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Erster Abschnitt
Allgemeine Bestimmungen
§1
Geltungsbereich

(1) Dieses Gesetz regelt die Versorgung der Beamten des Landes, der Gemeinden, Landkreise und
anderen Gemeindeverbande sowie der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehenden
Korperschaften, Anstalten und Stiftungen des 6ffentlichen Rechts sowie ihrer Hinterbliebenen.
(2) Dieses Gesetz regelt ferner die Versorgung der Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen.
Soweit in den nachfolgenden Bestimmungen auf den Status des Beamten oder das
Beamtenverhaltnis Bezug genommen wird, gilt dies auch fiir den Status des Richters oder das
Richterverhaltnis.

(3) Dieses Gesetz gilt nicht fiir die 6ffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften und
Weltanschauungsgemeinschaften sowie ihre Verbande.

§2

Arten der Versorgung

Versorgungsbezuge sind

.Ruhegehalt oder Unterhaltsbeitrag,

. Hinterbliebenenversorgung,

. Bezlige bei Verschollenheit,

. Unfallfirsorge,

. Ubergangsgeld,

. Erhéhungsbetrag nach § 21 Abs. 4 Satz 3,

. kinder- und pflegebezogene Leistungen nach den §§ 64 bis 69 .

§3

Regelung durch Gesetz

(1) Die Versorgung wird durch Gesetz geregelt.

(2) Zusicherungen, Vereinbarungen und Vergleiche, die eine hohere als die nach diesem Gesetz
zustehende Versorgung bewirken sollen, sind unwirksam. Das Gleiche gilt fur
Versicherungsvertrage, die zu diesem Zweck abgeschlossen werden.

(3) Auf die gesetzlich zustehende Versorgung kann weder ganz noch teilweise verzichtet werden.

§4

Allgemeine Anpassung

(1) Werden die Dienstbeziige der Besoldungsberechtigten allgemein erhéht oder vermindert, sind
von demselben Zeitpunkt an die Versorgungsbeziige durch Gesetz entsprechend zu regeln.

(2) Als allgemeine Anderung der Dienstbezlige im Sinne des Absatzes 1 gelten auch die
Neufassung der Grundgehaltstabelle mit unterschiedlicher Anderung der Grundgehaltssatze und
die allgemeine Erh6hung oder Verminderung der Dienstbeziige um feste Betrage.

NoupwN R
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Festsetzung und Zahlung der Versorgungsbeziige

(1) Die oberste Dienstbehdrde setzt die Versorgungsbeziige fest, bestimmt die Person des
Zahlungsempfangers und entscheidet Uber die Berlicksichtigung von Zeiten als ruhegehaltfahige
Dienstzeit sowie tber die Bewilligung von Versorgungsbeziigen aufgrund von
Kannbestimmungen.

(2) Entscheidungen iiber die Bewilligung von Versorgungsbeziigen aufgrund von
Kannbestimmungen durfen erst beim Eintritt des Versorgungsfalls getroffen werden; vorherige
Zusicherungen sind unwirksam. Ob Zeiten aufgrund der §§ 17 und 18 als ruhegehaltfahige
Dienstzeit zu beriicksichtigen sind, soll in der Regel bei der Berufung in das Beamtenverhaltnis
entschieden werden; diese Entscheidungen stehen unter dem Vorbehalt eines Gleichbleibens der
Rechtslage, die ihnen zugrunde liegt.

(3) Entscheidungen in versorgungsrechtlichen Angelegenheiten, die eine grundsétzliche, liber den
Einzelfall hinausgehende Bedeutung haben, sind von dem fiir das Versorgungsrecht zustandigen
Ministerium zu treffen.

(4) Die Versorgungsbeziige sind, soweit nichts anderes bestimmt ist, fiir die gleichen Zeitrdume
und zum gleichen Zeitpunkt zu zahlen wie die Dienstbezlige der Beamten.

(5) Werden Versorgungsbeziige nach dem Tag der Falligkeit gezahlt, so besteht kein Anspruch auf
Verzugszinsen.

(6) Fiir die Zahlung der Versorgungsbeziige hat der Empfanger auf Verlangen der zusténdigen
Behdorde ein Konto anzugeben oder einzurichten, auf das die Uberweisung erfolgen kann. Die
Ubermittlungskosten mit Ausnahme der Kosten fiir die Gutschrift auf dem Konto des Empféangers
tragt die die Versorgungsbeziige zahlende Stelle; bei einer Uberweisung der Versorgungsbeziige
auf ein im Ausland gefiihrtes Konto tragt der Versorgungsempfanger die Kosten und die Gefahr
der Ubermittlung der Versorgungsbeziige sowie die Kosten einer Meldung nach § 59 der
AuRenwirtschaftsverordnung in der Fassung vom 22. November 1993 (BGBI. | S. 1934, 2493) in der
jeweils geltenden Fassung. Die Kontoeinrichtungs-, Kontofuihrungs- oder Buchungsgebihren tragt
der Empfanger. Eine Auszahlung auf andere Weise kann nur zugestanden werden, wenn dem
Empfanger die Einrichtung oder Benutzung eines Kontos aus wichtigem Grund nicht zugemutet
werden kann.

(7) Bei der Berechnung von Versorgungsbeziigen sind die sich ergebenden Bruchteile eines Cents
unter 0,5 abzurunden und ab 0,5 aufzurunden. Zwischenrechnungen werden jeweils auf zwei
Dezimalstellen durchgefuhrt. Jeder Versorgungsbestandteil ist einzeln zu runden.

(8) Betrage von weniger als fiinf Euro sind nur auf Verlangen des Empfangsberechtigten
auszuzahlen.

§5

§6

Abtretung, Verpfandung,
Aufrechnungs- und Zuriickbehaltungsrecht

(1) Anspriiche auf Versorgungsbeziige kdnnen, wenn gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, nur
insoweit abgetreten oder verpfandet werden, als sie der Pfandung unterliegen.

(2) Gegenlber Anspriichen auf Versorgungsbeziige kann der Dienstherr ein Aufrechnungs- oder
Zuruckbehaltungsrecht nur in Hohe des pfandbaren Teils der Versorgungsbezuge geltend
machen. Dies gilt nicht, soweit gegen den Versorgungsberechtigten ein Anspruch auf
Schadenersatz wegen vorsatzlicher unerlaubter Handlung besteht.

(3) Anspriiche auf Erstattung der Kosten des Heilverfahrens (§ 29) und der Pflege (§ 30), auf
Unfallausgleich (§ 31), auf eine einmalige Unfallentschadigung (§ 36) sowie auf
Schadensausgleich in besonderen Fallen (§ 37) und auf Sterbegeld (§ 47) konnen weder gepfandet
noch abgetreten noch verpfandet werden. Forderungen des Dienstherrn gegen den Verstorbenen
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aus Vorschuss- oder Darlehensgewahrungen sowie aus Uberzahlungen von Dienst- oder
Versorgungsbeziigen konnen auf das Sterbegeld angerechnet werden.

§7

Riickforderung von Versorgungsbeziigen

(1) Wird ein Versorgungsberechtigter durch eine gesetzliche Anderung seiner Versorgungsbeziige
mit rickwirkender Kraft schlechter gestellt, so sind die Unterschiedsbetrage nicht zu erstatten.
(2) Im Ubrigen regelt sich die Ruickforderung zu viel gezahlter Versorgungsbeziige nach den
Bestimmungen des Biirgerlichen Gesetzbuchs tber die Herausgabe einer ungerechtfertigten
Bereicherung, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Der Kenntnis des Mangels des
rechtlichen Grundes der Zahlung steht es gleich, wenn der Mangel so offensichtlich war, dass der
Empfanger ihn hatte erkennen missen. Von der Riickforderung kann aus Billigkeitsgriinden mit
Zustimmung der obersten Dienstbehorde ganz oder teilweise abgesehen werden.

(3) Die Riickforderung von Betragen von weniger als fiinf Euro unterbleibt. Treffen mehrere
Einzelbetrage zusammen, gilt die Grenze fir die Gesamtrickforderung.

(4) Geldleistungen, die fir die Zeit nach dem Tod des Versorgungsberechtigten auf ein Konto bei
einem Geldinstitut Uberwiesen wurden, gelten als unter dem Vorbehalt der Riickforderung
erbracht. Das Geldinstitut hat sie der Giberweisenden Stelle zurtick zu liberweisen, wenn diese sie
als zu Unrecht erbracht zuriickfordert. Eine Verpflichtung zur Riickiiberweisung besteht nicht,
soweit Uber den entsprechenden Betrag bei Eingang der Riickforderung bereits anderweitig
verfugt wurde, es sei denn, dass die Riickiiberweisung aus einem Guthaben erfolgen kann. Das
Geldinstitut darf den liberwiesenen Betrag nicht zur Befriedigung eigener Forderungen
verwenden.

(5) Soweit Geldleistungen fiir die Zeit nach dem Tod des Versorgungsberechtigten zu Unrecht
erbracht worden sind, haben die Personen, die die Geldleistungen in Empfang genommen oder
uber den entsprechenden Betrag verfligt haben, diesen Betrag der liberweisenden Stelle zu
erstatten, sofern er nicht nach Absatz 4 von dem Geldinstitut zurlickiberwiesen wird. Ein
Geldinstitut, das eine Riickiiberweisung mit dem Hinweis abgelehnt hat, dass tiber den
entsprechenden Betrag bereits anderweitig verfligt wurde, hat der liberweisenden Stelle auf
Verlangen Namen und Anschrift der Personen, die Giber den Betrag verfiigt haben, und etwaiger
neuer Kontoinhaber zu benennen. Ein Anspruch gegen die Erben bleibt unberuhrt.

§8

Verjahrung von Anspriichen

Anspriiche nach diesem Gesetz oder auf der Grundlage dieses Gesetzes verjahren nach drei
Jahren. Die Verjahrung fiir Anspriiche nach § 2 beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der
Anspruch entstanden ist. Im Ubrigen gelten die allgemeinen Bestimmungen des Biirgerlichen
Gesetzbuches.

§9

Anzeigepflicht
(1) Die Beschaftigungsstelle hat der fiir die Festsetzung der Versorgungsbeziige zustandigen Stelle
(Pensionsbehorde) jede Verwendung eines Versorgungsberechtigten unter Angabe der gewahrten
Bezlige, ebenso jede spatere Anderung der Beziige oder die Zahlungseinstellung sowie die
Gewahrung einer Versorgung unverzuglich anzuzeigen.
(2) Der Versorgungsberechtigte ist verpflichtet, der Pensionsbehorde
1. die Verlegung des Wohnsitzes,
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2. den Bezug und jede Anderung von Einkiinften nach den §§ 16, 21 Abs. 5, §§ 22, 41, 42, 51
Satz 2, § 61 Abs. 2 sowie den §§ 70 bis 74,

3. die Begriindung eines neuen offentlich-rechtlichen Dienstverhaltnisses oder eines
privatrechtlichen Arbeitsverhaltnisses im offentlichen Dienst in den Fallen des § 41 Abs. 5
und des § 42,

4. die Erfiillung der allgemeinen Wartezeit nach dem Sechsten Buch Sozialgesetzbuch (SGB

V1) in den Fdllen des § 19 sowie im Rahmen der §§ 65 bis 69 unverziiglich anzuzeigen. Die
Witwe, der Witwer oder ein hinterbliebener eingetragener Lebenspartner ist aullerdem
verpflichtet, die Verheiratung (§ 61 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2) oder die Begriindung einer
eingetragenen Lebenspartnerschaft sowie im Fall der Auflosung der neuen Ehe oder
Lebenspartnerschaft den Erwerb und jede Anderung eines neuen Versorgungs-,
Unterhalts- oder Rentenanspruchs (§ 61 Abs. 5 Satz 1 Halbsatz 2) anzuzeigen. Auf
Verlangen der Pensionsbehorde ist der Versorgungsberechtigte verpflichtet, eine
Lebensbescheinigung oder sonstige Nachweise vorzulegen oder der Erteilung
erforderlicher Nachweise oder Auskunfte, die fur die Versorgungsbezuige erheblich sind,
durch Dritte zuzustimmen.
(3) Kommt ein Versorgungsberechtigter der ihm nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 und 3 auferlegten
Verpflichtung schuldhaft nicht nach, so kann ihm die Versorgung ganz oder teilweise auf Zeit oder
Dauer entzogen werden. Beim Vorliegen besonderer Verhaltnisse kann die Versorgung ganz oder
teilweise wieder zuerkannt werden. Die Entscheidung trifft die oberste Dienstbehdrde oder die
von ihr bestimmte Behorde.

§10

Nichtberiicksichtigung der Versorgungsbeziige

Werden Versorgungsberechtigte im 6ffentlichen Dienst (§ 70 Abs. 6) verwendet, so sind ihre
Bezlige aus dieser Beschaftigung ohne Riicksicht auf die Versorgungsbeziige zu bemessen. Das
Gleiche gilt fur eine aufgrund der Beschaftigung zu gewahrende Versorgung.

Zweiter Abschnitt
Versorgung der Beamten
Erster Unterabschnitt
Ruhegehalt, Unterhaltsbeitrag
§11

Entstehen und Berechnung des Ruhegehalts

(1) Ein Ruhegehalt wird nur gewahrt, wenn der Beamte

1. eine Dienstzeit von mindestens fuinf Jahren abgeleistet hat oder

2. infolge Krankheit, Verwundung oder sonstiger Beschadigung, die er sich ohne grobes
Verschulden bei Auslibung oder aus Veranlassung des Dienstes zugezogen hat
(Dienstbeschadigung), dienstunfahig geworden ist.

Die Dienstzeit wird vom Zeitpunkt der ersten Berufung in das Beamtenverhaltnis ab gerechnet

und nur berucksichtigt, soweit sie ruhegehaltfahig ist. Zeiten, die kraft gesetzlicher Vorschrift als

ruhegehaltfahig gelten, sind einzurechnen. Satz 3 gilt nicht fur Zeiten, die der Beamte vor dem 3.

Oktober 1990 in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrags genannten Gebiet zurtickgelegt hat,

soweit nicht § 19 zur Anwendung kommt.

(2) Der Anspruch auf Ruhegehalt entsteht, soweit gesetzlich nicht anders geregelt, mit dem

Beginn des Ruhestands, in den Fallen des § 4 des Thiiringer Besoldungsgesetzes (ThiirBesG) nach

Ablauf der Zeit, fiir die Dienstbezlige gewahrt werden.
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(3) Das Ruhegehalt wird auf der Grundlage der ruhegehaltfahigen Dienstbeziige und der
ruhegehaltfahigen Dienstzeit berechnet.

§12

Ruhegehaltfihige Dienstbeziige

(1) Ruhegehaltfahige Dienstbeziige sind

1. das Grundgehalt,

2. die Amtszulagen,

3 die Ausgleichszulagen nach den §§ 41 und 42 ThiirBesG, soweit sie ruhegehaltfahige
Dienstbezuige ausgleichen,

4. die allgemeine Zulage nach Abschnitt Il Nr. 7 der Vorbemerkungen zu den Thiiringer
Besoldungsordnungen A und B und Nr. 2 zur Thiringer Besoldungsordnung R,

5. die Vollstreckungsvergutung der Gerichtsvollzieher,

6. Leistungsbezlige nach § 27 ThurBesG, soweit sie nach § 78 Abs. 4 und 5 ruhegehaltfahig

sind,

7. der Familienzuschlag der Stufe 1,

die dem Beamten in den Fallen der Nummern 1 bis 4 zuletzt zugestanden haben oder in den Fallen
der Nummer 7 nach dem Besoldungsrecht zustehen wiirden.

(2) Bei Teilzeitbeschaftigung und Beurlaubung ohne Dienstbeziige sowie bei eingeschrankter
Verwendung eines Beamten wegen begrenzter Dienstfahigkeit nach § 27 des
Beamtenstatusgesetzes (BeamtStG) gelten als ruhegehaltfahige Dienstbeziige die dem letzten
Amt entsprechenden vollen ruhegehaltfahigen Dienstbeziige.

(3) Ist der Beamte wegen Dienstunfahigkeit aufgrund eines Dienstunfalls im Sinne des § 26 in den
Ruhestand getreten, so ist das Grundgehalt der nach Absatz 1 Nr. 1 oder den Absatzen 4, 6 oder 7
mafigebenden Besoldungsgruppe nach der Erfahrungsstufe zugrunde zu legen, die er bis zum
Eintritt in den Ruhestand wegen Erreichens der Altersgrenze hatte erreichen kénnen.

(4) Ist ein Beamter aus einem Amt in den Ruhestand getreten, das nicht der
Eingangsbesoldungsgruppe seiner Laufbahn oder das keiner Laufbahn angehort, und hat er die
Dienstbezuige dieses oder eines mindestens gleichwertigen Amtes vor dem Eintritt in den
Ruhestand nicht mindestens zwei Jahre erhalten, so sind ruhegehaltfahig nur die Beziige des
vorher bekleideten Amtes. Hat der Beamte vorher ein Amt nicht bekleidet, so setzt die oberste
Dienstbehorde im Einvernehmen mit dem fuir das Versorgungsrecht zustandigen Ministerium
oder mit der von diesem bestimmten Behorde die ruhegehaltfahigen Dienstbeziige bis zur Hohe
der ruhegehaltfahigen Dienstbeziige der nachstniedrigeren Besoldungsgruppe fest. In die
Zweijahresfrist einzurechnen ist die innerhalb dieser Frist liegende Zeit einer Beurlaubung ohne
Dienstbezlige, soweit sie als ruhegehaltfahig beriicksichtigt worden ist.

(5) Absatz 4 gilt nicht, wenn der Beamte vor Ablauf der Frist infolge einer Dienstbeschadigung (§
11 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2) in den Ruhestand getreten ist.

(6) Das Ruhegehalt eines Beamten, der friiher ein mit hcheren Dienstbeziigen verbundenes Amt
bekleidet und diese Beziige mindestens zwei Jahre erhalten hat, wird, sofern er in ein mit
geringeren Dienstbezligen verbundenes Amt nicht lediglich auf seinen im eigenen Interesse
gestellten Antrag Ubergetreten ist, nach den hoheren ruhegehaltfahigen Dienstbeziigen des
friheren Amtes und der gesamten ruhegehaltfahigen Dienstzeit berechnet. Absatz 4 Satz 3 und
Absatz 5 gelten entsprechend. Das Ruhegehalt darf die ruhegehaltfahigen Dienstbeziige des
letzten Amtes nicht Ubersteigen.

(7) Verringern sich bei einem Wechsel in ein Amt der Besoldungsordnung W die
ruhegehaltfahigen Dienstbeziige, so berechnet sich das Ruhegehalt aus den ruhegehaltfahigen
Dienstbezuigen des friiheren Amtes und der gesamten ruhegehaltfahigen Dienstzeit, sofern der
Beamte die Dienstbezlige des friiheren Amtes mindestens zwei Jahre erhalten hat.
Ruhegehaltfahig ist die zum Zeitpunkt des Wechsels erreichte Stufe des Grundgehalts. Auf die
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Zweijahresfrist wird der Zeitraum, in dem der Beamte Dienstbezlige aus einem Amt der
Besoldungsordnung W erhalten hat, angerechnet. Absatz 4 Satz 3 sowie die Absatze 5 und 6 Satz
3 gelten entsprechend.

§13

RegelmaRige ruhegehaltfihige Dienstzeit

(1) Ruhegehaltfahig ist die Dienstzeit, die der Beamte vom Tage seiner ersten Berufung in das
Beamtenverhaltnis an im Dienst eines inlandischen 6ffentlich-rechtlichen Dienstherrn im
Beamtenverhaltnis zurtickgelegt hat.

(2) Der Dienstzeit nach Absatz 1 stehen gleich

1. die Zeit als Mitglied der Bundesregierung oder einer Landesregierung,

2. die Zeit als Parlamentarischer Staatssekretar bei einem Mitglied der Bundesregierung oder
bei einem Mitglied einer Landesregierung, soweit entsprechende Voraussetzungen
vorliegen,

3. die im 6ffentlichen Dienst einer zwischenstaatlichen oder tiberstaatlichen Einrichtung

zuruickgelegte Dienstzeit.
(3) Nicht ruhegehaltfahig sind Zeiten
in einem Beamtenverhaltnis auf Widerruf, das nur der voriibergehenden Wahrnehmung
hoheitlicher Aufgaben dient ( § 4 Abs. 4 Buchst. b BeamtStG),
einer ehrenamtlichen Tatigkeit,
einer Beurlaubung ohne Dienstbeziige,
eines schuldhaften Fernbleibens vom Dienst unter Verlust der Dienstbeziige,
in einem Beamtenverhaltnis, das durch Verlust der Beamtenrechte ( § 24 BeamtStG) oder
durch Disziplinarurteil beendet worden ist,
in einem Beamtenverhaltnis auf Probe oder auf Widerruf, wenn der Beamte entlassen
worden ist, weil er eine Handlung begangen hat, die bei einem Beamten auf Lebenszeit
mindestens eine Kiirzung der Dienstbezuige zur Folge hatte,
7. in einem Beamtenverhaltnis, das durch Entlassung auf Antrag des Beamten beendet
worden ist,
a) wenn ein Verfahren mit der Folge des Verlustes der Beamtenrechte oder der
Entfernung aus dem Dienst drohte oder
b) wenn der Antrag gestellt wurde, um einer drohenden Entlassung nach Nummer 6
zuvorzukommen.
Zu Satz 1 Nr. 5 bis 7 kann bei einer erneuten Berufung in das Beamtenverhaltnis das fuir das
Versorgungsrecht zustandige Ministerium Ausnahmen zulassen.
(4) Die Zeit einer Beurlaubung ohne Dienstbeziige kann abweichend von Absatz 3 Satz 1 Nr. 3 als
ruhegehaltfahig berticksichtigt werden, wenn bei Beginn des Urlaubs schriftlich anerkannt wird,
dass dieser offentlichen Belangen oder dienstlichen Interessen dient und der Beamte einen
Versorgungszuschlag in Hohe von 30 vom Hundert der Dienstbeziige, die ihm ohne die
Beurlaubung zustehen wiirden, an den Dienstherrn abfuhrt; die Zahlung kann auch durch einen
Arbeitgeber des beurlaubten Beamten erfolgen. Das fur das Versorgungsrecht zustandige
Ministerium kann Ausnahmen zulassen und das Verfahren regeln.
(5) Zeiten einer Teilzeitbeschaftigung sind nur zu dem Teil ruhegehaltfdhig, der dem Verhaltnis
der ermaRigten zur regelmaligen Arbeitszeit entspricht. Zeiten der eingeschrankten Verwendung
eines Beamten wegen begrenzter Dienstfahigkeit nach § 27 BeamtStG sind nur zu dem Teil
ruhegehaltfahig, der dem Verhaltnis der ermaligten zur regelmaRigen Arbeitszeit entspricht,
mindestens im Umfang der Zurechnungszeit nach § 20 Abs. 1 Satz 1.

Ve W

o
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§14
Erh6hung der ruhegehaltfihigen Dienstzeit

Die ruhegehaltfahige Dienstzeit nach § 13 erhéht sich um die Zeit, die ein Ruhestandsbeamter

1. in einer entgeltlichen Beschaftigung als Beamter, Richter, Berufssoldat oder in einem
Amtsverhaltnis im Sinne des § 13 Abs. 2 Nr. 1 und 2 zuriickgelegt hat, ohne einen neuen
Versorgungsanspruch zu erlangen,

2. im offentlichen Dienst einer zwischenstaatlichen oder Uberstaatlichen Einrichtung (§ 13
Abs. 2 Nr. 3) zuriickgelegt hat.

§ 13 Abs. 3 und 5 Satz 1 gilt entsprechend.

§ a5

Wehrdienst und vergleichbare Zeiten

(1) Als ruhegehaltfahig gilt die Dienstzeit, in der ein Beamter vor der Berufung in das
Beamtenverhaltnis nichtberufsmaRigen oder berufsmaRigen Wehrdienst in der Bundeswehr, der
Nationalen Volksarmee der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik oder im
Polizeivollzugsdienst geleistet hat.

(2) Absatz 1 gilt auch fiir die Zeit eines Zivildienstes, eines Wehrersatzdienstes als Bausoldat der
ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik sowie eines Zivildienstes aufgrund der
Verordnung lber den Zivildienst in der Deutschen Demokratischen Republik.

(3) Als ruhegehaltfahig gilt ferner die Zeit, in der ein Beamter sich aufgrund einer Krankheit oder
Verwundung als Folge eines Dienstes nach den Absatzen 1 oder 2 im Anschluss an die Entlassung
arbeitsunfahig in einer Heilbehandlung befunden hat.

(4) § 13 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 bis 7 sowie Abs. 4 und 5 gilt entsprechend.

§16

Zeiten im privatrechtlichen Arbeitsverhiltnis
im 6ffentlichen Dienst

(1) Zeiten, in denen ein Beamter vor der Berufung in das Beamtenverhaltnis hauptberuflich im
privatrechtlichen Arbeitsverhaltnis im Dienst eines 6ffentlich-rechtlichen Dienstherrn ohne von
dem Beamten zu vertretende Unterbrechung tatig war, gelten bis zu fuinf Jahren als
ruhegehaltfahige Dienstzeit. Satz 1 gilt auch fur die Tatigkeit im Dienst von Einrichtungen, die von
mehreren offentlich-rechtlichen Dienstherrn durch Staatsvertrag oder Verwaltungsabkommen
zur Erfullung oder Koordinierung ihnen obliegender hoheitsrechtlicher Aufgaben geschaffen
worden sind. § 13 Abs. 5 Satz 1 gilt entsprechend.

(2) Hauptberuflich ist eine Tatigkeit, wenn sie gegen Entgelt ausgelibt wird, den Schwerpunkt der
beruflichen Tatigkeit darstellt, dem durch Ausbildung und Berufswahl gepragten Berufsbild
entspricht und der Beschaftigungsumfang der Tatigkeit bei Eintritt in den Ruhestand auch im
Beamtenverhaltnis zulassig ware.

§a17

Sonstige Zeiten
(1) Die Zeit, wahrend der ein Beamter vor der Berufung in das Beamtenverhaltnis

1. als Rechtsanwalt oder als Beamter oder Notar, der ohne Ruhegehaltsberechtigung nur
Gebuhren bezieht,
2. hauptberuflich im Dienst 6ffentlich-rechtlicher Religionsgesellschaften oder ihrer

Verbande (Artikel 140 des Grundgesetzes),
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3. im nicht offentlichen Schuldienst,

4. hauptberuflich im Dienst der Fraktionen des Bundestags oder der Landtage oder
kommunaler Vertretungskorperschaften,

5. hauptberuflich im Dienst von kommunalen Spitzenverbanden oder ihren
Landesverbanden,

6. hauptberuflich im Dienst von Spitzenverbanden der Sozialversicherung oder ihren
Landesverbanden,

7. hauptberuflich im auslandischen 6ffentlichen Dienst oder

8. als Entwicklungshelfer im Sinne des Entwicklungshelfergesetzes

tatig gewesen ist kann bis zu fiinf Jahren als ruhegehaltfahige Dienstzeit berticksichtigt werden.
Satz 1 gilt auch, wenn der Beamte auf wissenschaftlichem, kiinstlerischem, technischem oder
wirtschaftlichem Gebiet besondere Fachkenntnisse erworben hat, die die notwendige
Voraussetzung fiir die Wahrnehmung seines Amtes bilden. § 16 Abs. 2 gilt entsprechend.

(2) Besteht fuir nach Absatz 1 ruhegehaltfihige Zeiten eine Anwartschaft oder ein Anspruch auf
eine Versorgungsleistung, die nicht der Regelung des § 72 unterliegt, konnen diese Zeiten nur
insoweit als ruhegehaltfahige Dienstzeit beriicksichtigt werden, als durch die zusatzliche
Versorgungsleistung und das sich unter der Berlicksichtigung dieser Zeiten als ruhegehaltfahige
Dienstzeit ergebende Ruhegehalt nicht die in § 72 Abs. 2 bezeichnete Hochstgrenze tberschritten
wird.

(3) Besteht fiir Zeiten nach Absatz 1 keine Anwartschaft oder kein Anspruch auf eine
Versorgungsleistung, konnen sie Uber flinf Jahre hinaus als ruhegehaltfahige Dienstzeit
beriicksichtigt werden, wenn sich der friihere Arbeitgeber oder Versorgungstrager des Beamten
an dessen Versorgung beteiligt.

§18

Ausbildungszeiten
(1) Die Mindestzeit

1. der auBer der allgemeinen Schulbildung vorgeschriebenen Ausbildung (Fachschul-,
Hochschul- und praktische Ausbildung, Vorbereitungsdienst, Gbliche Prifungszeit),
2. einer praktischen hauptberuflichen Tatigkeit, die fiir die Ubernahme in das

Beamtenverhaltnis vorgeschrieben ist,
kann als ruhegehaltfahige Dienstzeit berlicksichtigt werden, die Zeit einer Fachschul- oder
Hochschulausbildung einschlieBlich der Prufungszeit bis zu drei Jahren. Wird die allgemeine
Schulbildung durch eine andere Art der Ausbildung ersetzt, so steht diese der Schulbildung gleich.
(2) Fiir Beamte des Vollzugsdienstes und des Einsatzdienstes der Feuerwehr konnen Zeiten einer
praktischen Ausbildung und einer praktischen hauptberuflichen Tatigkeit anstelle einer
Berticksichtigung nach Absatz 1 bis zu einer Gesamtzeit von flinf Jahren als ruhegehaltfahige
Dienstzeit berlicksichtigt werden, wenn sie fiir die Wahrnehmung des Amtes forderlich sind.
Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.
(3) Bei anderen als Laufbahnbewerbern kdnnen Zeiten nach Absatz 1 als ruhegehaltfahig
berucksichtigt werden, wenn und soweit sie fur Laufbahnbewerber vorgeschrieben sind. Ist eine
Laufbahn der Fachrichtung des Beamten bei einem Dienstherrn noch nicht gestaltet, so gilt das
Gleiche fiir solche Zeiten, die bei Gestaltung der Laufbahn mindestens vorgeschrieben werden
mussen.
(4) § 16 Abs. 2 und § 17 Abs. 2 gelten entsprechend.

§19

Zeiten vor dem 3. Oktober 1990

(1) Wehrdienstzeiten und vergleichbare Zeiten nach § 15, Beschaftigungszeiten nach § 16,
sonstige Zeiten nach den §§ 17, 77 Abs. 9 und § 78 Abs. 2 sowie Ausbildungszeiten nach den §§ 18
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und 77 Abs. 9, die der Beamte vor dem 3. Oktober 1990 in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrags
genannten Gebiet zuruickgelegt hat, werden bis zu fuinf Jahren als ruhegehaltfahige Dienstzeit
bertcksichtigt. Satz 1 gilt nicht, wenn die allgemeine Wartezeit fur die gesetzliche
Rentenversicherung erfullt ist.

(2) Zeiten, die nach § 25 Abs. 1 Satz 3 ThiirBesG fiir das Erfahrungsdienstalter nicht berlicksichtigt
werden, sind nicht ruhegehaltfahig.

§ 20

Zurechnungszeit und Zeit gesundheitsschiadigender
Verwendung

(1) Ist der Beamte vor Vollendung des 60. Lebensjahres wegen Dienstunfahigkeit in den Ruhestand
getreten, wird die Zeit vom Eintritt in den Ruhestand bis zum Ablauf des Monats der Vollendung
des 60. Lebensjahres, soweit diese nicht nach anderen Vorschriften als ruhegehaltfahig
berticksichtigt wird, fuir die Berechnung des Ruhegehalts der ruhegehaltfahigen Dienstzeit zu zwei
Dritteln hinzugerechnet (Zurechnungszeit). Ist der Beamte nach § 29 BeamtStG erneut in das
Beamtenverhaltnis berufen worden, so wird eine der Berechnung des friiheren Ruhegehalts
zugrunde gelegene Zurechnungszeit insoweit berucksichtigt, als die Zahl der dem neuen
Ruhegehalt zugrunde liegenden Dienstjahre hinter der Zahl der dem fritheren Ruhegehalt
zugrunde gelegenen Dienstjahre zurlckbleibt.

(2) Die Zeit der Verwendung eines Beamten in Landern, in denen er gesundheitsschadigenden
klimatischen Einflussen ausgesetzt ist, wird doppelt als ruhegehaltfahige Dienstzeit
berticksichtigt, wenn sie ununterbrochen mindestens ein Jahr gedauert hat.

§21

Hohe des Ruhegehalts

(1) Das Ruhegehalt betragt fiir jedes Jahr ruhegehaltfahiger Dienstzeit 1,79375 vom Hundert der
ruhegehaltfahigen Dienstbeziige (§ 12), insgesamt jedoch héchstens 71,75 vom Hundert. Der
Ruhegehaltssatz ist auf zwei Dezimalstellen auszurechnen. Dabei ist die zweite Dezimalstelle um
eins zu erhohen, wenn in der dritten Stelle eine der Ziffern flinf bis neun verbleiben wiirde. Zur
Ermittlung der gesamten ruhegehaltfahigen Dienstjahre sind etwa anfallende Tage unter
Benutzung des Nenners 365 umzurechnen; die Satze 2 und 3 gelten entsprechend.

(2) Das Ruhegehalt vermindert sich um einen Versorgungsabschlag von 3,6 vom Hundert fiir jedes
Jahr, um das der Beamte

1. vor Ablauf des Monats, in dem er die fir ihn geltende gesetzliche Altersgrenze erreicht, auf
Antrag in den Ruhestand versetzt wird,
2. vor Ablauf des Monats, in dem er das 65. Lebensjahr vollendet, wegen Dienstunfahigkeit,

die nicht auf einem Dienstunfall beruht, in den Ruhestand versetzt wird.
Satz 1 Nr. 1 findet bei Beamten, die schwerbehindert im Sinne des § 2 Abs. 2 des Neunten Buches
Sozialgesetzbuch (SGB IX) sind, nur dann Anwendung, wenn die Versetzung in den Ruhestand vor
Ablauf des Monats erfolgt, in dem sie das 65. Lebensjahr vollendet haben; fiir die Bemessung des
Versorgungsabschlags tritt an die Stelle der gesetzlichen Altersgrenze der Ablauf des Monats, in
dem das 65. Lebensjahr vollendet wird. Der Versorgungsabschlag darf im Fall des Satzes 1 Nr. 2
oder wenn der Beamte schwerbehindert im Sinne des § 2 Abs. 2 SGB IX ist, 10,8 vom Hundert,
ansonsten 18 vom Hundert nicht Gbersteigen. Absatz 1 Satz 2 bis 4 gilt entsprechend. Gilt fur den
Beamten eine vor der Vollendung des 65. Lebensjahres liegende Altersgrenze, tritt sie in den Fallen
des Satzes 1 Nr. 2 an die Stelle des 65. Lebensjahres. Gilt fiir den Beamten eine nach Vollendung
des 67. Lebensjahres liegende Altersgrenze, wird in den Fallen des Satzes 1 Nr. 1 nur die Zeit bis
zum Ablauf des Monats berlcksichtigt, in dem der Beamte das 67. Lebensjahr vollendet.
(3) Ein Versorgungsabschlag wird nicht erhoben, wenn der Beamte
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1.in den Fallen des Absatzes 2 Satz 1 Nr. 1 zum Zeitpunkt des Eintritts in den Ruhestand das 65.
Lebensjahr vollendet hat und mindestens 45 Jahre mit ruhegehaltfahigen Dienstzeiten nach den
§§ 13,15 und 16 und nach § 22 Abs. 2 Satz 1 berlicksichtigungsfahigen Pflichtbeitragszeiten,
soweit sie nicht im Zusammenhang mit Arbeitslosigkeit stehen, und Pflegezeiten nach § 68 sowie
Zeiten einer dem Beamten zuzuordnenden Erziehung eines Kindes bis zu dessen vollendeten
zehnten Lebensjahr, oder

2.in den Fallen des Absatzes 2 Satz 1 Nr. 2 zum Zeitpunkt des Eintritts in den Ruhestand das 63.
Lebensjahr vollendet hat und mindestens 40 Jahre mit ruhegehaltfahigen Dienstzeiten nach den
§§ 13,15 und 16 und nach § 22 Abs. 2 Satz 1 beriicksichtigungsfahigen Pflichtbeitragszeiten,
soweit sie nicht im Zusammenhang mit Arbeitslosigkeit stehen, und Pflegezeiten nach § 68 sowie
Zeiten einer dem Beamten zuzuordnenden Erziehung eines Kindes bis zu dessen vollendeten
zehnten Lebensjahr

zuruckgelegt hat. Soweit sich bei der Berechnung nach Satz 1 Zeiten lberschneiden, sind diese nur
einmal zu berticksichtigen.

(4) Das Ruhegehalt betragt mindestens 35 vom Hundert der ruhegehaltfahigen Dienstbeziige (§
12). An die Stelle des Ruhegehalts nach Satz 1 treten, wenn dies glinstiger ist, 65 vom Hundert der
jeweils ruhegehaltfahigen Dienstbeziige aus der Endstufe der Besoldungsgruppe A 4. Die
Mindestversorgung nach Satz 2 erhoht sich um 31 Euro fur den Ruhestandsbeamten und die
Witwe; der Erh6hungsbetrag bleibt bei einer Kiirzung nach § 60 auRer Betracht. Bleibt ein
Beamter allein wegen Teilzeitbeschaftigung oder Beurlaubung ohne Dienstbeziige von insgesamt
mehr als funf Jahren hinter der Mindestversorgung nach Satz 1 oder 2 zurtick, wird nur das
erdiente Ruhegehalt nach Absatz 1 gezahlt; dies gilt nicht, wenn ein Beamter wegen
Dienstunfahigkeit in den Ruhestand getreten ist.

(5) Ubersteigt beim Zusammentreffen von Mindestversorgung nach Absatz 4 mit einer Rente nach
Anwendung des § 72 die Versorgung das nach Absatz 1 erdiente Ruhegehalt, so ruht die
Versorgung bis zur Hohe des Unterschieds zwischen dem erdienten Ruhegehalt und der
Mindestversorgung; der Erh6hungsbetrag nach Absatz 4 Satz 3 sowie der Familienzuschlag nach
§ 64 Abs. 1 bleiben bei der Berechnung auBer Betracht. Die Summe aus Versorgung und Rente darf
nicht hinter dem Betrag der Mindestversorgung zuziiglich des Familienzuschlags nach § 64 Abs. 1
zuruckbleiben. Zahlbar bleibt mindestens das erdiente Ruhegehalt zuzuglich des
Familienzuschlags nach § 64 Abs. 1. Die Satze 1 bis 3 gelten entsprechend fiir Witwen, Waisen.
(6) Bei einem in den einstweiligen Ruhestand versetzten Beamten betrdgt das Ruhegehalt fiir die
Dauer der Zeit, die der Beamte das Amt, aus dem er in den einstweiligen Ruhestand versetzt
worden ist, innehatte, mindestens fur die Dauer von sechs Monaten, langstens fir die Dauer von
drei Jahren, 71,75 vom Hundert der ruhegehaltfahigen Dienstbezlige aus der Endstufe der
Besoldungsgruppe, in der sich der Beamte zur Zeit seiner Versetzung in den einstweiligen
Ruhestand befunden hat. Das erhohte Ruhegehalt darf die Dienstbeziige, die dem Beamten in
diesem Zeitpunkt zustanden, nicht Gbersteigen; das nach sonstigen Vorschriften ermittelte
Ruhegehalt darf nicht unterschritten werden.

§ 22

Voriibergehende Erhohung des Ruhegehaltssatzes

(1) Der nach § 21 Abs. 1 Satz 1, § 32 Abs. 3 Satz 1 und § 77 Abs. 2 berechnete Ruhegehaltssatz

erhoht sich voriibergehend, wenn der Beamte vor Erreichen der Regelaltersgrenze in der

gesetzlichen Rentenversicherung ( §§ 35, 235 SGB VI) in den Ruhestand getreten ist und er

1. bis zum Beginn des Ruhestands die Wartezeit von 60 Kalendermonaten fiir eine Rente der
gesetzlichen Rentenversicherung erfullt hat,

2. a) wegen Dienstunfahigkeit im Sinne des § 26 Abs. 1 BeamtStG in Verbindung mit
§ 45 Abs. 1 des Thiiringer Beamtengesetzes (ThiirBG) in den Ruhestand versetzt worden ist,
b) wegen Erreichens einer besonderen Altersgrenze in den Ruhestand getreten ist
oder
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c) vor Erreichen einer besonderen Altersgrenze auf Antrag in den Ruhestand getreten
ist, ab dem Zeitpunkt, zu dem er wegen Erreichens einer besonderen Altersgrenze in den
Ruhestand getreten ware,
3. einen Ruhegehaltssatz von 66,97 vom Hundert noch nicht erreicht hat und
4. keine Einklinfte im Sinne des § 70 Abs. 5 bezieht; die Einkiinfte bleiben aulier Betracht,
soweit sie im Monat 470 Euro nicht Gberschreiten.
(2) Die Erhohung des Ruhegehaltssatzes betragt 0,95667 vom Hundert der ruhegehaltfahigen
Dienstbezuge fiir je zwolf Kalendermonate der fur die Erfullung der Wartezeit nach Absatz 1 Nr. 1
anrechnungsfahigen Pflichtbeitragszeiten, soweit sie nicht von § 69 Abs. 1 erfasst werden, vor
Begriindung des Beamtenverhaltnisses zurlickgelegt wurden und nicht als ruhegehaltfahig
berticksichtigt sind. Der hiernach berechnete Ruhegehaltssatz darf 66,97 vom Hundert nicht
uberschreiten. In den Fallen des § 21 Abs. 2 ist das Ruhegehalt, das sich nach Anwendung der
Satze 1 und 2 ergibt, entsprechend zu vermindern. Fiir die Berechnung nach Satz 1 sind
verbleibende Kalendermonate unter Benutzung des Nenners 12 umzurechnen; § 21 Abs. 1 Satz 3
und 4 gilt entsprechend.
(3) Die Erhchung fallt spatestens mit Ablauf des Monats weg, in dem der Ruhestandsbeamte die
Regelaltersgrenze in der gesetzlichen Rentenversicherung ( §§ 35, 235 SGB VI) erreicht hat. Sie
endet vorher, wenn der Ruhestandsbeamte

1. eine Versichertenrente einer inlandischen oder auslandischen Alterssicherungseinrichtung
bezieht, mit Ablauf des Tages vor dem Beginn der Rente, oder

2. in den Fallen des Absatzes 1 Nr. 2 Buchst. a nicht mehr dienstunfahig ist, mit Ablauf des
Monats, in dem ihm der Wegfall der Erhohung mitgeteilt wird, oder

3. ein Erwerbseinkommen bezieht, mit Ablauf des Tages vor dem Beginn der
Erwerbstatigkeit.

Im Fall des Satzes 2 Nr. 2 gilt § 31 Abs. 3 Satz 2 sinngemalR.

(4) Die Erhohung des Ruhegehaltssatzes wird auf Antrag vorgenommen. Antrdge, die innerhalb
von drei Monaten nach Eintritt des Beamten in den Ruhestand oder dem nach Absatz 1 Nr. 2
Buchst. c maBgeblichen Zeitpunkt gestellt werden, gelten als zum Zeitpunkt des
Ruhestandseintritts gestellt. Wird der Antrag zu einem spateren Zeitpunkt gestellt, so tritt die
Erhohung ab dem Beginn des Antragsmonats an ein.

§23

Erneute Berufung in das Beamtenverhiltnis

Bei einem nach den §§ 18, 29, 30 oder 31 BeamtStG in Verbindung mit den §§ 49 und 50 ThiirBG
erneut in das Beamtenverhaltnis berufenen Beamten bleibt der am Tag vor der erneuten Berufung
in das Beamtenverhaltnis vor Anwendung von Ruhens-, Kiirzungs- und
Anrechnungsbestimmungen zustehende Betrag des Ruhegehalts gewahrt. Tritt der Beamte
erneut in den Ruhestand, werden die ruhegehaltfahige Dienstzeit und das Ruhegehalt nach dem
im Zeitpunkt der Versetzung in den Ruhestand geltenden Recht berechnet. Das hohere
Ruhegehalt wird gezahlt.

§24

Unterhaltsbeitrag fiir entlassene Beamte

Einem Beamten auf Lebenszeit oder auf Probe, der wegen Dienstunfahigkeit oder Erreichens der
Altersgrenze nach § 22 Abs. 1 Nr. 2 oder § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und 3 BeamtStG entlassen ist,
kann ein Unterhaltsbeitrag bis zur Hohe des Ruhegehalts bewilligt werden.
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Zweiter Unterabschnitt
Unfallfiirsorge
§ 25

Allgemeines

(1) Wird ein Beamter durch einen Dienstunfall verletzt, wird ihm und seinen Hinterbliebenen
Unfallfirsorge gewahrt. Unfallfirsorge wird auch dem Kind einer Beamtin gewahrt, das durch
deren Dienstunfall wahrend der Schwangerschaft unmittelbar geschadigt wurde. Satz 2 gilt auch,
wenn die Schadigung durch besondere Einwirkungen verursacht worden ist, die generell geeignet
sind, bei der Mutter einen Dienstunfall im Sinne des § 26 Abs. 3 zu verursachen.

(2) Die Unfallfiirsorge umfasst

Einsatzversorgung (§ 27),

Erstattung von Sachschdden und besonderen Aufwendungen (§ 28),

Heilverfahren (§§ 29, 30),

Unfallausgleich (§ 31),

Unfallruhegehalt oder Unterhaltsbeitrag (§§ 32 bis 35),

einmalige Unfallentschddigung (§ 36),

Schadensausgleich in besonderen Féllen (§ 37),

Unfall-Hinterbliebenenversorgung (§§ 55 bis 57).

Im Fall des Absatzes 1 Satz 2 und 3 erhalt das Kind der Beamtin Leistungen nach Satz 1 Nr. 3 und 4
sowie einen Unterhaltsbeitrag nach § 35.

(3) Im Ubrigen gelten die allgemeinen Bestimmungen.

PN OV A WN R

§ 26

Dienstunfall

(1) Dienstunfall ist ein auf duBerer Einwirkung beruhendes, pl6tzliches, 6rtlich und zeitlich
bestimmbares, einen Korperschaden verursachendes Ereignis, das in Austibung oder infolge des
Dienstes eingetreten ist. Zum Dienst gehoren auch

1. Dienstreisen und Aus- oder Fortbildungsreisen nach § 15 Abs. 1 des Thiiringer
Reisekostengesetzes sowie die dienstliche Tatigkeit am Bestimmungsort,

2. die Teilnahme an dienstlichen Veranstaltungen und

3. Nebentatigkeiten im 6ffentlichen Dienst oder in dem ihm gleichstehenden Dienst, zu

deren Ubernahme der Beamte nach § 65 ThirBG verpflichtet ist, oder Nebentatigkeiten,
deren Wahrnehmung von ihm im Zusammenhang mit den Dienstgeschaften erwartet
wird, sofern der Beamte hierbei nicht in der gesetzlichen Unfallversicherung versichert ist (
§ 2 des Siebten Buches Sozialgesetzbuch).
(2) Als Dienst gilt auch das Zurlcklegen des mit dem Dienst zusammenhdngenden Weges nach
und von der Dienststelle; hat der Beamte wegen der Entfernung seiner standigen
Familienwohnung vom Dienstort an diesem oder in dessen Nahe eine Unterkunft, so gilt Halbsatz
auch fur den Weg von und nach der Familienwohnung. Der Zusammenhang mit dem Dienst gilt
als nicht unterbrochen, wenn der Beamte von dem unmittelbaren Weg zwischen der Wohnung
und der Dienststelle in vertretbarem Umfang abweicht, weil sein dem Grunde nach
kindergeldberechtigendes Kind, das mit ihm in einem Haushalt lebt, wegen seiner oder seines
Ehegatten beruflichen Tatigkeit fremder Obhut anvertraut wird oder weil er mit anderen
berufstatigen oder in der gesetzlichen Unfallversicherung versicherten Personen gemeinsam ein
Fahrzeug fiir den Weg nach und von der Dienststelle benutzt. Ein Unfall, den der Verletzte bei
Durchfiihrung des Heilverfahrens (§ 29) oder auf einem hierzu notwendigen Wege erleidet, gilt als
Folge eines Dienstunfalls.
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(3) Erkrankt ein Beamter, der nach der Art seiner dienstlichen Verrichtung der Gefahr der
Erkrankung an bestimmten Krankheiten besonders ausgesetzt ist, an einer solchen Krankheit, so
gilt dies als Dienstunfall, es sei denn, dass der Beamte sich die Krankheit auRBerhalb des Dienstes
zugezogen hat. Die Erkrankung an einer solchen Krankheit gilt jedoch stets als Dienstunfall, wenn
sie durch gesundheitsschadigende Verhaltnisse verursacht worden ist, denen der Beamte am Ort
seines dienstlich angeordneten Aufenthaltes im Ausland besonders ausgesetzt war. Krankheiten
im Sinne des Satzes 1 sind die in Anlage 1 zur Berufskrankheiten-Verordnung vom 31. Oktober
1997 (BGBI. I S. 2623) in der jeweils geltenden Fassung aufgefiihrten Krankheiten.

(4) Dem durch Dienstunfall verursachten Kérperschaden ist ein Kérperschaden gleichzusetzen,
den ein Beamter auBerhalb seines Dienstes erleidet, wenn er im Hinblick auf sein pflichtgemales
dienstliches Verhalten oder wegen seiner Eigenschaft als Beamter angegriffen wird. Dies gilt auch
fur einen Korperschaden, den ein Beamter im Ausland erleidet, wenn er bei Kriegshandlungen,
Aufruhr oder Unruhen, denen er am Ort seines dienstlich angeordneten Aufenthalts im Ausland
ausgesetzt war, angegriffen wird.

(5) Unfallfiirsorge wie bei einem Dienstunfall kann auch gewahrt werden, wenn ein Beamter, der
zur Wahrnehmung einer Tatigkeit, die 6ffentlichen Belangen oder dienstlichen Interessen dient,
beurlaubt worden ist und in Ausiibung oder infolge dieser Tatigkeit einen Korperschaden erleidet.

§ 27

Einsatzversorgung

(1) Unfallfiirsorge wie bei einem Dienstunfall wird auch dann gewdhrt, wenn ein Beamter
aufgrund eines in Ausiibung oder infolge des Dienstes eingetretenen Unfalls oder einer derart
eingetretenen Erkrankung im Sinne des § 26 bei einer besonderen Verwendung im Ausland eine
gesundheitliche Schadigung erleidet (Einsatzunfall). Eine besondere Verwendung im Ausland ist
eine Verwendung, die aufgrund eines Ubereinkommens oder einer Vereinbarung mit einer tber-
oder zwischenstaatlichen Einrichtung oder mit einem auswartigen Staat auf Beschluss der
Bundesregierung im Ausland oder auRRerhalb des deutschen Hoheitsgebietes auf Schiffen oder in
Luftfahrzeugen stattfindet, oder eine Verwendung im Ausland oder aul8erhalb des deutschen
Hoheitsgebietes auf Schiffen oder in Luftfahrzeugen mit vergleichbar gesteigerter
Gefahrdungslage. Die besondere Verwendung im Ausland beginnt mit dem Eintreffen im
Einsatzgebiet und endet mit dem Verlassen des Einsatzgebietes.

(2) Gleiches gilt, wenn bei einem Beamten eine Erkrankung oder ihre Folgen oder ein Unfall auf
gesundheitsschadigende oder sonst vom Inland wesentlich abweichende Verhaltnisse bei einer
Verwendung im Sinne des Absatzes 1 zurlickzufiihren sind oder wenn eine gesundheitliche
Schadigung bei dienstlicher Verwendung im Ausland auf einen Unfall oder eine Erkrankung im
Zusammenhang mit einer Verschleppung oder einer Gefangenschaft zurlickzufiihren ist oder
darauf beruht, dass der Beamte aus sonstigen mit dem Dienst zusammenhangenden Griinden
dem Einflussbereich des Dienstherrn entzogen ist.

(3) § 26 Abs. 5 gilt entsprechend.

(4) Die Unfallfiirsorge ist ausgeschlossen, wenn sich der Beamte vorsatzlich oder grob fahrlassig
der Gefahrdung ausgesetzt oder die Griinde fiir eine Verschleppung, Gefangenschaft oder
sonstige Einflussbereichsentziehung herbeigefiihrt hat, es sei denn, dass der Ausschluss fiir ihn
eine unbillige Harte ware.

§ 28
Erstattung von Sachschdaden und
besonderen Aufwendungen

Sind bei einem Dienstunfall Kleidungsstuicke oder sonstige Gegenstande, die der Beamte mit sich
gefuhrt hat, beschadigt oder zerstort worden oder abhanden gekommen, so kann dafiir Ersatz
geleistet werden. Sind durch die erste Hilfeleistung nach dem Unfall besondere Kosten
entstanden, so ist dem Beamten der nachweisbar notwendige Aufwand zu ersetzen.
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§ 29
Heilverfahren

(1) Der Anspruch auf das Heilverfahren wird durch Erstattung der notwendigen Kosten erfiillt.

(2) Das Heilverfahren umfasst

1. die arztliche Behandlung,

2. die Versorgung mit Arznei- und anderen Heilmitteln, Ausstattung mit
Korperersatzstiicken, orthopadischen und anderen Hilfsmitteln, die den Erfolg der
Heilbehandlung sichern oder die Unfallfolgen erleichtern sollen,

3. die Pflege (§ 30).

(3) Anstelle der &rztlichen Behandlung sowie der Versorgung mit Arznei- und anderen Heilmitteln

kann Krankenhausbehandlung oder Heilanstaltspflege gewahrt werden. Der Verletzte ist

verpflichtet, sich einer Krankenhausbehandlung oder Heilanstaltspflege zu unterziehen, wenn sie
nach einer Stellungnahme eines durch die Dienstbehorde bestimmten Arztes zur Sicherung des

Heilerfolges notwendig ist.

(4) Der Verletzte ist verpflichtet, sich einer arztlichen Behandlung zu unterziehen, es sei denn, dass

sie mit einer erheblichen Gefahr fiir Leben oder Gesundheit des Verletzten verbunden ist. Das

Gleiche gilt fur eine Operation dann, wenn sie keinen erheblichen Eingriff in die korperliche

Unversehrtheit bedeutet.

(5) Verursachen die Folgen des Dienstunfalls auBergewodhnliche Kosten fiir Kleider- und

Wascheverschleil3, so sind diese in angemessenem Umfang zu ersetzen. Ist der Verletzte an den

Folgen des Dienstunfalls verstorben, so kénnen auch die Kosten fiir die Uberfiihrung und die

Bestattung in angemessener Hohe erstattet werden.

(6) Naheres Uber die Durchfiihrung des Heilverfahrens regelt das fiir das Versorgungsrecht

zustandige Ministerium durch Rechtsverordnung. Bis zum Erlass einer Rechtsverordnung findet

die Heilverfahrensverordnung vom 25. April 1979 (BGBI. | S. 502) in der am 31. August 2006

geltenden Fassung weiter Anwendung.

§30

Pflegekosten und Hilflosigkeitszuschlag

(1) Ist der Verletzte infolge des Dienstunfalls so hilflos, dass er nicht ohne fremde Hilfe und Pflege
auskommen kann, sind die Kosten einer notwendigen Pflege in angemessenem Umfang zu
erstatten. Die Dienstbehorde kann jedoch selbst fiir die Pflege Sorge tragen.

(2) Nach dem Beginn des Ruhestands ist dem Verletzten auf Antrag fiir die Dauer der Hilflosigkeit
ein Zuschlag zu dem Unfallruhegehalt (§ 32) bis zum Erreichen der ruhegehaltfahigen
Dienstbeziige zu gewahren; die Kostenerstattung nach Absatz 1 entfallt.

§31
Unfallausgleich

(1) Ist der Verletzte infolge des Dienstunfalls in seiner Erwerbsfahigkeit langer als sechs Monate
um mindestens 25 vom Hundert beschrankt, so erhalt er, solange dieser Zustand andauert, neben
den Dienstbeziigen, den Anwarterbeziigen oder dem Ruhegehalt einen Unfallausgleich. Dieser
wird in Hohe der Grundrente nach § 31 Abs. 1 bis 3 des Bundesversorgungsgesetzes (BVG)
gewahrt. Die MaRgabe nach Anlage | Kapitel VIl Sachgebiet K Abschnitt Il Nummer 1 Buchstabe a
in Verbindung mit Artikel 3 des Einigungsvertrages (BGBI. 1990 I S. 885, 907, 1067) ist nicht mehr
anzuwenden.

(2) Die Minderung der Erwerbsfahigkeit ist nach der korperlichen Beeintrachtigung im
allgemeinen Erwerbsleben zu beurteilen. Hat bei Eintritt des Dienstunfalls eine abschatzbare
Minderung der Erwerbsfahigkeit bereits bestanden, so ist fiir die Berechnung des Unfallausgleichs
von der individuellen Erwerbsfahigkeit des Verletzten, die unmittelbar vor dem Eintritt des
Dienstunfalls bestand, auszugehen und zu ermitteln, welcher Teil dieser individuellen
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Erwerbsfahigkeit durch den Dienstunfall gemindert wurde. Beruht die friihere Erwerbsminderung
auf einem Dienstunfall, so kann ein einheitlicher Unfallausgleich festgesetzt werden. Fur aul3ere
Korperschaden konnen Mindestvomhundertsatze festgesetzt werden.

(3) Der Unfallausgleich wird neu festgestellt, wenn in den Verhaltnissen, die fiir die Feststellung
mafRgebend gewesen sind, eine wesentliche Anderung eingetreten ist. Zu diesem Zweck ist der
Beamte verpflichtet, sich auf Anordnung der obersten Dienstbehorde durch einen von ihr
bestimmten Arzt untersuchen zu lassen; die oberste Dienstbehorde kann diese Befugnis auf
andere Stellen Ubertragen.

(4) Der Unfallausgleich wird auch wahrend einer Beurlaubung ohne Dienstbeziige gewahrt.

§32

Unfallruhegehalt

(1) Ist der Beamte infolge des Dienstunfalls dienstunfahig geworden und in den Ruhestand
getreten, so erhalt er Unfallruhegehalt.

(2) Fiir die Berechnung des Unfallruhegehalts eines vor Vollendung des 60. Lebensjahres in den
Ruhestand getretenen Beamten wird der ruhegehaltfahigen Dienstzeit nur die Halfte der
Zurechnungszeit nach § 20 Abs. 1 hinzugerechnet.

(3) Der Ruhegehaltssatz nach § 21 Abs. 1 erhoht sich um 20 vom Hundert. Das Unfallruhegehalt
betragt mindestens 66,67 vom Hundert der ruhegehaltfahigen Dienstbeziige und darf 71,75 vom
Hundert der ruhegehaltfahigen Dienstbeziige nicht tibersteigen. Es darf nicht hinter 75 vom
Hundert der jeweils ruhegehaltfahigen Dienstbeziige aus der Endstufe der Besoldungsgruppe A 4
zurlickbleiben; § 21 Abs. 4 Satz 3 gilt entsprechend.

§33

Erh6htes Unfallruhegehalt

(1) Setzt sich ein Beamter bei Auslibung einer Diensthandlung einer damit verbundenen
besonderen Lebensgefahr aus und erleidet er infolge dieser Gefahrdung einen Dienstunfall
(qualifizierter Dienstunfall), so sind bei der Bemessung des Unfallruhegehalts 80 vom Hundert der
ruhegehaltfahigen Dienstbezilige aus der Endstufe der liberndachsten Besoldungsgruppe zugrunde
zu legen, wenn er infolge dieses Dienstunfalls dienstunfahig geworden und in den Ruhestand
getreten und im Zeitpunkt des Eintritts in den Ruhestand infolge des Dienstunfalls in seiner
Erwerbsfahigkeit um mindestens 50 vom Hundert beschrankt ist. Satz 1 gilt mit der MaRgabe,
dass sich fur Beamte der Laufbahngruppe des einfachen Dienstes die ruhegehaltfahigen
Dienstbezlige mindestens nach der Besoldungsgruppe A 6, fur Beamte der Laufbahngruppe des
mittleren Dienstes mindestens nach der Besoldungsgruppe A 9, fiir Beamte der Laufbahngruppe
des gehobenen Dienstes mindestens nach der Besoldungsgruppe A 12 und fiir Beamte der
Laufbahngruppe des hoheren Dienstes mindestens nach der Besoldungsgruppe A 16 bemessen;
die Einteilung in Laufbahngruppen gilt fir die Polizeivollzugsbeamten, die sonstigen Beamten des
Vollzugsdienstes und die Beamten des Einsatzdienstes der Berufsfeuerwehr entsprechend.

(2) Unfallruhegehalt nach Absatz 1 wird auch gewdhrt, wenn der Beamte

1. in Auslibung des Dienstes durch einen rechtswidrigen Angriff oder

2. aullerhalb seines Dienstes durch einen Angriff im Sinne des § 26 Abs. 4

einen Dienstunfall mit den in Absatz 1 genannten Folgen erleidet.

(3) Unfallruhegehalt nach Absatz 1 wird auch gewdhrt, wenn ein Beamter einen Einsatzunfall oder
ein diesem gleichstehendes Ereignis im Sinne des § 27 erleidet und er infolge des Einsatzunfalls
oder des diesem gleichstehenden Ereignisses dienstunfahig geworden und in den Ruhestand
getreten und im Zeitpunkt des Eintritts in den Ruhestand infolge des Einsatzunfalls oder des
diesem gleichstehenden Ereignisses in seiner Erwerbsfahigkeit um mindestens 50 vom Hundert
beschrankt ist.
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§34

Unterhaltsbeitrag fiir friihere
Beamte und friihere Ruhestandsbeamte

(1) Ein durch Dienstunfall verletzter friiherer Beamter, dessen Beamtenverhaltnis nicht durch
Eintritt in den Ruhestand geendet hat, erhalt neben dem Heilverfahren (§§ 29, 30) fiir die Dauer
einer durch den Dienstunfall verursachten Erwerbsbeschrankung einen Unterhaltsbeitrag.

(2) Der Unterhaltsbeitrag betragt

1. bei volliger Erwerbsunfahigkeit 66,67 vom Hundert der ruhegehaltfahigen Dienstbeziige
nach Absatz 4,
2. bei Minderung der Erwerbsfahigkeit um wenigstens 20 vom Hundert den der Minderung

entsprechenden Teil des Unterhaltsbeitrags nach Nummer 1.
(3) Im Fall des Absatzes 2 Nr. 2 kann der Unterhaltsbeitrag, solange der Verletzte aus Anlass des
Unfalls unverschuldet arbeitslos ist, bis auf den Betrag nach Absatz 2 Nr. 1 erhoht werden. Bei
Hilflosigkeit des Verletzten gilt § 30 entsprechend.
(4) Die ruhegehaltfahigen Dienstbeziige bestimmen sich nach § 12 Abs. 1. Bei einem friiheren
Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst sind die Dienstbeziige zugrunde zu legen, die er bei
der Ernennung zum Beamten auf Probe zuerst erhalten hatte; das Gleiche gilt bei einem fritheren
Polizeivollzugsbeamten auf Widerruf mit Dienstbezligen. Ist der Beamte wegen Dienstunfahigkeit
infolge des Dienstunfalls entlassen worden, gilt § 12 Abs. 3 entsprechend.
(5) Ist der Beamte wegen Dienstunfahigkeit infolge des Dienstunfalls entlassen worden, darf der
Unterhaltsbeitrag nach Absatz 2 Nr. 1 nicht hinter dem Mindestunfallruhegehalt (§ 32 Abs. 3 Satz
3) zuriickbleiben. Ist der Beamte wegen Dienstunfahigkeit infolge eines qualifizierten
Dienstunfalls entlassen worden und war er im Zeitpunkt der Entlassung infolge des Dienstunfalls
in seiner Erwerbsfahigkeit um mindestens 50 vom Hundert beschrankt, treten an die Stelle des
Mindestunfallruhegehalts 80 vom Hundert der ruhegehaltfahigen Dienstbezlige aus der Endstufe
der Besoldungsgruppe, die sich bei sinngemalier Anwendung des § 33 ergibt.
(6) Die Minderung der Erwerbsfahigkeit ist nach der korperlichen Beeintrachtigung im
allgemeinen Erwerbsleben zu beurteilen. Zum Zwecke der Nachprifung des Grades der
Minderung der Erwerbsfahigkeit ist der friihere Beamte verpflichtet, sich auf Anordnung der
obersten Dienstbehorde durch einen von ihr bestimmten Arzt untersuchen zu lassen; die oberste
Dienstbehorde kann diese Befugnis auf andere Stellen libertragen.
(7) Die Absatze 1 bis 6 gelten entsprechend fiir einen durch Dienstunfall verletzten friiheren
Ruhestandsbeamten, der seine Rechte als Ruhestandsbeamter verloren hat oder dem das
Ruhegehalt aberkannt worden ist.

§35

Unterhaltsbeitrag bei
Schadigung eines ungeborenen Kindes

(1) Der Unterhaltsbeitrag wird im Fall des § 25 Abs. 1 Satz 2 und 3 fiir die Dauer der durch einen
Dienstunfall der Mutter verursachten Minderung der Erwerbsfahigkeit gewahrt

1. bei Verlust der Erwerbsfahigkeit in Hohe des Mindestunfallwaisengeldes nach § 55 Abs. 1
Satz 2 Nr. 2 in Verbindung mit § 32 Abs. 3 Satz 3,

2. bei Minderung der Erwerbsfahigkeit um mindestens 20 vom Hundert in Hohe eines der
Minderung der Erwerbsfahigkeit entsprechenden Teils des Unterhaltsbeitrags nach
Nummer 1.

(2) § 34 Abs. 6 gilt entsprechend. Bei Minderjahrigen wird die Minderung der Erwerbsfahigkeit
nach den Auswirkungen bemessen, die sich bei Erwachsenen mit gleichem Gesundheitsschaden
ergeben wiirden. Die Sorgeberechtigten sind verpflichtet, Untersuchungen zu erméglichen.
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(3) Der Unterhaltsbeitrag betragt vor Vollendung des 14. Lebensjahres 30 vom Hundert, vor
Vollendung des 18. Lebensjahres 50 vom Hundert der Satze nach Absatz 1.

(4) Der Anspruch auf Unterhaltsbeitrag ruht insoweit, als wahrend einer Heimpflege von mehr als
einem Kalendermonat Pflegekosten nach § 30 Abs. 1 erstattet werden.

(5) Hat ein Unterhaltsbeitragsberechtigter Anspruch auf Waisengeld nach diesem Gesetz, wird
nur der hohere Versorgungsbezug gezahlt.

§ 36

Einmalige Unfallentschadigung und
einmalige Entschidigung

(1) Ein Beamter, der einen qualifizierten Dienstunfall erleidet, erhalt neben einer
beamtenrechtlichen Versorgung bei Beendigung des Dienstverhaltnisses eine einmalige
Unfallentschadigung, wenn er infolge des Unfalls in seiner Erwerbsfahigkeit in diesem Zeitpunkt
um wenigstens 50 vom Hundert beeintrachtigt ist. Die einmalige Unfallentschadigung betragt bei
einer Minderung der Erwerbsfahigkeit von

100 vom Hundert: 100 000 Euro,
90 vom Hundert: 90 000 Euro,
80 vom Hundert: 80 000 Euro,
70 vom Hundert: 70 000 Euro,
60 vom Hundert: 60 000 Euro,
50 vom Hundert: 50 000 Euro.

(2) Ist ein Beamter an den Folgen eines qualifizierten Dienstunfalls verstorben, wird seinen
Hinterbliebenen eine einmalige Unfallentschadigung nach MalRgabe der folgenden
Bestimmungen gewahrt:

1. Die Witwe sowie die versorgungsberechtigten Kinder erhalten eine Entschadigung in Hohe
von insgesamt 75 000 Euro.

2. Sind Anspruchsberechtigte im Sinne der Nummer 1 nicht vorhanden, so erhalten die Eltern
und die nicht versorgungsberechtigten Kinder eine Entschadigung in Hohe von insgesamt
25000 Euro.

3. Sind Anspruchsberechtigte im Sinne der Nummern 1 und 2 nicht vorhanden, so erhalten

die GrofReltern und Enkel eine Entschadigung in Hohe von insgesamt 12 500 Euro.
(3) Die Absatze 1 und 2 gelten entsprechend, wenn ein Beamter, der

1. als Angehoriger des besonders gefahrdeten fliegenden Personals wahrend des
Flugdienstes,

2. als Helm- oder Schwimmtaucher wahrend des besonders gefahrlichen Tauchdienstes,

3. als Angehoriger des besonders gefahrdeten Munitionsuntersuchungspersonals wahrend
des dienstlichen Umgangs mit Munition oder

4. als Angehoriger eines Polizeiverbandes fur besondere Einsatze bei einer besonders
gefahrlichen Diensthandlung im Einsatz oder in der Ausbildung dazu oder

5. im Einsatz beim Ein- oder Aushangen von Aullenlasten bei einem Hubschrauber

einen Unfall erleidet, der nur auf die eigentimlichen Verhaltnisse des Dienstes nach den
Nummern 1 bis 5 zurtickzufiihren ist. Den Personenkreis des Satzes 1 und die zum Dienst
im Sinne des Satzes 1 gehdrenden dienstlichen Verrichtungen regelt die Landesregierung
durch Rechtsverordnung. Bis zum Erlass dieser Rechtsverordnung findet die Verordnung
uber die einmalige Unfallentschadigung nach § 43 Abs. 3 des
Beamtenversorgungsgesetzes vom 24. Juni 1977 (BGBI. 1 S. 1011) in der am 31. August
2006 geltenden Fassung Anwendung. Die Satze 1 bis 3 gelten entsprechend fiir andere
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Angehorige des 6ffentlichen Dienstes, zu deren Dienstobliegenheiten Tatigkeiten der in

Satz 1 Nr. 1 bis 5 bezeichneten Art gehoren.
(4) Absatz 1 gilt entsprechend, wenn ein Beamter oder ein anderer Angehdriger des offentlichen
Dienstes einen Einsatzunfall oder ein diesem gleichstehendes Ereignis im Sinne des § 27 erleidet.
(5) Die Hinterbliebenen erhalten eine einmalige Entschadigung nach MaRgabe des Absatzes 2,
wenn ein Beamter oder ein anderer Angehoriger des 6ffentlichen Dienstes an den Folgen eines
Einsatzunfalls oder eines diesem gleichstehenden Ereignisses im Sinne des § 27 verstorben ist.
(6) Fiir die einmalige Entschadigung nach den Absatzen 4 und 5 gelten § 26 Abs. 5 und § 27 Abs. 4
entsprechend. Besteht aufgrund derselben Ursache Anspruch sowohl auf eine einmalige
Unfallentschadigung nach den Absatzen 1 bis 3 als auch auf eine einmalige Entschadigung nach
den Absatzen 4 oder 5, wird nur die einmalige Entschadigung gewahrt.

§37

Schadensausgleich in besonderen Fillen

(1) Schaden, die einem Beamten wahrend einer Verwendung im Sinne des § 27 Abs. 1 infolge von

besonderen, vom Inland wesentlich abweichenden Verhaltnissen, insbesondere infolge von

Kriegshandlungen, kriegerischen Ereignissen, Aufruhr, Unruhen oder Naturkatastrophen oder als

Folge der Ereignisse nach § 27 Abs. 2 entstehen, werden ihm in angemessenem Umfang ersetzt.

Gleiches gilt fiir Schaden des Beamten durch einen Gewaltakt gegen staatliche Amtstrager,

Einrichtungen oder MaBnahmen, wenn der Beamte von dem Gewaltakt in Ausiibung des Dienstes

oder wegen seiner Eigenschaft als Beamter betroffen ist.

(2) Im Fall einer Verwendung im Sinne des § 27 Abs. 1 wird einem Beamten ein angemessener

Ausgleich auch fiir Schaden infolge von MaRnahmen einer auslandischen Regierung, die sich

gegen die Bundesrepublik Deutschland richten, gewahrt.

(3) Ist ein Beamter an den Folgen des schadigenden Ereignisses der in den Absétzen 1 oder 2

bezeichneten Art verstorben, wird ein angemessener Ausgleich gewahrt

1. der Witwe sowie den versorgungsberechtigten Kindern,

2. den Eltern sowie den nicht versorgungsberechtigten Kindern, wenn Hinterbliebene der in
Nummer 1 bezeichneten Art nicht vorhanden sind.

Der Ausgleich fiir ausgefallene Versicherungen wird der naturlichen Person gewahrt, die der

Beamte im Versicherungsvertrag beglinstigt hat.

(4) Der Schadensausgleich nach den Absatzen 1 bis 3 wird nur einmal gewahrt.

(5) Die Abséatze 1 bis 4 sind auch auf Schaden bei dienstlicher Verwendung im Ausland

anzuwenden, die im Zusammenhang mit einer Verschleppung oder einer Gefangenschaft

entstanden sind oder darauf beruhen, dass der Geschadigte aus sonstigen mit dem Dienst

zusammenhangenden Griinden dem Einflussbereich des Dienstherrn entzogen ist.

(6) Fuir den Schadensausgleich gelten § 26 Abs. 5 und § 27 Abs. 4 entsprechend.

§38

Nichtgewdhrung von Unfallfiirsorge

(1) Unfallfiirsorge wird nicht gewdhrt, wenn der Verletzte den Dienstunfall vorsatzlich
herbeigefiihrt hat.

(2) Hat der Verletzte eine die Heilbehandlung betreffende Anordnung ohne gesetzlichen oder
sonstigen wichtigen Grund nicht befolgt und wird dadurch seine Dienst- oder Erwerbsfahigkeit
ungunstig beeinflusst, so kann ihm die oberste Dienstbehorde oder die von ihr bestimmte Stelle
die Unfallfursorge insoweit versagen. Der Verletzte ist auf diese Folgen schriftlich hinzuweisen.
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§39

Meldung und Untersuchungsverfahren

(1) Unfalle, aus denen Unfallfiirsorgeanspriiche nach diesem Gesetz entstehen kdnnen, sind
innerhalb einer Ausschlussfrist von zwolf Monaten nach dem Eintritt des Unfalls schriftlich bei
dem Dienstvorgesetzten oder der Pensionsbehorde des Verletzten zu melden. Abweichend von
Satz 1 gilt fiir Sachschadensersatz nach § 28 Satz 1 eine Ausschlussfrist von drei Monaten.

(2) Nach Ablauf der Ausschlussfrist wird Unfallfiirsorge nur gewahrt, wenn seit dem Unfall noch
nicht zehn Jahre vergangen sind und gleichzeitig glaubhaft gemacht wird, dass mit der
Moglichkeit einer den Anspruch auf Unfallfuirsorge begriindenden Folge des Unfalls nicht habe
gerechnet werden konnen oder dass der Berechtigte durch auRerhalb seines Willens liegende
Umstande gehindert worden ist, den Unfall zu melden. Die Meldung muss, nachdem mit der
Moglichkeit einer den Anspruch auf Unfallfiirsorge begriindenden Folge des Unfalls gerechnet
werden konnte oder das Hindernis fur die Meldung weggefallen ist, innerhalb von drei Monaten
erfolgen. Die Unfallfuirsorge wird in diesen Fallen vom Tage der Meldung an gewahrt; zur
Vermeidung von Harten kann sie auch von einem friiheren Zeitpunkt an gewahrt werden.

(3) Der Dienstvorgesetzte hat jeden Unfall, der ihm bekannt wird, sofort zu untersuchen. Die
oberste Dienstbehorde entscheidet, ob ein Dienstunfall vorliegt und ob der Verletzte den Unfall
vorsatzlich herbeigefiihrt hat. Die Entscheidung ist dem Verletzten oder seinen Hinterbliebenen
bekannt zu geben. Der Beamte ist verpflichtet, sich zur Feststellung der Unfallfolgen einer
arztlichen Untersuchung zu unterziehen.

(4) Unfallfursorge nach § 25 Abs. 1 Satz 2 wird nur gewahrt, wenn der Unfall der Beamtin

1. innerhalb der Fristen nach den Absatzen 1 und 2 gemeldet und

2. als Dienstunfall anerkannt worden ist.

Der Anspruch auf Unfallfiirsorge nach § 25 Abs. 2 Satz 2 ist innerhalb von zwei Jahren vom Tag der
Geburt an von den Sorgeberechtigten geltend zu machen. Absatz 2 gilt mit der MalRgabe, dass die
Zehn-Jahres-Frist am Tag der Geburt zu laufen beginnt. Der Antrag muss, nachdem mit der
Méglichkeit einer Schadigung durch einen Dienstunfall der Mutter wahrend der Schwangerschaft
gerechnet werden konnte oder das Hindernis fiir den Antrag weggefallen ist, innerhalb von drei
Monaten gestellt werden.

§ 40

Begrenzung der Unfallfiirsorgeanspriiche

(1) Der verletzte Beamte und seine Hinterbliebenen haben aus Anlass eines Dienstunfalls gegen
den Dienstherrn nur die in den §§ 25 bis 37 und 55 bis 57 geregelten Anspriiche. Ist der Beamte
nach dem Dienstunfall zu einem anderen Dienstherrn (§ 1 Abs. 1) im Geltungsbereich dieses
Gesetzes versetzt worden, richten sich die Anspriiche gegen diesen; das Gleiche gilt in den Fallen
des gesetzlichen Ubertritts oder der Ubernahme bei der Umbildung von Kérperschaften. Satz 2
gilt auch in den Fallen, in denen Beamte von einem Dienstherrn aulRerhalb des Geltungsbereichs
dieses Gesetzes zu einem Dienstherrn im Geltungsbereich dieses Gesetzes versetzt werden mit
der Maldgabe, dass die Bestimmungen dieses Gesetzes Anwendung finden.

(2) Weitergehende Anspriiche aufgrund allgemeiner gesetzlicher Vorschriften konnen gegen
einen offentlich-rechtlichen Dienstherrn im Bundesgebiet oder gegen die in seinem Dienst
stehenden Personen nur dann geltend gemacht werden, wenn der Dienstunfall

1. durch eine vorsatzliche unerlaubte Handlung einer solchen Person verursacht worden oder
2. bei der Teilnahme am allgemeinen Verkehr eingetreten ist.

Im Fall der Nummer 2 sind Leistungen, die dem Beamten oder seinen Hinterbliebenen nach
diesem Gesetz gewahrt werden, auf die weitergehenden Anspriiche anzurechnen. Der Dienstherr,
der Leistungen nach diesem Gesetz gewahrt, hat keinen Anspruch auf Ersatz dieser Leistungen
gegen einen anderen o6ffentlich-rechtlichen Dienstherrn im Bundesgebiet.
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(3) Ersatzanspriiche gegen andere Personen bleiben unberiihrt.

(4) Auf laufende und einmalige Geldleistungen, die nach diesem Gesetz wegen eines Korper-,
Sach- oder Vermogensschadens gewahrt werden, sind Geldleistungen anzurechnen, die wegen
desselben Schadens von anderer Seite erbracht werden. Hierzu gehoren insbesondere
Geldleistungen, die von Drittstaaten oder von zwischenstaatlichen oder liberstaatlichen
Einrichtungen gewahrt oder veranlasst werden. Nicht anzurechnen sind Leistungen privater
Schadensversicherungen, die auf Beitragen der Beamten oder anderen Angehorigen des
offentlichen Dienstes beruhen; dies gilt nicht in den Fallen des § 28 .

Dritter Unterabschnitt
Ubergangsgeld
§41

Ubergangsgeld fiir entlassene Beamte

(1) Ein Beamter mit Dienstbeziigen, der nicht auf eigenen Antrag entlassen wird, erhalt als
Ubergangsgeld nach vollendeter einjahriger Beschaftigungszeit das Einfache und bei langerer
Beschaftigungszeit fir jedes weitere volle Jahr ihrer Dauer die Halfte, insgesamt hochstens das
Sechsfache der Dienstbeziige ( § 1 Abs. 2 Nr. 1 bis 4 ThiirBesG) des letzten Monats. § 12 Abs. 2 gilt
entsprechend. Das Ubergangsgeld wird auch dann gewahrt, wenn der Beamte im Zeitpunkt der
Entlassung ohne Dienstbeziige beurlaubt war. MalRgebend sind die Dienstbeziige, die der Beamte
im Zeitpunkt der Entlassung erhalten hatte.

(2) Als Beschaftigungszeit gilt die Zeit ununterbrochener hauptberuflicher entgeltlicher Tatigkeit
im Dienst desselben Dienstherrn oder der Verwaltung, deren Aufgaben der Dienstherr
Ubernommen hat, sowie im Fall der Versetzung die entsprechende Zeit im Dienste des friiheren
Dienstherrn; die vor einer Beurlaubung ohne Dienstbeziige liegende Beschaftigungszeit wird mit
berticksichtigt. Zeiten mit einer ErmaRigung der regelmaRigen Arbeitszeit sind nur zu dem Teil
anzurechnen, der dem Verhaltnis der ermaRigten zur regelmaRigen Arbeitszeit entspricht.

(3) Das Ubergangsgeld wird nicht gewahrt, wenn

1. der Beamte wegen eines Verhaltens im Sinne des § 22 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 und des § 23
Abs.1 Satz 1 Nr. 1, Abs. 2 und Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 BeamtStG sowie des § 36 Abs. 2 ThiirBG
entlassen wird oder

ein Unterhaltsbeitrag nach § 24 bewilligt wird oder

die Beschaftigungszeit als ruhegehaltfahige Dienstzeit angerechnet wird oder

der Beamte mit der Berufung in ein Richterverhaltnis oder mit der Ernennung zum
Beamten auf Zeit entlassen wird.

(4) Das Ubergangsgeld wird in Monatsbetragen fir die der Entlassung folgende Zeit wie die
Dienstbeziige gezahlt. Es ist [angstens bis zum Ende des Monats zu zahlen, in dem der Beamte die
fur sein Beamtenverhaltnis bestimmte gesetzliche Altersgrenze erreicht hat. Beim Tod des
Empfangers ist der noch nicht ausgezahlte Betrag den Hinterbliebenen in einer Summe zu zahlen.
(5) Bezieht der entlassene Beamte Erwerbs- oder Erwerbsersatzeinkommen im Sinne des § 70 Abs.
5, verringert sich das Ubergangsgeld um den Betrag dieser Einkiinfte.

PWN

§ 42

Ubergangsgeld fiir entlassene politische Beamte

(1) Ein Beamter, der aus einem Amt im Sinne des § 30 BeamtStG in Verbindung mit § 48 ThiirBG
nicht auf eigenen Antrag entlassen wird, erhalt ein Ubergangsgeld in Héhe von 71,75 vom
Hundert der ruhegehaltfahigen Dienstbezlige aus der Endstufe der Besoldungsgruppe, in der er
sich zur Zeit seiner Entlassung befunden hat. § 4 ThiirBesG gilt entsprechend.
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(2) Das Ubergangsgeld wird fiir die Dauer der Zeit, die der Beamte das Amt, aus dem er entlassen
worden ist, innehatte, mindestens fur die Dauer von sechs Monaten, langstens fiir die Dauer von
dreiJahren, gewahrt.

(3) § 41 Abs. 3 und 4 gilt entsprechend.

(4) Bezieht der entlassene Beamte Erwerbs- oder Erwerbsersatzeinkommen im Sinne des § 70 Abs.
5, so verringern sich die in entsprechender Anwendung des § 4 ThiirBesG fortgezahlten Beziige
und das Ubergangsgeld um den Betrag dieser Einkiinfte; § 93 Nr. 9 findet keine Anwendung.

Vierter Unterabschnitt

Gemeinsame Bestimmungen

§43

Erloschen der Versorgungsbeziige wegen Verurteilung

(1) Ein Ruhestandsbeamter,

1. gegen den wegen einer vor Beendigung des Beamtenverhaltnisses begangenen Tat eine
Entscheidung ergangen ist, die nach § 24 BeamtStG zum Verlust der Beamtenrechte
gefuhrt hatte, oder

2. der wegen einer nach Beendigung des Beamtenverhaltnisses begangenen Tat durch ein
deutsches Gericht im ordentlichen Strafverfahren
a) wegen einer vorsatzlichen Tat zu Freiheitsstrafe von mindestens zwei Jahren oder
b) wegen einer vorsatzlichen Tat, die nach den Vorschriften tber Friedensverrat,
Hochverrat, Gefahrdung des demokratischen Rechtsstaates oder Landesverrat und
Gefahrdung der dufReren Sicherheit strafbar ist, zu Freiheitsstrafe von mindestens sechs
Monaten
verurteilt worden ist, verliert mit der Rechtskraft der Entscheidung seine Rechte als
Ruhestandsbeamter. Entsprechendes gilt, wenn der Ruhestandsbeamte aufgrund einer
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts nach Artikel 18 des Grundgesetzes ein
Grundrecht verwirkt hat.

(2) Die §§ 41 und 42 ThiirBG finden entsprechende Anwendung.

§ 44

Erloschen der Versorgungsbeziige
bei Ablehnung einer erneuten Berufung

Kommt ein Ruhestandsbeamter entgegen § 18 Abs. 2, § 29 Abs. 2 und 3, § 30 Abs. 3 Satz 2 und

§ 31 Abs. 2 BeamtStG in Verbindung mit den §§ 49 und 50 ThurBG einer erneuten Berufung in das
Beamtenverhaltnis schuldhaft nicht nach, obwohl er auf die Folgen eines solchen Verhaltens
schriftlich hingewiesen worden ist, so verliert er fir diese Zeit seine Versorgungsbeziige. Die
oberste Dienstbehdorde stellt den Verlust der Versorgungsbeziige fest. Eine disziplinarrechtliche
Verfolgung wird dadurch nicht ausgeschlossen.
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Dritter Abschnitt
Hinterbliebenenversorgung
Erster Unterabschnitt
Allgemeine Hinterbliebenenversorgung
§ 45

Allgemeines
Die Hinterbliebenenversorgung umfasst

Unterhaltsbeitrage,
Versorgung von Witwern und hinterbliebenen eingetragenen Lebenspartnern.

1. Bezlige fur den Sterbemonat,
2. Sterbegeld,

3. Witwengeld,

4. Witwenabfindung,

5. Waisengeld,

6.

7.

§ 46

Beziige fiir den Sterbemonat

(1) Den Erben eines verstorbenen Beamten, Ruhestandsbeamten oder entlassenen Beamten
verbleiben flr den Sterbemonat die Bezuige des Verstorbenen. Dies gilt auch fiir eine fiir den
Sterbemonat gewahrte Aufwandsentschadigung.

(2) Die an den Verstorbenen noch nicht gezahlten Teile der Beziige fiir den Sterbemonat kénnen
statt an die Erben auch an den tberlebenden Ehegatten und die Empfanger von Sterbegeld
gezahlt werden.

§47

Sterbegeld

(1) Beim Tod eines Beamten erhalten Personen, die nachweislich die Kosten der letzten Krankheit
oder der Bestattung des Beamten getragen haben, Sterbegeld. Das Sterbegeld ist in Hohe des
Zweifachen der Dienstbezlige oder der Anwarterbeziige des Verstorbenen ausschlief3lich des
kinderbezogenen Teils des Auslandszuschlags und der Verglitungen in einer Summe zu zahlen;

§ 12 Abs. 2 und 3 gilt entsprechend. Sterbegeld aus anderen Beschaftigungsverhaltnissen ist
anzurechnen. Die Satze 1 bis 3 gelten entsprechend beim Tode eines Ruhestandsbeamten oder
eines entlassenen Beamten, der im Sterbemonat einen Unterhaltsbeitrag erhalten hat; an die
Stelle der Dienstbezuige tritt das Ruhegehalt oder der Unterhaltsbeitrag zuziiglich der nach § 64
Abs. 1 zustehenden Stufe des Familienzuschlags. Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes kann das
Sterbegeld aufgeteilt werden.

(2) Stirbt eine Witwe oder eine friihere Ehefrau eines Beamten, der im Zeitpunkt des Todes
Witwengeld oder ein Unterhaltsbeitrag zustand, so erhalten die Abkommlinge des Beamten
Sterbegeld entsprechend Absatz 1, wenn sie berechtigt sind, Waisengeld oder einen
Unterhaltsbeitrag zu beziehen und wenn sie zur Zeit des Todes zur hduslichen Gemeinschaft der
Verstorbenen gehort haben. Absatz 1 Satz 2 Halbsatz 1 gilt entsprechend mit der MaRgabe, dass
an die Stelle der Dienstbezlige das Witwengeld oder der Unterhaltsbeitrag tritt.
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§48

Witwengeld

(1) Die Witwe eines Beamten auf Lebenszeit, der die Voraussetzungen des § 11 Abs. 1 erfillt hat,

oder eines Ruhestandsbeamten erhalt Witwengeld. Dies gilt nicht, wenn

1. die Ehe mit dem Verstorbenen nicht mindestens ein Jahr gedauert hat, es sei denn, dass
nach den besonderen Umstanden des Falls die Annahme nicht gerechtfertigt ist, dass es
der alleinige oder tiberwiegende Zweck der Heirat war, der Witwe eine Versorgung zu
verschaffen, oder

2. die Ehe erst nach dem Eintritt des Beamten in den Ruhestand geschlossen worden ist und
der Ruhestandsbeamte zur Zeit der EheschlieRung die Regelaltersgrenze nach § 43 Abs. 1
oder 2 ThurBG bereits erreicht hatte.

(2) Absatz 1 gilt auch fiir die Witwe eines Beamten auf Probe, der an den Folgen einer

Dienstbeschadigung ( § 28 Abs. 1 BeamtStG) verstorben ist oder dem die Entscheidung liber die

Versetzung in den Ruhestand wegen Dienstunfahigkeit ( § 28 Abs. 2 BeamtStG in Verbindung mit

§ 52 Abs. 1 und 2 ThiirBG) zugestellt war.

§49

Hohe des Witwengeldes

(1) Das Witwengeld betragt 55 vom Hundert des Ruhegehalts, das der Verstorbene erhalten hat
oder hatte erhalten konnen, wenn er am Todestag in den Ruhestand getreten ware. Das
Witwengeld betragt nach Anwendung des § 67 mindestens 60 vom Hundert des Ruhegehalts
nach § 21 Abs. 4 Satz 2. § 21 Abs. 4 Satz 3 ist anzuwenden. § 21 Abs. 6 sowie die §§ 22 und 69
finden keine Anwendung. Anderungen des Mindestruhegehalts (§ 21 Abs. 4) sind zu
bertcksichtigen.

(2) Abweichend von Absatz 1 Satz 1 betragt das Witwengeld 60 vom Hundert des Ruhegehalts,
das der Verstorbene erhalten hat oder hatte erhalten konnen, wenn er am Todestag in den
Ruhestand getreten ware, wenn die Ehe vor dem 1. Januar 2002 geschlossen wurde und
mindestens ein Ehegatte zu diesem Zeitpunkt das 40. Lebensjahr vollendet hatte. § 67 findet in
diesem Fall keine Anwendung.

(3) War die Witwe mehr als zwanzig Jahre jlinger als der Verstorbene und ist aus der Ehe ein Kind
nicht hervorgegangen, so wird das Witwengeld fir jedes angefangene Jahr des Altersunterschieds
Uber zwanzig Jahre um fuinf vom Hundert gekiirzt, jedoch hochstens um 50 vom Hundert. Nach
funfjahriger Dauer der Ehe werden fur jedes angefangene Jahr ihrer weiteren Dauer dem
gekurzten Betrag flinf vom Hundert des Witwengeldes hinzugesetzt, bis der volle Betrag wieder
erreicht ist. Das nach Satz 1 errechnete Witwengeld darf nicht hinter dem Mindestwitwengeld
(Absatz 1 Satz 2 in Verbindung mit § 21 Abs. 4) zuriickbleiben.

(4) Von dem nach Absatz 3 gekirzten Witwengeld ist auch bei der Anwendung des § 60
auszugehen.

§ 50

Witwenabfindung

(1) Eine Witwe, die Anspruch auf Witwengeld oder auf einen Unterhaltsbeitrag hat, erhalt im Fall
einer Wiederverheiratung eine Witwenabfindung.

(2) Die Witwenabfindung betrdgt das Vierundzwanzigfache des fiir den Monat, in dem sich die
Witwe wiederverheiratet, nach Anwendung der Anrechnungs-, Kiirzungs- und Ruhensvorschriften
zu zahlenden Betrags des Witwengeldes oder Unterhaltsbeitrags; eine Kiirzung nach § 60 und die
Anwendung der §§ 70 und 71 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 bleiben jedoch auBer Betracht. Die Abfindung ist
in einer Summe zu zahlen.
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(3) Lebt der Anspruch auf Witwengeld oder auf Unterhaltsbeitrag nach § 61 Abs. 5 wieder auf, so
ist die Witwenabfindung, soweit sie fiir eine Zeit berechnet ist, die nach dem Wiederaufleben des
Anspruchs auf Witwengeld oder Unterhaltsbeitrag liegt, in angemessenen monatlichen
Teilbetragen einzubehalten.

§51

Unterhaltsbeitrag fiir nicht
witwengeldberechtigte Witwen

In den Fallen des § 48 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 ist, sofern die besonderen Umstande des Falls keine volle
oder teilweise Versagung rechtfertigen, ein Unterhaltsbeitrag in Hohe des Witwengeldes (§ 49) zu
gewahren. Erwerbseinkommen und Erwerbsersatzeinkommen sind in angemessenem Umfang
anzurechnen. Wird ein Erwerbsersatzeinkommen nicht beantragt oder wird auf ein Erwerbs- oder
Erwerbsersatzeinkommen verzichtet oder wird an deren Stelle eine Kapitalleistung, Abfindung
oder Beitragserstattung gezahlt, ist der Betrag zu berucksichtigen, der ansonsten zu zahlen ware.

§52

Waisengeld

(1) Die Kinder eines verstorbenen Beamten auf Lebenszeit, eines verstorbenen
Ruhestandsbeamten oder eines verstorbenen Beamten auf Probe, der an den Folgen einer
Dienstbeschadigung ( § 28 Abs. 1 BeamtStG) verstorben ist oder dem die Entscheidung liber die
Versetzung in den Ruhestand wegen Dienstunfahigkeit ( § 28 Abs. 2 BeamtStG) in Verbindung mit
§ 52 Abs. 1 und 2 ThiirBG) zugestellt war, erhalten Waisengeld, wenn der Beamte die
Voraussetzungen des § 11 Abs. 1 erfiillt hat.

(2) Kein Waisengeld erhalten die Kinder eines verstorbenen Ruhestandsbeamten, wenn das
Kindschaftsverhaltnis durch Annahme als Kind begriindet wurde und der Ruhestandsbeamte in
diesem Zeitpunkt bereits im Ruhestand war und die Regelaltersgrenze nach § 43 Abs. 1 und 2
ThurBG erreicht hatte. Es kann ihnen jedoch ein Unterhaltsbeitrag bis zur Hohe des Waisengeldes
bewilligt werden.

§53

Hohe des Waisengeldes

(1) Das Waisengeld betragt fiir die Halbwaise 12 vom Hundert und fiir die Vollwaise 20 vom
Hundert des Ruhegehalts, das der Verstorbene erhalten hat oder hatte erhalten konnen, wenn er
am Todestag in den Ruhestand getreten ware. § 21 Abs. 6 sowie die §§ 22 und 69 finden keine
Anwendung. Anderungen des Mindestruhegehalts (§ 21 Abs. 4) sind zu beriicksichtigen.

(2) Wenn der iiberlebende Elternteil nicht zum Bezug von Witwengeld berechtigt ist und auch
keinen Unterhaltsbeitrag in Hohe des Witwengeldes erhalt, wird das Waisengeld nach dem Satz
fiir Vollwaisen gezahlt; es darf zuzlglich des Unterhaltsbeitrags den Betrag des Witwengeldes
und des Waisengeldes nach dem Satz fiir Halbwaisen nicht libersteigen.

(3) Ergeben sich fiir eine Waise Waisengeldanspriiche aus Beamtenverhaltnissen mehrerer
Personen, wird nur das héchste Waisengeld gezahlt.

§54

Unterhaltsbeitrag fiir Hinterbliebene von
Beamten auf Lebenszeit und auf Probe

Der Witwe und den Kindern eines Beamten, dem nach § 24 ein Unterhaltsbeitrag bewilligt worden
ist oder hatte bewilligt werden kénnen, kann die in den §§ 48, 49 sowie 52, 53 vorgesehene
Versorgung bis zu der dort bezeichneten Hohe als Unterhaltsbeitrag bewilligt werden. Die §§ 50
und 60 gelten entsprechend.
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Zweiter Unterabschnitt
Unfall-Hinterbliebenenversorgung

§ 55

Unfall-Hinterbliebenenversorgung

(1) Ist ein Beamter, der Unfallruhegehalt erhalten hatte, oder ein Ruhestandsbeamter, der
Unfallruhegehalt bezog, an den Folgen eines Dienstunfalls verstorben, so erhalten seine
Hinterbliebenen Unfall-Hinterbliebenenversorgung. Fiir diese gilt:

1. Das Witwengeld betragt 60 vom Hundert des Unfallruhegehalts (§§ 32, 33).

2. Das Waisengeld betragt fiir jedes waisengeldberechtigte Kind (§ 52) 30 vom Hundert des
Unfallruhegehalts; es wird auch elternlosen Enkeln gewahrt, deren Unterhalt zur Zeit des
Dienstunfalls ganz oder Uberwiegend durch den Verstorbenen bestritten wurde.

(2) Ist ein Ruhestandsbeamter, der Unfallruhegehalt bezog, nicht an den Folgen des Dienstunfalls

verstorben, so steht den Hinterbliebenen nur Versorgung nach den §§ 45 bis 54 zu; diese Bezlige

sind aber unter Zugrundelegung des Unfallruhegehalts zu berechnen.

§ 56

Unterhaltsbeitrag fiir Verwandte der aufsteigenden Linie

Verwandten der aufsteigenden Linie, deren Unterhalt zur Zeit des Dienstunfalls ganz oder
iberwiegend durch den Verstorbenen (§ 55 Abs. 1) bestritten wurde, ist fiir die Dauer der
Bedurftigkeit ein Unterhaltsbeitrag von zusammen 30 vom Hundert des Unfallruhegehalts zu
gewahren, mindestens jedoch 40 vom Hundert des in § 32 Abs. 3 Satz 3 genannten Betrags. Sind
mehrere Personen dieser Art vorhanden, so wird der Unterhaltsbeitrag den Eltern vor den
GroReltern gewahrt; an die Stelle eines verstorbenen Elternteils treten dessen Eltern.

§57

Unterhaltsbeitrag fiir Hinterbliebene

(1) Ist in den Fallen des § 34 der friihere Beamte oder der friihere Ruhestandsbeamte an den
Folgen des Dienstunfalls verstorben, so erhalten seine Hinterbliebenen einen Unterhaltsbeitragin
Hohe des Witwen- und Waisengeldes, das sich nach den allgemeinen Bestimmungen unter
Zugrundelegung des Unterhaltsbeitrags nach § 34 Abs. 2 Nr. 1 ergibt.

(2) Ist der friihere Beamte oder der friihere Ruhestandsbeamte nicht an den Folgen des
Dienstunfalls verstorben, so kann seinen Hinterbliebenen ein Unterhaltsbeitrag bis zur Hohe des
Witwen- und Waisengeldes bewilligt werden, das sich nach den allgemeinen Bestimmungen
unter Zugrundelegung des Unterhaltsbeitrags ergibt, den der Verstorbene im Zeitpunkt seines
Todes bezogen hat.

(3) Fiir die Hinterbliebenen eines an den Unfallfolgen verstorbenen Beamten gilt Absatz 1
entsprechend, wenn nicht Unfall-Hinterbliebenenversorgung nach § 55 zusteht.

(4) § 50 gilt entsprechend.
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Dritter Unterabschnitt
Gemeinsame Bestimmungen
§58

Versorgung von Witwern und
hinterbliebenen eingetragenen Lebenspartnern

Die Bestimmungen dieses Gesetzes gelten entsprechend fur den Witwer einer verstorbenen
Beamtin oder Ruhestandsbeamtin sowie fiir den hinterbliebenen Partner einer eingetragenen
Lebenspartnerschaft und fur die eingetragene Lebenspartnerschaft im Sinne des
Lebenspartnerschaftsgesetzes. Dabei tritt an die Stelle des Witwengeldes im Sinne dieses
Gesetzes das Witwergeld.

§ 59

Beginn der Zahlungen

Die Zahlung des Witwen- und Waisengeldes sowie von Unterhaltsbeitragen nach dem Dritten
Abschnitt beginnt mit dem Ablauf des Sterbemonats. Kinder, die nach diesem Zeitpunkt geboren
werden, erhalten Waisengeld vom ersten Tag des Geburtsmonats an. Satz 2 gilt entsprechend fur
die Zahlung eines Unterhaltsbeitrags nach den §§ 54 und 57 .

§ 60

Zusammentreffen von Witwengeld, Waisengeld
und Unterhaltsbeitrdgen

(1) Witwen- und Waisengeld nach dem Dritten Abschnitt diirfen weder einzeln noch zusammen
den Betrag des ihrer Berechnung zugrunde zu legenden Ruhegehalts tUbersteigen. Ergibt sich
zusammen ein hoherer Betrag, so werden die einzelnen Bezlige im gleichen Verhaltnis gekirzt.
(2) Nach dem Ausscheiden eines Witwen- oder Waisengeldberechtigten erhéht sich das Witwen-
oder Waisengeld der verbleibenden Berechtigten vom Beginn des folgenden Monats an insoweit,
als sie nach Absatz 1 noch nicht den vollen Betrag nach § 49 oder § 53 erhalten.

(3) Unterhaltsbeitrdge nach § 51 gelten fir die Anwendung der Absatze 1 und 2 als Witwengeld.
Unterhaltsbeitrage nach § 52 Abs. 2 durfen nur insoweit bewilligt werden, als sie allein oder
zusammen mit gesetzlichen Hinterbliebenenbezligen die in Absatz 1 Satz 1 bezeichnete
Hochstgrenze nicht Gbersteigen.

§61

Erloschen der Witwen- und Waisenversorgung
(1) Der Anspruch der Witwen und Waisen auf Versorgungsbeziige erlischt

1. fir jeden Berechtigten mit dem Ende des Monats, in dem er stirbt,

2. fir jede Witwe auBerdem mit dem Ende des Monats, in dem sie sich verheiratet,

3 fir jede Waise aullerdem mit dem Ende des Monats, in dem sie das 18. Lebensjahr
vollendet,

4. fir jeden Berechtigten, der durch ein deutsches Gericht im ordentlichen Strafverfahren

wegen eines Verbrechens zu Freiheitsstrafe von mindestens zwei Jahren oder wegen einer
vorsatzlichen Tat, die nach den Bestimmungen uber Friedensverrat, Hochverrat,
Gefahrdung des demokratischen Rechtsstaates oder Landesverrat und Gefahrdung der
auReren Sicherheit strafbar ist, zu Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten verurteilt
worden ist, mit der Rechtskraft des Urteils.
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Entsprechendes gilt, wenn der Berechtigte aufgrund einer Entscheidung des
Bundesverfassungsgerichts nach Artikel 18 des Grundgesetzes ein Grundrecht verwirkt hat. In den
Fallen des Satzes 1 Nr. 4 und des Satzes 2 bleibt § 57 unberihrt. Die §§ 41 und 42 ThiirBG finden
entsprechende Anwendung.

(2) Das Waisengeld wird nach Vollendung des 18. Lebensjahres auf Antrag langstens bis zur
Vollendung des 27. Lebensjahres gewahrt, solange die Waise

1. sich in der Schul- oder Berufsausbildung oder in einer Ubergangszeit von héchstens vier
Monaten befindet,

2. ein freiwilliges soziales Jahr, ein freiwilliges okologisches Jahr oder einen dhnlichen Dienst
leistet oder

3. wegen korperlicher, geistiger oder seelischer Behinderung aul3erstande ist, sich selbst zu

unterhalten.
Im Fall einer kérperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung wird das Waisengeld ungeachtet
der Hohe eines eigenen Einkommens dem Grunde nach gewahrt; soweit ein eigenes Einkommen
der Waise das Zweifache des Mindestvollwaisengeldes (§ 21 Abs. 4 Satz 2 in Verbindung mit § 53
Abs. 1) Ubersteigt, wird es zur Halfte auf das Waisengeld zuziiglich des Familienzuschlags (§ 64
Abs. 1) angerechnet.
(3) In den Fallen des Absatzes 2 Satz 1 Nr. 1 wird eine Waise, die

1. den gesetzlichen Grundwehrdienst oder Zivildienst geleistet hat oder

2. sich anstelle des gesetzlichen Grundwehrdienstes freiwillig fiir die Dauer von nicht mehr
als drei Jahren zum Wehrdienst verpflichtet hat oder

3. eine vom gesetzlichen Wehrdienst oder Zivildienst befreiende Tatigkeit als

Entwicklungshelfer im Sinne des § 1 Abs. 1 des Entwicklungshelfergesetzes ausgelibt hat,
fur einen der Dauer dieser Dienste oder der Tatigkeit entsprechenden Zeitraum, hochstens fiir die
Dauer des inlandischen Grundwehrdienstes oder bei anerkannten Kriegsdienstverweigerern fiir
die Dauer des inlandischen gesetzlichen Zivildienstes, tber das 27. Lebensjahr hinaus
berticksichtigt.

(4) Das Waisengeld nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 3 wird Uiber das 27. Lebensjahr hinaus nur gewahrt,

wenn

1. die Behinderung bei Vollendung des 27. Lebensjahres bestanden hat oder bis zu dem sich
nach Absatz 3 ergebenden Zeitpunkt eingetreten ist, wenn die Waise sich in verzogerter

Schul- oder Berufsausbildung befunden hat, und
2. die Waise ledig oder verwitwet ist oder ihr Ehegatte oder friiherer Ehegatte ihr keinen

ausreichenden Unterhalt leisten kann oder dem Grunde nach nicht unterhaltspflichtig ist

und sie nicht unterhalt.
(5) Hat eine Witwe sich wieder verheiratet und wird die Ehe aufgel6st, so lebt der Anspruch auf
Witwengeld wieder auf; ein von der Witwe infolge Auflosung der Ehe erworbener neuer
Versorgungs-, Unterhalts- oder Rentenanspruch ist auf das Witwengeld und den Familienzuschlag
nach § 64 Abs. 1 anzurechnen. Wird eine in Satz 1 genannte Leistung nicht beantragt oder wird
auf sie verzichtet oder wird an ihrer Stelle eine Abfindung, Kapitalleistung oder Beitragserstattung
gezahlt, ist der Betrag anzurechnen, der ansonsten zu zahlen ware. Der Auflésung der Ehe steht
die Nichtigerklarung gleich.

§62

Entzug von Hinterbliebenenversorgung

(1) Die oberste Dienstbehdrde kann Empfangern von Hinterbliebenenversorgung die
Versorgungsbeziige auf Zeit teilweise oder ganz entziehen, wenn sie sich gegen die freiheitliche
demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes betatigt haben; § 57 bleibt unberihrt.
Die diese MaBnahme rechtfertigenden Tatsachen sind in einem Untersuchungsverfahren
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festzustellen, in dem die eidliche Vernehmung von Zeugen und Sachverstandigen zuldssig und der
Versorgungsberechtigte zu horen ist.
(2) § 61 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und Satz 2 bleibt unberiihrt.

Vierter Abschnitt
Beziige bei Verschollenheit
§63

Zahlung der Beziige

(1) Ein verschollener Beamter, Ruhestandsbeamter oder sonstiger Versorgungsempfanger erhalt
die ihm zustehenden Bezlige bis zum Ablauf des Monats, in dem die oberste Dienstbehorde oder
die von ihr bestimmte Stelle feststellt, dass sein Ableben mit Wahrscheinlichkeit anzunehmen ist.
(2) Vom Ersten des Monats ab, der dem in Absatz 1 bezeichneten Zeitpunkt folgt, erhalten die
Personen, die im Fall des Todes des Verschollenen Witwen- oder Waisengeld erhalten wiirden
oder einen Unterhaltsbeitrag erhalten konnten, diese Beziige. Die §§ 46 und 47 gelten nicht.

(3) Kehrt der Verschollene zuriick, so lebt sein Anspruch auf Bezlige, soweit nicht besondere
gesetzliche Griinde entgegenstehen, wieder auf. Nachzahlungen sind langstens fiir die Dauer
eines Jahres zu leisten; die nach Absatz 2 fiir den gleichen Zeitraum gewahrten Beziige sind
anzurechnen.

(4) Ergibt sich, dass der Beamte unerlaubt dem Dienst ferngeblieben ist ( § 8 ThiirBesG), so kdnnen
die nach Absatz 2 gezahlten Bezlige von ihm zurlickgefordert werden.

(5) Wird der Verschollene fiir tot erklart oder die Todeszeit gerichtlich festgestellt oder eine
Sterbeurkunde lber den Tod des Verschollenen ausgestellt, so ist die Hinterbliebenenversorgung
von dem ersten Tag des auf die Rechtskraft der gerichtlichen Entscheidung oder die Ausstellung
der Sterbeurkunde folgenden Monats ab unter Berticksichtigung des festgestellten
Todeszeitpunktes neu festzusetzen.

Fiinfter Abschnitt
Kinder- und pflegebezogene Leistungen
§ 64

Familienzuschlag, Ausgleichsbetrag

(1) Der Familienzuschlag der Stufe 2 und der folgenden Stufen des Familienzuschlags wird in
Anwendung der §§ 37 bis 39 ThiirBesG neben dem Ruhegehalt gezahlt. Er wird unter
Berlicksichtigung der nach den Verhaltnissen des Beamten oder Ruhestandsbeamten fiir die
Stufen des Familienzuschlags in Betracht kommenden Kinder neben dem Witwengeld gezahlt,
soweit die Witwe Anspruch auf Kindergeld fur diese Kinder hat oder ohne Berticksichtigung der
§§ 64 und 65 des Einkommensteuergesetzes oder der §§ 3 und 4 des Bundeskindergeldgesetzes
haben wiirde; soweit hiernach ein Anspruch auf den Familienzuschlag nicht besteht, wird er
neben dem Waisengeld gezahlt, wenn die Waise bei den Stufen des Familienzuschlags zu
berticksichtigen ist oder zu berticksichtigen ware, wenn der Beamte oder Ruhestandsbeamte noch
lebte. Sind mehrere Anspruchsberechtigte vorhanden, erhalten sie die ihnen nach § 38 Abs. 2 und
4 ThirBesG fur die auf sie entfallenden Kinder zustehenden Betrage der Stufen des
Familienzuschlags.

(2) Neben dem Waisengeld wird ein Ausgleichsbetrag gezahlt, der dem Betrag fiir das erste Kind
nach § 66 Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes entspricht, wenn in der Person der Waise die
Voraussetzungen des § 32 Abs. 1 bis 5 des Einkommensteuergesetzes erfiillt sind,
Ausschlussgriinde nach § 65 des Einkommensteuergesetzes nicht vorliegen, keine Person
vorhanden ist, die nach § 62 des Einkommensteuergesetzes oder nach § 1 des
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Bundeskindergeldgesetzes anspruchsberechtigt ist, und die Waise keinen Anspruch auf
Kindergeld nach § 1 Abs. 2 des Bundeskindergeldgesetzes hat. Der Ausgleichsbetrag gilt fur die
Anwendung der §§ 70 und 71 nicht als Versorgungsbezug. Im Fall des § 71 wird er nur zu den
neuen Versorgungsbeziigen gezahlt.

§65

Kindererziehungszuschlag

(1) Hat ein Beamter ein nach dem 31. Dezember 1991 geborenes Kind erzogen, erhoht sich sein
Ruhegehalt fur jeden Monat einer ihm zuzuordnenden Kindererziehungszeit um einen
Kindererziehungszuschlag. Dies gilt nicht, wenn der Beamte wegen der Erziehung des Kindes in
der gesetzlichen Rentenversicherung versicherungspflichtig ( § 3 Satz 2 Nr. 1 SGB VI) war und die
allgemeine Wartezeit fiir eine Rente der gesetzlichen Rentenversicherung erfullt ist.

(2) Die Kindererziehungszeit beginnt nach Ablauf des Monats der Geburt und endet nach 36
Kalendermonaten, spatestens jedoch mit dem Ablauf des Monats, in dem die Erziehung endet.
Wird wahrend dieses Zeitraums vom erziehenden Elternteil ein weiteres Kind erzogen, fiir das ihm
eine Kindererziehungszeit zuzuordnen ist, wird die Kindererziehungszeit fir dieses und jedes
weitere Kind um die Anzahl der Kalendermonate der gleichzeitigen Erziehung verlangert.

(3) Fiir die Zuordnung der Kindererziehungszeit zu einem Elternteil ( § 56 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 und
Abs. 3 Nr. 2 und 3 des Ersten Buches Sozialgesetzbuch) gilt § 56 Abs. 2 SGB VI entsprechend.

(4) Die Hohe des Kindererziehungszuschlags ergibt sich aus der Anlage .

(5) Das um den Kindererziehungszuschlag erhdhte Ruhegehalt darf nicht hoher sein als das
Ruhegehalt, das sich unter Beruicksichtigung des Hochstruhegehaltssatzes und der
ruhegehaltfahigen Dienstbezlige aus der Endstufe der Besoldungsgruppe, aus der sich das
Ruhegehalt berechnet, ergeben wiirde.

(6) Der Kindererziehungszuschlag erhoht das nach § 21 Abs. 1 Satz 1, § 32 Abs. 3 Satz 1 und § 77
Abs. 2 berechnete Ruhegehalt. Fir die Anwendung des § 21 Abs. 2 sowie von Ruhens-, Kiirzungs-
und Anrechnungsvorschriften gilt der Kindererziehungszuschlag als Teil des Ruhegehalts.

(7) Hat ein Beamter ein vor dem 1. Januar 1992 geborenes Kind erzogen, gelten die Absétze 1 bis 6
entsprechend mit der Mal3gabe, dass die Kindererziehungszeit zwolf Kalendermonate nach Ablauf
des Monats der Geburt endet. Die §§ 249 und 249a SGB VI gelten entsprechend. Satz 1 gilt nicht,
wenn § 88 Abs. 2 zur Anwendung kommt.

§ 66

Kindererziehungserganzungszuschlag

(1) Das Ruhegehalt erhoht sich um einen Kindererziehungserganzungszuschlag, wenn

1. nach dem 31. Dezember 1991 liegende Zeiten der Erziehung eines Kindes bis zur
Vollendung des zehnten Lebensjahres oder Zeiten der nichterwerbsmaRigen Pflege eines
pflegebediirftigen Kindes ( § 3 SGB VI) bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres

a) mit entsprechenden Zeiten fiir ein anderes Kind zusammentreffen oder
b) mit Zeiten im Beamtenverhaltnis, die als ruhegehaltfahig berticksichtigt werden,
oder Zeiten nach § 68 Abs. 1 Satz 1 zusammentreffen,

2. fur diese Zeiten kein Anspruch nach § 70 Abs. 3a Satz 2 SGB VI besteht und

3. dem Beamten die Zeiten nach § 65 Abs. 3 zuzuordnen sind.

Der Kindererziehungserganzungszuschlag wird nicht fur Zeiten gewahrt, fur die ein
Kindererziehungszuschlag zusteht.

(2) Die Hohe des Kindererziehungserganzungszuschlags ergibt sich aus der Anlage .
(3) § 65 Abs. 5 und 6 gilt entsprechend.
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§ 67

Kinderzuschlag zum Witwengeld

(1) Das Witwengeld nach § 49 Abs. 1 erhoht sich fiir jeden Monat einer nach § 65 Abs. 3
zuzuordnenden Kindererziehungszeit bis zum Ablauf des Monats, in dem das Kind das dritte
Lebensjahr vollendet hat, um einen Kinderzuschlag. Der Zuschlag ist Bestandteil der Versorgung.
Satz 1 gilt nicht bei Bezligen nach § 49 Abs. 1 in Verbindung mit § 21 Abs. 4 .

(2) War die Kindererziehungszeit dem vor Vollendung des dritten Lebensjahres des Kindes
Verstorbenen zugeordnet, erhalten Witwen und Witwer den Kinderzuschlag anteilig mindestens
fur die Zeit, die bis zum Ablauf des Monats, in dem das Kind das dritte Lebensjahr vollendet hat,
fehlt. Stirbt ein Beamter vor der Geburt des Kindes, sind der Berechnung des Kinderzuschlags 36
Kalendermonate zugrunde zu legen, wenn das Kind innerhalb von 300 Tagen nach dem Tod
geboren wird. Ist das Kind spater geboren, wird der Zuschlag erst nach Ablauf des in § 65 Abs. 2
Satz 1 genannten Zeitraums gewahrt. Verstirbt das Kind vor der Vollendung des dritten
Lebensjahres, ist der Kinderzuschlag anteilig zu gewahren.

(3) Die Hohe des Kinderzuschlags zum Witwengeld ergibt sich aus der Anlage .

(4) § 65 Abs. 6 gilt entsprechend.

§68

Pflege- und Kinderpflegeerganzungszuschlag

(1) War ein Beamter nach § 3 Satz 1 Nr. 1a SGB VI versicherungspflichtig, weil er einen
Pflegebedurftigen nicht erwerbsmaRig gepflegt hat, erhalt er fiir die Zeit der Pflege einen
Pflegezuschlag zum Ruhegehalt. Dies gilt nicht, wenn die allgemeine Wartezeit in der gesetzlichen
Rentenversicherung erfullt ist.

(2) Die Hohe des Pflegezuschlags ergibt sich aus der Anlage .

(3) Hat ein Beamter ein ihm nach § 65 Abs. 3 zuzuordnendes pflegebediirftiges Kind nicht
erwerbsmaRig gepflegt ( § 3 SGB VI), erhdlt er neben dem Pflegezuschlag einen
Kinderpflegeerganzungszuschlag. Dieser wird langstens fiir die Zeit bis zur Vollendung des 18.
Lebensjahres des pflegebediirftigen Kindes und nicht neben einem
Kindererziehungserganzungszuschlag oder einer Leistung nach § 70 Abs. 3a SGB VI gewahrt.
(4) Die Hohe des Kinderpflegeerganzungszuschlags ergibt sich aus der Anlage .

(5) § 65 Abs. 5 und 6 gilt entsprechend.

§ 69

Voriibergehende Gewdhrung von Zuschldagen

(1) Versorgungsempfanger, die vor Erreichen der Regelaltersgrenze in der gesetzlichen
Rentenversicherung ( §§ 35, 235 SGB VI) in den Ruhestand treten, erhalten voriibergehend
Leistungen entsprechend den §§ 65, 66 und 68, wenn

1. bis zum Beginn des Ruhestands die allgemeine Wartezeit fiir eine Rente der gesetzlichen
Rentenversicherung erfullt ist,
2. a) sie wegen Dienstunfahigkeit im Sinne des § 26 BeamtStG in Verbindung mit § 45
Abs. 1 ThirBG in den Ruhestand versetzt worden sind oder
b) sie wegen Erreichens einer besonderen Altersgrenze in den Ruhestand getreten
sind oder
c) sie vor Erreichen einer besonderen Altersgrenze auf Antrag in den Ruhestand

getreten sind, ab dem Zeitpunkt, zu dem sie wegen Erreichens einer besonderen
Altersgrenze in den Ruhestand getreten waren,

3. entsprechende Leistungen nach dem Sechsten Buch Sozialgesetzbuch dem Grunde nach
zustehen, jedoch vor dem Erreichen der maf3gebenden Altersgrenze noch nicht gewahrt
werden,

tbb beamtenbund und tarifunion thiiringen Seite 34 von 54



tbb
beamtenbund
und tarifunion
thiiringen

4. sie einen Ruhegehaltssatz von 66,97 vom Hundert noch nicht erreicht haben,

5. keine Einkiinfte im Sinne des § 70 Abs. 5 bezogen werden; die Einkiinfte bleiben aul3er
Betracht, soweit sie im Monat 470 Euro nicht iberschreiten.

Durch die Leistung nach Satz 1 darf der Betrag nicht liberschritten werden, der sich bei

Berechnung des Ruhegehalts mit einem Ruhegehaltssatz von 66,97 vom Hundert ergibt.

(2) Die Leistung entfallt spatestens mit Ablauf des Monats, in dem der Versorgungsempfanger die

Regelaltersgrenze in der gesetzlichen Rentenversicherung ( §§ 35, 235 SGB VI) erreicht hat. Sie

endet vorher, wenn der Versorgungsempfanger

1. eine Versichertenrente der gesetzlichen Rentenversicherung bezieht, mit Ablauf des Tages
vor dem Beginn der Rente, oder
2. ein Erwerbseinkommen von mehr als 470 Euro im Monat bezieht, mit Ablauf des Tages vor

Beginn der Erwerbstatigkeit.
(3) Die Leistung wird auf Antrag gewahrt. Antrage, die innerhalb von drei Monaten nach Eintritt
des Beamten in den Ruhestand oder dem nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. c maligeblichen
Zeitpunkt gestellt werden, gelten als zum Zeitpunkt des Ruhestandseintritts gestellt. Wird der
Antrag zu einem spateren Zeitpunkt gestellt, so wird die Leistung vom Beginn des Antragsmonats
an gewahrt.

Sechster Abschnitt
Ruhens- und Kiirzungsbestimmungen
§70

Zusammentreffen von Versorgungsbeziigen
mit Erwerbs- und Erwerbsersatzeinkommen

(1) Bezieht ein Versorgungsberechtigter Erwerbs- oder Erwerbsersatzeinkommen (Absatz 5),

erhalt er daneben seine Versorgungsbeziige nur bis zum Erreichen der in Absatz 2 bezeichneten

Hochstgrenze.

(2) Als Hochstgrenze gelten

1. fir Ruhestandsbeamte und Witwen die ruhegehaltfahigen Dienstbezuige aus der Endstufe
der Besoldungsgruppe, aus der sich das Ruhegehalt berechnet, mindestens ein Betrag in
Hohe des Eineinhalbfachen der jeweils ruhegehaltfahigen Dienstbezlige aus der Endstufe
der Besoldungsgruppe A 4, zuzuglich des jeweils zustehenden Familienzuschlags nach § 64

Abs. 1,

2. flr Waisen 40 vom Hundert des Betrags, der sich nach Nummer 1 unter Berticksichtigung
des ihnen zustehenden Familienzuschlags nach § 64 Abs. 1 ergibt,

3. fur Ruhestandsbeamte, die wegen Dienstunfahigkeit, die nicht auf einem Dienstunfall

beruht, in den Ruhestand getreten sind, bis zum Ablauf des Monats, in dem die
Regelaltersgrenze nach § 43 Abs. 1 oder 2 ThiirBG erreicht wird, 71,75 vom Hundert der
ruhegehaltfahigen Dienstbezlige aus der Endstufe der Besoldungsgruppe, aus der sich das
Ruhegehalt berechnet, mindestens ein Betrag in Hohe von 71,75 vom Hundert des
Eineinhalbfachen der jeweils ruhegehaltfahigen Dienstbeziige aus der Endstufe der
Besoldungsgruppe A 4, zuzlglich des jeweils zustehenden Familienzuschlags nach § 64
Abs. 1 sowie 470 Euro.
(3) Dem Versorgungsberechtigten ist mindestens ein Betrag in Hohe von 20 vom Hundert seines
jeweiligen Versorgungsbezugs (§ 2) zu belassen. Satz 1 gilt nicht beim Bezug von
Verwendungseinkommen, das mindestens aus derselben Besoldungsgruppe oder einer
vergleichbaren Entgeltgruppe berechnet wird, aus der sich auch die ruhegehaltfahigen
Dienstbeziige bestimmen. Fiir sonstiges in der Hohe vergleichbares Verwendungseinkommen
gelten Satz 2 und Absatz 5 Satz 5 entsprechend.
(4) Bei der Ruhensberechnung fir einen friiheren Beamten oder frilheren Ruhestandsbeamten,
der Anspruch auf Versorgung nach § 34 hat, ist mindestens ein Betrag als Versorgung zu belassen,
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der unter Bertuicksichtigung seiner Minderung der Erwerbsfahigkeit infolge des Dienstunfalls dem
Unfallausgleich entspricht. Dies gilt nicht, wenn wegen desselben Unfalls Grundrente nach dem
Bundesversorgungsgesetz zusteht.

(5) Erwerbseinkommen sind Einkiinfte aus nichtselbstandiger Arbeit einschlieflich Abfindungen,
aus selbstandiger Arbeit sowie aus Gewerbebetrieb und aus Land- und Forstwirtschaft abziiglich
anerkannter Betriebsausgaben und Werbungskosten nach dem Einkommenssteuergesetz . Nicht
als Erwerbseinkommen gelten steuerfreie Aufwandsentschadigungen,
Aufwandsentschadigungen fir ehrenamtliche Tatigkeiten bei Gemeinden,
Verwaltungsgemeinschaften, Landkreisen oder Zweckverbanden, Jubilaumszuwendungen, ein
Unfallausgleich (§ 31), steuerfreie Einnahmen fiir Leistungen zur Grundpflege oder
hauswirtschaftlichen Versorgung, sowie Einkiinfte aus Tatigkeiten, die nach Art und Umfang
Nebentatigkeiten im Sinne des § 67 Abs. 1 Nr. 3 ThiirBG entsprechen. Erwerbsersatzeinkommen
sind Leistungen, die aufgrund oder in entsprechender Anwendung 6ffentlich-rechtlicher
Vorschriften kurzfristig erbracht werden, um Erwerbseinkommen zu ersetzen ( § 18a Abs. 3 Satz 1
Nr. 1 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch). Die Berlicksichtigung des Erwerbs- und des
Erwerbsersatzeinkommens erfolgt monatsbezogen. Wird Einkommen nicht in Monatsbetragen
erzielt, ist das Einkommen des Kalenderjahres, geteilt durch zwélf Kalendermonate, anzusetzen.
Einmalige Zahlungen sind im jeweiligen Auszahlungsmonat zu berlicksichtigen.

(6) Nach Ablauf des Monats, in dem der Versorgungsberechtigte die Regelaltersgrenze nach § 43
Abs. 1 und 2 ThurBG erreicht, gelten die Absatze 1 bis 5 nur fiir Erwerbseinkommen aus einer
Verwendung im 6ffentlichen Dienst (Verwendungseinkommen). Dies ist jede Beschaftigung im
Dienst von Korperschaften, Anstalten und Stiftungen des deutschen offentlichen Rechts oder ihrer
Verbande; ausgenommen ist die Beschaftigung bei 6ffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften
oder ihren Verbanden. Der Verwendung im 6ffentlichen Dienst steht gleich die Verwendung im
offentlichen Dienst einer zwischenstaatlichen oder uberstaatlichen Einrichtung, an der eine
Korperschaft oder ein Verband im Sinne des Satzes 2 durch Zahlung von Beitragen oder
Zuschiissen oder in anderer Weise beteiligt ist. Ob die Voraussetzungen zutreffen, entscheidet auf
Antrag der zustandigen Stelle oder des Versorgungsberechtigten das fir das Versorgungsrecht
zustandige Ministerium oder die von ihm bestimmte Stelle.

(7) Bezieht ein Beamter im einstweiligen Ruhestand Erwerbs- und Erwerbsersatzeinkommen nach
Absatz 5, das nicht Verwendungseinkommen nach Absatz 6 ist, ruhen die Versorgungsbeziige um
50 vom Hundert des Betrags, um den sie und das Einkommen die Hochstgrenze tbersteigen.

§71

Zusammentreffen mehrerer Versorgungsbeziige
(1) Erhalten aus einer Verwendung im 6ffentlichen Dienst (§ 70 Abs. 6) an neuen

Versorgungsbeziigen

1. ein Ruhestandsbeamter Ruhegehalt oder eine ahnliche Versorgung,

2. eine Witwe, Waise oder aus der Verwendung des verstorbenen Beamten oder
Ruhestandsbeamten Witwengeld, Waisengeld oder eine dhnliche Versorgung,

3. eine Witwe Ruhegehalt oder eine ahnliche Versorgung,

so sind neben den neuen Versorgungsbeziigen die friheren Versorgungsbeziige nur bis zum

Erreichen der in Absatz 2 bezeichneten Hochstgrenze zu zahlen. Dabei darf die Gesamtversorgung

nicht hinter der friiheren Versorgung zuriickbleiben.

(2) Als Hochstgrenze gelten

1. fiir Ruhestandsbeamte (Absatz 1 Satz 1 Nr. 1) das Ruhegehalt, das sich unter
Zugrundelegung der gesamten ruhegehaltfahigen Dienstzeit und der ruhegehaltfahigen
Dienstbezuge aus der Endstufe der Besoldungsgruppe, aus der sich das friihere Ruhegehalt
berechnet, ergibt, zuziiglich des Familienzuschlags nach § 64 Abs. 1,
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2. fir Witwen und Waisen (Absatz 1 Satz 1 Nr. 2) das Witwen- oder Waisengeld, das sich aus
dem Ruhegehalt nach Nummer 1 ergibt, zuziiglich des Familienzuschlags nach § 64 Abs. 1,
3. fiir Witwen (Absatz 1 Satz 1 Nr. 3) 71,75 vom Hundert, in den Fallen des § 33 80 vom

Hundert, der ruhegehaltfahigen Dienstbezuige aus der Endstufe der Besoldungsgruppe,
aus der sich das dem Witwengeld zugrunde liegende Ruhegehalt bemisst, zuziiglich des
Familienzuschlags nach § 64 Abs. 1.
Ist bei einem an der Ruhensregelung nach Satz 1 Nr. 1 oder 2 beteiligten Versorgungsbezug das
Ruhegehalt um einen Versorgungsabschlag gemindert, ist das fur die Hochstgrenze mal3gebende
Ruhegehalt in sinngemaRer Anwendung dieser Bestimmung festzusetzen. Ist bei der
Ruhensregelung nach Satz 1 Nr. 3 das dem Witwengeld zugrunde liegende Ruhegehalt um einen
Versorgungsabschlag gemindert, ist die Hochstgrenze entsprechend dieser Vorschrift zu
berechnen, wobei dem zu vermindernden Ruhegehalt mindestens ein Ruhegehaltssatz von 71,75
vom Hundert zugrunde zu legen ist.
(3) Im Fall des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 3 ist neben dem neuen Versorgungsbezug mindestens ein
Betrag in Hohe von 20 vom Hundert des fritheren Versorgungsbezugs zu belassen.
(4) Erwirbt ein Ruhestandsbeamter einen Anspruch auf Witwengeld oder eine dhnliche
Versorgung, so erhalt er daneben sein Ruhegehalt zuzuglich des Familienzuschlags nach
§ 64 Abs.1 nur bis zum Erreichen der in Absatz 2 Satz 1 Nr. 3 sowie Satz 3 bezeichneten
Hochstgrenze. Die Gesamtbeziige dirfen nicht hinter seinem Ruhegehalt zuziiglich des
Familienzuschlags nach § 64 Abs. 1 sowie eines Betrages in Hohe von 20 vom Hundert des neuen
Versorgungsbezugs zurlickbleiben.
(5) § 70 Abs. 4 gilt entsprechend.

§72

Zusammentreffen von Versorgungsbeziigen mit Renten

(1) Versorgungsbeziige werden neben Renten nur bis zum Erreichen der in Absatz 2 bezeichneten
Hochstgrenze gezahlt. Als Renten gelten

1. Renten aus den gesetzlichen Rentenversicherungen,

2. Renten aus einer zusatzlichen Alters- oder Hinterbliebenenversorgung fiir Angehorige des
offentlichen Dienstes,

3. Renten aus der gesetzlichen Unfallversicherung, wobei fir den Ruhegehaltempfanger ein

dem Unfallausgleich (§ 31) entsprechender Betrag unberiicksichtigt bleibt; bei einer
Minderung der Erwerbsfahigkeit um 20 vom Hundert bleiben zwei Drittel der
Mindestgrundrente nach dem Bundesversorgungsgesetz, bei einer Minderung der
Erwerbsfahigkeit um 10 vom Hundert ein Drittel der Mindestgrundrente nach dem
Bundesversorgungsgesetz unberticksichtigt,

4. Leistungen aus einer berufsstandischen Versorgungseinrichtung oder aus einer
befreienden Lebensversicherung, zu denen der Arbeitgeber aufgrund eines
Beschaftigungsverhaltnisses im 6ffentlichen Dienst mindestens die Halfte der Beitrage
oder Zuschusse in dieser Hohe geleistet hat.

Wird eine Rente im Sinne des Satzes 2 nicht beantragt oder auf sie verzichtet oder wird an deren

Stelle eine Kapitalleistung, Beitragserstattung oder Abfindung gezahlt, so tritt an die Stelle der

Rente der Betrag, der vom Leistungstrager ansonsten zu zahlen ware. Bei Zahlung einer

Abfindung, Beitragserstattung oder eines sonstigen Kapitalbetrags ist der sich bei einer

Verrentung ergebende Betrag zugrunde zu legen. Dies gilt nicht, wenn der Kapitalbetrag zuzuiglich

der hierauf gewahrten Zinsen innerhalb von drei Monaten nach Zufluss an den Dienstherrn

abgeflhrt wird. Zu den Renten und den Leistungen nach Satz 2 Nr. 4 rechnet nicht der

Kinderzuschuss. Renten, Rentenerh6hungen und Rentenminderungen, die auf § 1587b BGB, § 1

des Gesetzes zur Regelung von Harten im Versorgungsausgleich vom 21. Februar 1983 (BGBI. I S.

105), jeweils in der bis zum 31. August 2009 geltenden Fassung, oder dem
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Versorgungsausgleichsgesetz beruhen, sowie Zuschlage oder Abschlage beim Rentensplitting
unter Ehegatten nach § 76c SGB VI bleiben unberticksichtigt. Die Kapitalbetrage nach Satz 4 sind
um die Vomhundertsatze der allgemeinen Anpassungen nach § 4 zu erhéhen oder zu vermindern,
die sich nach dem Zeitpunkt der Entstehung des Anspruchs auf die Kapitalbetrage bis zur
Gewahrung von Versorgungsbeziigen ergeben. Der Verrentungsbetrag nach Satz 4 errechnet sich
bezogen auf den Monat aus dem Verhaltnis zwischen dem nach Satz 8 dynamisierten
Kapitalbetrag und dem Verrentungsdivisor, der sich aus dem zwdélffachen Betrag des nach § 14
Abs. 1 des Bewertungsgesetzes bekanntgegebenen Kapitalwertes ergibt.
(2) Als Hochstgrenze gelten
1. fir Ruhestandsbeamte der Betrag, der sich als Ruhegehalt zuziiglich des Familienzuschlags
nach § 64 Abs. 1 ergeben wurde, wenn der Berechnung zugrunde gelegt werden
a) bei den ruhegehaltfahigen Dienstbezligen die Endstufe der Besoldungsgruppe, aus
der sich das Ruhegehalt berechnet,
b) als ruhegehaltfahige Dienstzeit die Zeit vom vollendeten 17. Lebensjahr bis zum
Eintritt des Versorgungsfalls zuzuiglich der Zeiten, um die sich die ruhegehaltfahige
Dienstzeit erhoht, und der bei der Rente berticksichtigten Zeiten einer
rentenversicherungspflichtigen Beschaftigung oder Tatigkeit nach Eintritt des
Versorgungsfalls,
2. fir Witwen der Betrag, der sich als Witwengeld zuzuglich des Familienzuschlags nach
§ 64 Abs.1, flr Waisen der Betrag, der sich als Waisengeld zuzuiglich des Familienzuschlags
nach § 64 Abs. 1, wenn dieser neben dem Waisengeld gezahlt wird, aus dem Ruhegehalt
nach Nummer 1 ergeben wiirde.
Ist bei einem an der Ruhensregelung beteiligten Versorgungsbezug das Ruhegehalt um einen
Versorgungsabschlag gemindert, ist das fiir die Hochstgrenze malRgebende Ruhegehalt in
sinngemafRer Anwendung dieser Bestimmung festzusetzen.
(3) Als Renten im Sinne des Absatzes 1 gelten nicht

1. bei Ruhestandsbeamten (Absatz 2 Satz 1 Nr. 1) Hinterbliebenenrenten aus einer
Beschaftigung oder Tatigkeit des Ehegatten,
2. bei Witwen und Waisen (Absatz 2 Satz 1 Nr. 2) Renten aufgrund einer eigenen

Beschaftigung oder Tatigkeit.
(4) Bei Anwendung der Absatze 1 und 2 bleibt der Teil der Rente (Absatz 1) auBer Ansatz, der auf
freiwilliger Weiterversicherung oder Selbstversicherung oder auf einer Hoherversicherung beruht.
Dies gilt nicht, soweit der Arbeitgeber mindestens die Halfte der Beitrage oder Zuschiisse in dieser
Hohe geleistet hat.
(5) Bei Anwendung des § 70 ist von der nach Anwendung der Absatze 1 bis 4 verbleibenden
Gesamtversorgung auszugehen.
(6) Beim Zusammentreffen von zwei Versorgungsbeziigen mit einer Rente ist zunachst der neuere
Versorgungsbezug nach den Absatzen 1 bis 4 und danach der friithere Versorgungsbezug unter
Berticksichtigung des gekirzten neueren Versorgungsbezuges nach § 71 zu regeln. Der hiernach
gekurzte friihere Versorgungsbezug ist unter Berticksichtigung des gekurzten neueren
Versorgungsbezuges nach den Absatzen 1 bis 4 zu regeln; fur die Berechnung der Hochstgrenze
nach Absatz 2 ist hierbei die Zeit bis zum Eintritt des neueren Versorgungsfalls zu berlicksichtigen.
(7) § 70 Abs. 4 gilt entsprechend.
(8) Den in Absatz 1 bezeichneten Renten stehen entsprechende wiederkehrende Geldleistungen
gleich, die aufgrund der Zugehdrigkeit zu Zusatz- oder Sonderversorgungssystemen der
ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik geleistet werden oder die von einem
auslandischen Versicherungstrager auRerhalb des Europaischen Wirtschaftsraums nach einem fur
die Bundesrepublik Deutschland wirksamen zwischen- oder liberstaatlichen Abkommen gewahrt
werden.
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Zusammentreffen von Versorgungsbeziigen
mit Versorgung aus zwischenstaatlicher und
Uiberstaatlicher Verwendung

(1) Erhalt ein Ruhestandsbeamter aus der Verwendung im &ffentlichen Dienst einer
zwischenstaatlichen oder Uberstaatlichen Einrichtung eine Versorgung, ruht sein deutsches
Ruhegehalt nach Anwendung des § 21 Abs. 2 und 3 in Hohe des Betrages, um den die Summe aus
der genannten Versorgung und dem deutschen Ruhegehalt die in Absatz 2 genannte
Hochstgrenze tbersteigt, mindestens jedoch in Hohe des Betrags, der einer Minderung des
Vomhundertsatzes von 1,79375 fiir jedes Jahr im zwischenstaatlichen oder Uberstaatlichen Dienst
entspricht; der Familienzuschlag nach § 64 Abs. 1 ruht in Hohe von 2,39167 vom Hundert fiir jedes
Jahr im zwischenstaatlichen oder Uberstaatlichen Dienst. § 21 Abs. 1 Satz 2 bis 4 ist entsprechend
anzuwenden. Die Versorgungsbeziige ruhen in voller Hohe, wenn der Ruhestandsbeamte als
Invaliditatspension die Hochstversorgung aus seinem Amt bei der zwischenstaatlichen oder
uberstaatlichen Einrichtung erhalt. Bei der Anwendung des Satzes 1 wird die Zeit, in welcher der
Beamte, ohne ein Amt bei einer zwischen-staatlichen oder tberstaatlichen Einrichtung
auszuuben, dort einen Anspruch auf Vergiitung oder sonstige Entschadigung hat und
Ruhegehaltanspriche erwirbt, als Zeit im zwischenstaatlichen oder tGberstaatlichen Dienst
gerechnet; entsprechendes gilt fiir Zeiten nach dem Ausscheiden aus dem Dienst einer
zwischenstaatlichen oder lberstaatlichen Einrichtung, die dort bei der Berechnung des
Ruhegehalts wie Dienstzeiten berlicksichtigt werden.

(2) Als Hochstgrenze gelten die in § 71 Abs. 2 bezeichneten Hochstgrenzen sinngemaf; dabei ist
als Ruhegehalt dasjenige deutsche Ruhegehalt zugrunde zu legen, das sich unter Einbeziehung der
Zeiten einer Verwendung im offentlichen Dienst einer zwischenstaatlichen oder tiberstaatlichen
Einrichtung als ruhegehaltfahige Dienstzeit und auf der Grundlage der ruhegehaltfahigen
Dienstbezuige aus der Endstufe der nachsthoheren Besoldungsgruppe ergibt.

(3) Verzichtet der Beamte oder Ruhestandsbeamte bei seinem Ausscheiden aus dem &ffentlichen
Dienst einer zwischenstaatlichen oder tberstaatlichen Einrichtung auf eine Versorgung oder wird
an deren Stelle eine Abfindung, Beitragserstattung oder ein sonstiger Kapitalbetrag gezahlt, so
findet Absatz 1 mit der Mal3gabe Anwendung, dass an die Stelle der Versorgung der Betrag tritt,
der vom Leistungstrager ansonsten zu zahlen ware; erfolgt die Zahlung eines Kapitalbetrags, weil
kein Anspruch auf laufende Versorgung besteht, so ist der sich bei einer Verrentung des
Kapitalbetrags ergebende Betrag zugrunde zu legen. § 72 Abs. 1 Satz 8 und 9 gilt entsprechend.
Satz 1 gilt nicht, wenn der Beamte oder Ruhestandsbeamte innerhalb eines Jahres nach
Beendigung der Verwendung oder der Berufung in das Beamtenverhaltnis den Kapitalbetrag
zuzuglich der hierauf gewahrten Zinsen an seinen Dienstherrn abfiihrt.

(4) Hat der Beamte oder Ruhestandsbeamte schon vor seinem Ausscheiden aus dem
zwischenstaatlichen oder Uberstaatlichen 6ffentlichen Dienst unmittelbar oder mittelbar
Zahlungen aus dem Kapitalbetrag erhalten oder hat die zwischenstaatliche oder liberstaatliche
Einrichtung diesen durch Aufrechnung oder in anderer Form verringert, ist die Zahlung nach
Absatz 3 in Hohe des ungekurzten Kapitalbetrags zu leisten.

(5) Erhalten die Witwe oder die Waisen eines Beamten oder Ruhestandsbeamten
Hinterbliebenenbeziige von der zwischenstaatlichen oder liberstaatlichen Einrichtung, ruht ihr
deutsches Witwengeld und Waisengeld in Hohe des Betrags, der sich unter Anwendung der
Absatze 1 und 2 nach dem entsprechenden Anteilssatz ergibt. Absatz 1 Satz 1 Halbsatz 2 sowie die
Absatze 3, 4 und 6 finden entsprechende Anwendung.

§73
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(6) Der Ruhensbetrag darf die von der zwischenstaatlichen oder tberstaatlichen Einrichtung
gewahrte Versorgung nicht ubersteigen. Dem Ruhestandsbeamten ist mindestens ein Betrag in
Hohe von 20 vom Hundert seines deutschen Ruhegehalts zu belassen. Satz 2 gilt nicht, wenn die
Unterschreitung der Mindestbelassung darauf beruht, dass

1. das deutsche Ruhegehalt in Hohe des Betrages ruht, der einer Minderung des
Vomhundertsatzes um 1,79375 fur jedes im zwischenstaatlichen oder Uberstaatlichen
Dienst vollendete Jahr entspricht, oder

2. Absatz 1 Satz 3 Anwendung findet.

(7) § 70 Abs. 4 gilt entsprechend.

(8) Der sich bei der Anwendung der Absatze 1 bis 7 ergebende Ruhensbetrag ist von den nach
Anwendung der §§ 70 bis 72 verbleibenden Versorgungsbeziigen abzuziehen.

§74

Zusammentreffen von Versorgungsbeziigen mit
einer Entschadigung oder Versorgungsbeziigen nach
dem Abgeordnetenstatut des Europdischen Parlaments

(1) Bezieht ein Versorgungsempfanger als Abgeordneter des Europdischen Parlaments eine
Entschadigung nach Artikel 10 des Abgeordnetenstatuts des Europaischen Parlaments ( Beschluss
des Europaischen Parlaments vom 28. September 2005 zur Annahme des Abgeordnetenstatuts
des Europaischen Parlaments - 2005/684/EG, Euratom -), so ruht die Versorgung nach diesem
Gesetz, soweit sie und die Entschadigung die ruhegehaltfahigen Dienstbezlige aus der Endstufe
der Besoldungsgruppe, aus der sich das Ruhegehalt berechnet, zuziiglich des jeweils zustehenden
Familienzuschlags nach § 64 Abs. 1, Ubersteigt.

(2) Bezieht ein Versorgungsempfanger als fritherer Abgeordneter des Europaischen Parlaments
oder Hinterbliebener Versorgungsbeziige nach den Artikeln 13 bis 17 des Abgeordnetenstatuts, so
ruht die Versorgung nach diesem Gesetz um 50 vom Hundert des Betrags, um den sie und die
Versorgungsbezlige nach dem Abgeordnetenstatut die Hochstgrenze tubersteigen. Hochstgrenze
fur Ruhestandsbeamte sind 71,75 vom Hundert der ruhegehaltfahigen Dienstbeziige aus der
Endstufe der Besoldungsgruppe, aus der sich das Ruhegehalt berechnet, zuzlglich des jeweils
zustehenden Familienzuschlags nach § 64 Abs. 1 . Hochstgrenze fiir Witwen und Waisen ist das
Witwen- und Waisengeld, das sich aus dem Ruhegehalt nach Satz 2 ergibt, zuzuglich des jeweils
zustehenden Familienzuschlags nach § 64 Abs. 1.

§75

Kiirzung der Versorgungsbeziige

(1) Sind durch Entscheidung des Familiengerichts Anwartschaften in einer gesetzlichen
Rentenversicherung nach § 1587b Abs. 2 BGB in der bis zum 31. August 2009 geltenden Fassung
oder nach § 16 Abs. 1 des Versorgungsausgleichsgesetzes oder Anrechte aus einem Gesetz zur
internen Teilung von Anrechten aus der Beamtenversorgung begriindet worden, werden nach
Wirksamkeit dieser Entscheidung die Versorgungsbeziige des ausgleichspflichtigen Ehegatten
und seiner Hinterbliebenen nach Anwendung von Ruhens-, Kiirzungs- und
Anrechnungsvorschriften um den nach den Absatzen 2 oder 3 berechneten Betrag gekiirzt. Das
einer Vollwaise zu gewahrende Waisengeld wird nicht gekiirzt, wenn nach dem Recht der
gesetzlichen Rentenversicherungen die Voraussetzungen fur die Gewahrung einer Waisenrente
aus der Versicherung des berechtigten Ehegatten nicht erfullt sind.

(2) Der Kiirzungsbetrag fiir das Ruhegehalt berechnet sich aus dem Monatsbetrag der durch die
Entscheidung des Familiengerichts begriindeten Anwartschaften oder Gbertragenen Anrechte.
Dieser Monatsbetrag erhoht oder vermindert sich um die Vomhundertsatze der allgemeinen
Anpassungen der Versorgungsbeziige nach § 4 Abs. 1. Vom Ende der Ehezeit bis zum Zeitpunkt
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des Eintritts in den Ruhestand werden die Vomhundertsatze nach Satz 2 jeweils um 0,1
vermindert.

(3) Der Kiirzungsbetrag fiir das Witwen- und Waisengeld berechnet sich aus dem Kiirzungsbetrag
nach Absatz 2 fiir das Ruhegehalt, das der Beamte erhalten hat oder hatte erhalten konnen, wenn
er am Todestag in den Ruhestand getreten ware, nach den Anteilssatzen des Witwen- oder
Waisengeldes.

(4) In den Fallen des § 5 des Gesetzes zur Regelung von Harten im Versorgungsausgleich in der bis
zum 31. August 2009 geltenden Fassung und der §§ 33 und 34 des Versorgungsausgleichsgesetzes
steht die Zahlung des Ruhegehalts des verpflichteten Ehegatten fir den Fall rickwirkender oder
erst nachtraglich bekannt werdender Rentengewahrung an den berechtigten Ehegatten unter
dem Vorbehalt der Riickforderung.

§ 76

Abwendung der Kiirzung der Versorgungsbeziige

(1) Die Kiirzung der Versorgungsbeziige nach § 75 kann von dem Beamten oder
Ruhestandsbeamten ganz oder teilweise durch Zahlung eines Kapitalbetrags an den Dienstherrn
abgewendet werden.

(2) Als voller Kapitalbetrag wird der Betrag angesetzt, der aufgrund der Entscheidung des
Familiengerichts zur Begriindung der Anwartschaft oder des Anrechts zu leisten gewesen ware.
Dieser Betrag erhoht oder vermindert sich bei spaterer Zahlung um die Vomhundertsatze der
allgemeinen Anpassungen der Versorgungsbeziige nach § 4 Abs. 1. Vom Ende der Ehezeit bis zum
Zeitpunkt des Eintritts in den Ruhestand werden die Vomhundertsatze nach Satz 2 jeweils um 0,1
vermindert.

(3) Bei teilweiser Zahlung vermindert sich die Kiirzung der Versorgungsbeziige in dem
entsprechenden Verhaltnis; der Betrag der teilweisen Zahlung soll den Monatsbetrag der
Dienstbezlige des Beamten oder des Ruhegehalts des Ruhestandsbeamten nicht unterschreiten.

Siebter Abschnitt
Versorgung besonderer Beamtengruppen

§77

Beamte auf Zeit

(1) Fuir die Versorgung der Beamten auf Zeit und ihrer Hinterbliebenen gelten die Bestimmungen
fur die Versorgung der Beamten auf Lebenszeit und ihrer Hinterbliebenen entsprechend, soweit in
diesem Gesetz nichts anderes bestimmt ist.

(2) Fir Beamte auf Zeit, die eine ruhegehaltfahige Dienstzeit von zehn Jahren zuriickgelegt haben,
betragt der Ruhegehaltssatz, wenn es fiir sie glinstiger ist, nach einer Amtszeit von acht Jahren als
Beamter auf Zeit 33,48345 vom Hundert der ruhegehaltfahigen Dienstbeziige und steigt mit
jedem weiteren vollen Amtsjahr als Beamter auf Zeit um 1,91333 vom Hundert der
ruhegehaltfahigen Dienstbezilige bis zum Hochstruhegehaltssatz von 71,75 vom Hundert. Als
Amtszeit rechnet hierbei auch die Zeit bis zur Dauer von fuinf Jahren, die ein Beamter auf Zeit im
einstweiligen Ruhestand zurilickgelegt hat. § 21 Abs. 2 und 3 findet Anwendung.

(3) Ein Ubergangsgeld nach § 41 wird nicht gewahrt, wenn der Beamte auf Zeit einer gesetzlichen
Verpflichtung, sein Amt nach Ablauf der Amtszeit unter erneuter Berufung in das
Beamtenverhaltnis weiterzufiuhren, nicht nachkommt.

(4) Fiihrt der Beamte auf Zeit nach Ablauf seiner Amtszeit sein bisheriges Amt unter erneuter
Berufung als Beamter auf Zeit oder durch Wiederwahl fiir die folgende Amtszeit weiter, gilt fur die
Anwendung dieses Gesetzes das Beamtenverhaltnis als nicht unterbrochen. Satz 1 gilt
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entsprechend fiir Beamte auf Zeit, die aus ihrem bisherigen Amt ohne Unterbrechung in ein
vergleichbares oder hoherwertigeres Amt unter erneuter Berufung als Beamter auf Zeit gewahlt
werden.

(5) Wird ein Beamter auf Zeit wegen Dienstunfahigkeit entlassen, gelten die §§ 24 und 54
entsprechend.

(6) Bei einem wegen Dienstunfahigkeit in den Ruhestand versetzten Wahlbeamten auf Zeit ist §
21 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 nicht anzuwenden, wenn er nach Ablauf seiner Amtszeit sein Amt
weitergefiihrt hat, obwohl er gesetzlich nicht dazu verpflichtet war und mit Ablauf seiner
Amtszeit bereits eine Versorgungsanwartschaft erworben hatte. Die Zurechnungszeit betragt
abweichend von § 20 Abs. 1 Satz 1 ein Drittel der Zeit vom Eintritt in den Ruhestand bis zum
Ablauf des Monats der Vollendung des 60. Lebensjahres.

(7) § 70 Abs. 7 gilt entsprechend fiir Wahlbeamte auf Zeit im Ruhestand.

(8) Wird ein Wahlbeamter auf Zeit abgewahlt, erhdlt er bis zum Ablauf seiner Amtszeit, bei einem
vorherigen Eintritt in den Ruhestand oder der Entlassung langstens bis zu diesem Zeitpunkt,
Versorgung mit der Mal3gabe, dass das Ruhegehalt wahrend der ersten funf Jahre 71,75 vom
Hundert der ruhegehaltfahigen Dienstbeziige aus der Endstufe der Besoldungsgruppe, in der sich
der Beamte zur Zeit seiner Abwahl befunden hat, betragt.

(9) Zeiten, wahrend der ein Wahlbeamter auf Zeit durch eine hauptberufliche Tatigkeit oder eine
Ausbildung aullerhalb der allgemeinen Schulbildung Fachkenntnisse erworben hat, die fiir die
Wahrnehmung des Amtes forderlich sind, kdnnen bis zu einer Gesamtzeit von vier Jahren als
ruhegehaltfahig berucksichtigt werden, die Zeit einer Fachschul- oder Hochschulausbildung
einschliellich der Prifungszeit bis zu drei Jahren. § 5 Abs. 2 Satz 2, § 16 Abs. 2 und § 17 Abs. 2
gelten entsprechend.

(10) Als Amtszeit im Beamtenverhdltnis auf Zeit gilt auch die Zeit, in der ein Wahlamt seit dem 3.
Oktober 1990 nicht im Beamtenverhaltnis auf Zeit wahrgenommen wurde, soweit dies zum
Erreichen einer Amtszeit von acht Jahren erforderlich ist.

§78

Personal an Hochschulen

(1) Fur die Versorgung der zu Beamten ernannten Professoren, Juniorprofessoren und Mitglieder
von Leitungsgremien an Hochschulen und ihrer Hinterbliebenen gelten die Bestimmungen dieses
Gesetzes, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist.

(2) Ruhegehaltfahig ist auch die Zeit, in der die Professoren nach der Habilitation oder der
Juniorprofessur dem Lehrkorper einer Hochschule angehort haben oder ihnen die Wahrnehmung
der Aufgaben einer Professur tibergangsweise tbertragen war. Als ruhegehaltfahig gilt auch die
zur Vorbereitung fur die Promotion benétigte Zeit bis zu zwei Jahren. Die Zeit einer in einem
privatrechtlichen Beschaftigungsverhaltnis verbrachten Juniorprofessur kann als
ruhegehaltfahige Dienstzeit beruicksichtigt werden; von der Zeit fiir die Erbringung der
Habilitationsleistungen oder sonstiger gleichwertiger wissenschaftlicher Leistungen kénnen bis zu
drei Jahre als ruhegehaltfahige Dienstzeit berticksichtigt werden. Die nach erfolgreichem
Abschluss eines Hochschulstudiums vor der Ernennung zum Professor oder Juniorprofessor
liegende Zeit einer hauptberuflichen Tatigkeit (§ 16 Abs. 2), in der besondere Fachkenntnisse
erworben wurden, die fur die Wahrnehmung des Amtes forderlich sind, soll im Fall des § 44 Nr. 4
Buchst. c des Hochschulrahmengesetzes als ruhegehaltféhig beriicksichtigt werden; im Ubrigen
kann sie bis zu finf Jahren in vollem Umfang, daruber hinaus bis zur Halfte als ruhegehaltfahig
beriicksichtigt werden. Zeiten nach Satz 4 konnen in der Regel insgesamt nicht liber zehn Jahre
hinaus als ruhegehaltfahig berticksichtigt werden. Zeiten mit einer geringeren als der
regelmalligen Arbeitszeit diirfen nur bis zu dem Teil als ruhegehaltfahig berticksichtigt werden,
der dem Verhaltnis der tatsachlichen zur regelmaRigen Arbeitszeit entspricht. Die Satze 1 bis 6
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finden keine Anwendung, wenn der Eintritt in den Ruhestand aus einer hauptamtlichen Funktion
der Hochschulleitung erfolgt.

(3) Uber die Ruhegehaltfahigkeit von Zeiten nach Absatz 2 sowie aufgrund der §§ 17 und 18 soll in
der Regel bei der Berufung in das Beamtenverhaltnis entschieden werden. Diese Entscheidungen
stehen unter dem Vorbehalt eines Gleichbleibens der Rechtslage, die ihnen zugrunde liegt. § 17
Abs. 2 gilt entsprechend.

(4) Funktions-Leistungsbezlige nach § 30 Abs. 1 Satz 1 ThiirBesG sind ruhegehaltfahig, soweit sie
mindestens zwei Jahre bezogen worden sind. Funktions- Leistungsbeziige nach § 30 Abs. 1 Satz 2
und 3 ThirBesG sind ruhegehaltfahig, soweit sie fur ruhegehaltfahig erklart wurden und
mindestens zwei Jahre bezogen worden sind. § 12 Abs. 5 gilt entsprechend. Funktions-
Leistungsbezlige nach den Satzen 1 und 2 sind zusammen bis zu einer Hohe von 60 vom Hundert
des Grundgehalts in der Besoldungsgruppe W 2 und bis zu einer Hohe von 80 vom Hundert des
Grundgehalts in der Besoldungsgruppe W 3 ruhegehaltfahig. Die Vomhundertsatze nach Satz 3
konnen in besonders gelagerten Einzelfallen mit Zustimmung des fir das Versorgungsrecht
zustandigen Ministeriums tberschritten werden.

(5) Funktions-Leistungsbezilige nach § 30 Abs. 2 sowie unbefristete Berufungs- und Bleibe-
Leistungsbezlige nach § 27 Satz 1 Nr. 1 ThiirBesG sind ruhegehaltfahig, soweit sie fur
ruhegehaltfahig erklart wurden und mindestens zwei Jahre bezogen worden sind; § 12 Abs. 5 gilt
entsprechend. Befristete Berufungs- und Bleibe-Leistungsbezlige nach § 27 Satz 1 Nr. 1 ThirBesG
oder besondere Leistungsbeziige nach § 27 Satz 1 Nr. 2 ThiirBesG sind ruhegehaltfahig, soweit sie
fur ruhegehaltfahig erklart wurden und mindestens zehn Jahre bezogen worden sind; die
allgemeinen Anpassungen nach § 14 ThurBesG zwischen dem Wegfall des Leistungsbezugs und
dem Eintritt in den Ruhestand bleiben unbertcksichtigt. Zur Erflllung der Fristen nach Satz 2
werden Zeiten nacheinander bezogener und fur ruhegehaltfahig erklarter Leistungsbeziige
addiert. Wurden mehrere befristete Leistungsbeziige nebeneinander oder nacheinander bezogen,
so wird der hochste Betrag dieser Leistungsbezlige, der mindestens zwei Jahre bezogen wurde, als
ruhegehaltfahiger Dienstbezug beriicksichtigt. Die Ruhegehaltfahigkeit der Leistungsbezlige nach
den Satzen 1 und 2 ist insgesamt begrenzt auf bis zu 24 vom Hundert des Grundgehalts in der
Besoldungsgruppe W 2 und bis zu 40 vom Hundert des Grundgehalts in der Besoldungsgruppe W
3. Sie konnen uber die Vomhundertsatze des Satzes 5 hinaus zusammen héchstens fir

1.

drei vom Hundert der Inhaber einer Stelle der Besoldungsgruppe W 2 bis zu insgesamt 33 vom
Hundert des Grundgehalts,

2.

drei vom Hundert der Inhaber einer Stelle der Besoldungsgruppe W 3 bis zu insgesamt 50 vom
Hundert des Grundgehalts,

3.
drei vom Hundert der Inhaber einer Stelle der Besoldungsgruppe W 2 bis zu insgesamt 42 vom
Hundert des Grundgehalts,

4.
drei vom Hundert der Inhaber einer Stelle der Besoldungsgruppe W 3 bis zu insgesamt 60 vom
Hundert des Grundgehalts,

5.

zwei vom Hundert der Inhaber einer Stelle der Besoldungsgruppe W 2 bis zu insgesamt 60 vom
Hundert des Grundgehalts,

6.

zwei vom Hundert der Inhaber einer Stelle der Besoldungsgruppe W 3 bis zu insgesamt 80 vom
Hundert des Grundgehalts

fir ruhegehaltfahig erklart werden. Die Vomhundertsatze nach Satz 6 konnen in besonders
gelagerten Einzelfallen mit Zustimmung des fiir das Versorgungsrecht zustandigen Ministeriums
uberschritten werden.
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(6) Zeiten des Bezugs von § 27 ThiirBesG entsprechenden Leistungsbeziigen bei anderen
Dienstherrn konnen zur Erfullung der Fristen nach den Absatzen 4 und 5 ganz oder teilweise
berticksichtigt werden. Ruhegehaltfahige oder fur ruhegehaltfahig erklarte befristete und
unbefristete Leistungsbeziige nach § 27 ThurBesG sind bei der Berechnung des
Versorgungszuschlags (§ 13 Abs. 4) von Anfang an zu beriicksichtigen.

(7) Das fiir das Hochschulwesen zustandige Ministerium regelt im Einvernehmen mit dem fiir das
Versorgungsrecht zustandigen Ministerium und im Benehmen mit dem fuir das Hochschulwesen
zustandigen Fachausschuss des Landtags durch Rechtsverordnung die Grundsatze, das Verfahren
und die Zustandigkeit sowie die Voraussetzungen und die Kriterien fir die Ruhegehaltfahigkeit
von Leistungsbeziigen nach § 27 ThiirBesG.

(8) Fiir Juniorprofessoren und wissenschaftliche Mitarbeiter im Beamtenverhaltnis auf Zeit an
Hochschulen betragt das Ubergangsgeld abweichend von § 41 Abs. 1 Satz 1 fiir ein Jahr Dienstzeit
das Einfache, insgesamt hochstens das Sechsfache der Dienstbeziige (§ 1 Abs. 2 Nr. 1 bis 4
ThirBesG) des letzten Monats.

§79

Gerichtsvollzieher

(1) Die Vollstreckungsvergiitung der Gerichtsvollzieher gehort in Hohe von 10 vom Hundert des
Endgrundgehalts der Besoldungsgruppe, das der Bemessung der Versorgungsbeziige zugrunde
liegt, zu den ruhegehaltfahigen Dienstbezligen, wenn der Beamte mindestens zehn Jahre
ausschlieBlich im VollstreckungsaufRendienst tatig gewesen ist und beim Eintritt des
Versorgungsfalles Vollstreckungsverglitung bezieht oder ohne Berlicksichtigung einer
vorangegangenen Dienstunfahigkeit bezogen hatte. Die Frist gilt bei einem Beamten, dessen
Beamtenverhaltnis durch Eintritt in den Ruhestand wegen Dienstunfahigkeit oder durch Tod
geendet hat, als erfullt, wenn er bis zum Eintritt in den Ruhestand wegen Erreichens der
Altersgrenze zehn Jahre ausschliefRlich im Vollstreckungsaul3endienst hatte tatig sein konnen.
(2) Die Vergiitung gehort in dem in Absatz 1 Satz 1 bestimmten Umfang auch dann zu den
ruhegehaltfahigen Dienstbezligen, wenn der Beamte mindestens zehn Jahre im
VollstreckungsaulRendienst tatig gewesen ist und vor Eintritt in den Ruhestand wegen
Dienstunfahigkeit fir den VollstreckungsauBendienst in eine andere Verwendung libernommen
worden ist. Die Frist gilt als erfullt, wenn die andere Verwendung infolge einer
Dienstbeschadigung notwendig wird und die Frist ohne die Dienstbeschadigung hatte erfullt
werden konnen. In den Fallen der Satze 1 und 2 ist bei der Bemessung des ruhegehaltfahigen Teils
der Vollstreckungsvergutung hochstens das Endgrundgehalt des Spitzenamts des
Gerichtsvollzieherdienstes zugrunde zu legen.

(3) In den Fallen einer Altersteilzeit im Blockmodell gilt Absatz 1 Satz 1 entsprechend, wenn der
Beamte unmittelbar vor Beginn der Freistellungsphase mindestens zehn Jahre ausschlie3lich im
VollstreckungsaulRendienst tatig gewesen ist.

§ 80

Beamte als fliegendes Personal

Die Stellenzulage fiir Beamte als fliegendes Personal nach Abschnitt Il Nr. 1 der Vorbemerkungen
zu den Thuringer Besoldungsordnungen A und B ist fur Luftfahrzeugfiihrer mit der Erlaubnis zum
Fuhren von Hubschraubern in Hohe von 184,07 Euro, fur sonstige standige
Luftfahrzeugbesatzungsangehorige in Hohe von 147,25 Euro ruhegehaltfahig, wenn sie
mindestens funf Jahre bezogen worden ist oder das Dienstverhaltnis durch Tod oder
Dienstunfahigkeit infolge eines durch die Verwendung erlittenen Dienstunfalls oder einer durch
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die Besonderheiten dieser Verwendung bedingten gesundheitlichen Schadigung beendet worden
ist.

§81

Ehrenbeamte

Der Ehrenbeamte hat bei einem Dienstunfall (§ 26) Anspruch auf ein Heilverfahren (§ 29).
AuBerdem kann Ersatz von Sachschaden (§ 28) und von der obersten Dienstbehorde oder der von
ihr bestimmten Stelle im Einvernehmen mit dem fuir das Versorgungsrecht zustandigen
Ministerium, ein nach billigem Ermessen festzusetzender Unterhaltsbeitrag bewilligt werden. Das
Gleiche gilt fur Hinterbliebene von Ehrenbeamten.

Achter Abschnitt
Versorgungsbeteiligung beim Dienstherrenwechsel
§ 82

Anwendung des Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrags

Fur Dienstherrnwechsel, an denen ein Dienstherr beteiligt ist, fur den dieses Gesetz nicht gilt,
findet der Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag vom 16. Dezember 2009 und 26. Januar 2010
(GVBI. S. 285 - 286 -) Anwendung. Gleiches gilt fiir entsprechende Dienstherrnwechsel nach

§ 107b des Beamtenversorgungsgesetzes (BeamtVG) in der bis zum 31. August 2006 geltenden
Fassung. Fur die Mitglieder des Kommunalen Versorgungsverbands Thiringen tritt der
Versorgungsverband bei Anwendung des Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrags an die Stelle
des aufnehmenden oder des abgebenden Dienstherrn.

§83

Verteilung der Versorgungskosten

(1) Wird ein Beamter oder Richter eines Dienstherrn im Geltungsbereich dieses Gesetzes in den
Dienst eines anderen Dienstherrn im Geltungsbereich dieses Gesetzes iibernommen und stimmen
beide Dienstherren der Ubernahme vorher zu, so tragen der aufnehmende Dienstherr und der
abgebende Dienstherr bei Eintritt des Versorgungsfalls die Versorgungsbeziige anteilig nach
MaRgabe der Absatze 2 bis 4 und 8. Die Zustimmung gilt als erteilt, wenn eine Wahl
Voraussetzung fiir die Begriindung des Beamtenverhaltnisses ist. Satz 1 gilt nicht fiir Beamte auf
Widerruf. Zwischen den Mitgliedern des Kommunalen Versorgungsverbands Thiiringen findet
keine Verteilung der Versorgungskosten statt.

(2) Versorgungsbeziige im Sinne des Absatzes 1 sind alle regelmafRig wiederkehrenden Leistungen
aus dem Beamten- oder Richterverhaltnis, die mit oder nach Eintritt des Versorgungsfalls fallig
werden. Ist dem Beamten oder Richter aus Anlass oder nach der Ubernahme vom aufnehmenden
Dienstherrn ein hoherwertiges Amt verliehen worden, so bemisst sich der Anteil des abgebenden
Dienstherrn so, als wenn der Beamte oder Richter in dem beim abgebenden Dienstherrn zuletzt
bekleideten Amt verblieben ware.

(3) Wird der ilbernommene Beamte oder Richter vom aufnehmenden Dienstherrn in den
einstweiligen Ruhestand versetzt, beginnt die Beteiligung des abgebenden Dienstherrn erst mit
der Antragsaltersgrenze ( § 44 ThiirBG) des Beamten oder Richters. Wird ein Wahlbeamter auf Zeit
abgewahlt oder in den einstweiligen Ruhestand versetzt, beginnt die Beteiligung des abgebenden
Dienstherrn mit Ablauf seiner Amtszeit. Die Beteiligung beginnt spatestens mit Einsetzen der
Hinterbliebenenversorgung.

tbb beamtenbund und tarifunion thiiringen Seite 45 von 54



tbb
beamtenbund
und tarifunion
thiiringen

(4) Die Versorgungsbeziige werden in dem Verhaltnis der beim abgebenden Dienstherrn
abgeleisteten ruhegehaltfahigen Dienstzeiten zu den beim aufnehmenden Dienstherrn
abgeleisteten ruhegehaltfahigen Dienstzeiten aufgeteilt, dabei bleiben Ausbildungszeiten
(Studium, Vorbereitungsdienst) unberiicksichtigt. Zeiten einer Beurlaubung, fuir die der
beurlaubende Dienstherr die Ruhegehaltfahigkeit anerkannt oder zugesichert hat, stehen den bei
ihm abgeleisteten ruhegehaltfahigen Dienstzeiten gleich. Zeiten, fur die der Beamte oder Richter
vor der Ubernahme bereits zum aufnehmenden Dienstherrn abgeordnet war, gelten als beim
abgebenden Dienstherrn abgeleistete Dienstzeiten.

(5) Ist einem Dienstherrnwechsel nach Absatz 1 ein Dienstherrnwechsel vorausgegangen, fiir den
eine Abfindung nach dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag gezahlt wurde oder wird,
werden Zeiten, die dieser Abfindung zugrunde liegen, fur die Anwendung des Absatzes 4 dem
Dienstherrn zugeordnet, der die Abfindung erhalten hat.

(6) Folgt auf einen Dienstherrnwechsel nach Absatz 1 ein Dienstherrnwechsel unter Geltung des
Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrags, so ist von dem oder den nach Absatz 1 abgebenden an
den nach dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag abgebenden Dienstherrn eine Abfindung
zu leisten. Fur die Abfindung gelten die §§ 3 bis 8 des Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrags
entsprechend. Sind mehrere Dienstherrn nach Satz 1 verpflichtet, werden Zeiten, die bei einem
vorhergehenden Dienstherrn bei der Berechnung der Abfindung berucksichtigt werden, bei dem
nachfolgenden Dienstherrn nicht mehr berucksichtigt.

(7) Ist einem Dienstherrnwechsel nach Absatz 6 ein weiterer Dienstherrnwechsel nach § 107b
BeamtVG in der bis zum 31. August 2006 geltenden Fassung vorausgegangen, gilt Absatz 6 mit
der MaRgabe, dass fiir die Berechnung der Abfindung die ruhegehaltfahigen Dienstzeiten bei dem
nach § 107b BeamtVG in der bis zum 31. August 2006 geltenden Fassung verpflichteten
Dienstherrn nicht zu berucksichtigen sind.

(8) Der aufnehmende Dienstherr hat die vollen Versorgungsbeziige auszuzahlen. Ihm steht gegen
den abgebenden Dienstherrn ein Anspruch auf die in den Absdtzen 2 und 4 genannten
Versorgungsanteile oder auf die Abfindung nach Absatz 6 zu. Fiir die Mitglieder des Kommunalen
Versorgungsverbands Thuringen tritt der Versorgungsverband bei Anwendung des Achten
Abschnitts an die Stelle des aufnehmenden oder des abgebenden Dienstherrn.

§ 84

Weitere Anwendung des § 107b BeamtVG

Fiir Dienstherrnwechsel zwischen Dienstherrn nach § 1 Abs. 1 vor dem Inkrafttreten dieses
Gesetzes, die nach § 107b BeamtVG in der bis 31. August 2006 geltenden Fassung erfolgt sind,
findet diese Bestimmung weiter Anwendung.

Neunter Abschnitt
Ubergangsbestimmungen

§85

Bestimmungen aus Anlass des
Versorgungsanderungsgesetzes 2001

(1) Fur Versorgungsfalle, die vor der ersten auf das Inkrafttreten dieses Gesetzes folgenden

Anpassung nach § 4 eintreten, gelten folgende MaRRgaben:

1. bei der Anwendung des § 21 Abs. 1 und 6 sowie des § 32 Abs. 3 tritt an die Stelle des
jahrlichen Steigerungssatzes von 1,79375 vom Hundert ein solcher von 1,875 vom Hundert
und an die Stelle des Hochstruhegehaltssatzes von 71,75 vom Hundert ein solcher von 75
vom Hundert,
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2. bei der Anwendung des § 22 Abs. 1 Nr. 3 tritt an die Stelle des Ruhegehaltssatzes von
66,97 vom Hundert ein solcher von 70 vom Hundert; bei der Anwendung des § 22 Abs. 2
Satz 1 tritt an die Stelle der Erh6hung des Ruhegehalts von 0,95667 vom Hundert eine
solche von 1 vom Hundert,

3. bei der Anwendung des § 42 Abs. 1 tritt an die Stelle des Vomhundertsatzes von 71,75 ein
solcher von 75 vom Hundert,

4. bei der Anwendung des § 69 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 tritt an die Stelle des Ruhegehaltssatzes
von 66,97 vom Hundert ein solcher von 70 vom Hundert,

5. bei der Anwendung des § 70 Abs. 2 Nr. 3 tritt an die Stelle des Ruhegehaltssatzes von 71,75
vom Hundert ein solcher von 75 vom Hundert,

6. bei der Anwendung des § 71 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 tritt an die Stelle des Ruhegehaltssatzes
von 71,75 vom Hundert ein solcher von 75 vom Hundert,

7. § 73 Abs. 1 und 6 ist mit der MalRgabe anzuwenden, dass anstelle der Zahl ,,1,79375" die
Zahl ,1,875“ sowie anstelle der Zahl ,2,39167“ die Zahl ,,2,5“ tritt,

8. bei der Anwendung des § 77 Abs. 2 Satz 1 tritt an die Stelle des Ruhegehaltssatzes von

33,48345 vom Hundert ein solcher von 35 vom Hundert, an die Stelle des jahrlichen
Steigerungssatzes von 1,91333 vom Hundert ein solcher von 2 vom Hundert und an die
Stelle des Hochstruhegehaltssatzes von 71,75 vom Hundert ein solcher von 75 vom
Hundert,

0. bei der Anwendung des § 77 Abs. 8 tritt an die Stelle des Ruhegehaltssatzes von 71,75 vom
Hundert ein solcher von 75 vom Hundert,

10. bei der Anwendung des § 86 Abs. 8 tritt an die Stelle des Ruhegehaltssatzes von 40,18014
vom Hundert ein solcher von 42 vom Hundert und an die Stelle des jahrlichen
Steigerungssatzes von 1,91333 vom Hundert ein solcher von 2 vom Hundert.

(2) Absatz 1 ist mit dem Inkrafttreten der ersten auf das Inkrafttreten dieses Gesetzes folgenden

Anpassung nach § 4 nicht mehr anzuwenden.

(3) Bis zur ersten auf das Inkrafttreten dieses Gesetzes folgenden Anpassung nach § 4 werden die

der Berechnung der Versorgungsbeziige zugrunde liegenden ruhegehaltfahigen Dienstbezlige

durch den Anpassungsfaktor 0,96208 vermindert. Dies gilt nicht fiir das Ruhegehalt, das durch

Anwendung des § 21 Abs. 4 Satz 1 und 2, des § 33 Abs. 1 und des § 89 ermittelt ist. Bei der

Anwendung von Ruhensbestimmungen (§§ 70 bis 74) gelten die Satze 1 und 2 entsprechend.

(4) (aufgehoben)

(5) In Versorgungsfallen, die vor der ersten auf das Inkrafttreten dieses Gesetzes folgenden

Anpassung nach § 4 eingetreten sind, wird der den Versorgungsbeziigen zugrunde liegende

Ruhegehaltssatz mit dem Inkrafttreten und vor dem Vollzug der zweiten Anpassung nach § 4 mit

dem Faktor 0,95667 vervielfaltigt; § 21 Abs. 1 Satz 2 und 3 ist anzuwenden. Der nach Satz 1

verminderte Ruhegehaltssatz gilt als neu festgesetzt. Er ist ab dem Tag der ersten Anpassung nach

§ 4 der Berechnung der Versorgungsbeziige zugrunde zu legen.

§ 86

Bestimmungen fiir zum Zeitpunkt des Inkrafttretens
dieses Gesetzes vorhandene Beamte

(1) Auf am 1. Januar 2001 vorhandene Beamte, die bis zum 16. November 1950 geboren und am
16. November 2000 schwerbehindert im Sinne des § 2 Abs. 2 SGB IX sind sowie nach § 44 Abs. 1
ThirBG oder § 44 Abs. 2 Satz 1 ThiirBG in den Ruhestand versetzt werden, ist § 21 Abs. 2 nicht
anzuwenden.

(2) Zeiten einer Altersteilzeit nach § 75 ThiirBG oder nach entsprechenden Bestimmungen fir
Richter sind zu neun Zehnteln der Arbeitszeit ruhegehaltfahig, die der Bemessung der ermaligten
Arbeitszeit wahrend der Altersteilzeit zugrunde gelegt worden ist.
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(3) Fur Beamte, die nach § 43 Abs. 4 ThirBG in den Ruhestand treten, finden die §§ 22 und 69
entsprechend Anwendung. Gleiches gilt ab Beginn des auf die Vollendung des 65. Lebensjahres
folgenden Monats fiir Beamte, die nach § 44 Abs. 3 ThiirBG in den Ruhestand treten.

(4) Die Zeiten von Beurlaubungen ohne Dienstbeziige unter Verzicht auf die Erhebung eines
Versorgungszuschlags, die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes begonnen haben, konnen als
ruhegehaltfahige Dienstzeit beruicksichtigt werden, wenn spatestens bei Beendigung des Urlaubs
schriftlich zugestanden worden ist, dass dieser 6ffentlichen Belangen oder dienstlichen Interessen
dient.

(5) § 21 Abs. 4 Satz 4 gilt nicht fiir Teilzeitbeschaftigungen und Beurlaubungen, die vor dem 1. Juli
1997 bewilligt und angetreten worden sind.

(6) Fiir Dienstunfalle, die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes vorgefallen sind, betragt
abweichend von § 39 Abs. 1 die Ausschlussfrist fur die Meldung des Dienstunfalls zwei Jahre.

(7) Fiir Beamte, fiir die § 69c Abs. 3 BeamtVG in der bis zum 31. August 2006 geltenden Fassung
galt, findet diese Bestimmung weiter Anwendung.

(8) Fiir kommunale Wahlbeamte, die bis zum 31. Dezember 1991 in ihr Amt gewéhlt wurden und
ihr Wahlamt liber den 31. Dezember 1991 fortgefiihrt haben, ist § 66 Abs. 2 BeamtVG in der im
friheren Bundesgebiet bis zum 31. Dezember 1991 geltenden Fassung sowie § 85 Abs. 11
BeamtVG in der bis zum 31. August 2006 geltenden Fassung anzuwenden, wobei an die Stelle des
Ruhegehaltssatzes von 42 vom Hundert ein solcher von 40,18014 vom Hundert und an die Stelle
des Steigerungssatzes von 2 vom Hundert ein solcher von 1,91333 vom Hundert tritt.

(9) Fiir Hochschuldozenten, Oberassistenten, Oberingenieure sowie wissenschaftliche und
kiinstlerische Assistenten an Hochschulen gilt § 78 entsprechend.

(10) Bei Beamten, die am 30. Juni 2008 Leistungsbeziige nach § 33 Abs. 1 des
Bundesbesoldungsgesetzes erhalten haben, sind diese bis zur Hohe von zusammen 24 vom
Hundert des Grundgehalts in der Besoldungsgruppe W 2 und von 40 vom Hundert des
Grundgehalts in der Besoldungsgruppe W 3 ruhegehaltfahig, soweit sie unbefristet gewahrt und
jeweils mindestens zwei Jahre bezogen worden sind. Als unbefristete Leistungsbeziige gelten
auch Funktions-Leistungsbeziige nach § 33 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 des Bundesbesoldungsgesetzes.
(11) § 48 BeamtVG in der am 31. August 2006 geltenden Fassung findet bis zum 31. Dezember
2016 Anwendung mit der MaRRgabe, dass in Absatz 1 Satz 2 an die Stelle des vollendeten 60.
Lebensjahres die fir den Beamten jeweils geltende besondere Altersgrenze nach dem Thuringer
Beamtengesetz tritt und sich der Hochstbetrag des Ausgleichs fiir besondere Altersgrenzen in den
Jahren 2012 bis 2016 wie folgt bemisst:

2012 4091 Euro
2013 3 291 Euro
2014 2 491 Euro
2015 1691 Euro
2016 891 Euro

(12) Wurde vor dem 1. April 2009 ein Beamtenverhaltnis nicht rechtswirksam begriindet und wird
nach Feststellung der Unwirksamkeit das Beamtenverhaltnis fiir die Zukunft rechtswirksam
begriindet, gilt die Zeit zwischen der nicht rechtswirksamen und der rechtswirksamen
Begriindung des Beamtenverhaltnisses als ruhegehaltfahige Dienstzeit.
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Bestimmungen fiir vor dem Inkrafttreten
dieses Gesetzes vorhandene Versorgungsempfanger

(1) Fiir Versorgungsempfanger, bei denen der Versorgungsfall vor dem Inkrafttreten dieses
Gesetzes eingetreten ist, bleibt der nach den bis zu diesem Zeitpunkt geltenden Bestimmungen
des Beamtenversorgungsrechts festgesetzte Ruhegehaltssatz gewahrt. § 85 Abs. 3 bis 5 bleibt
unberiihrt. § 85 Abs. 3 bis 5 findet keine Anwendung auf Versorgungsempfanger, deren
Ruhegehaltssatz nach § 36 Abs. 1 und § 37 Abs. 1 BeamtVG in der bis zum 31. August 2006
geltenden Fassung festgesetzt wurde.

(2) Abweichend von Absatz 1 wird der Ruhegehaltssatz neu festgesetzt bei

§ 87

1. erstmaligem Bezug von Versorgungsleistungen, die bei Anwendung des § 17 Abs. 2 und
des § 78 Abs. 3 zu einer Verminderung der ruhegehaltfahigen Dienstzeit fiihren,
2. der Beantragung ruhegehaltfahiger Dienstzeiten nach Kann-Bestimmungen,

3. Ablauf der Zahlung des erhohten Ruhegehalts nach § 14 Abs. 6 und § 66 Abs. 8 BeamtVG in
der bis zum 31. August 2006 geltenden Fassung und
4. der Beantragung und nach Ablauf der voriibergehenden Erh6hung des Ruhegehalts nach
§ 4 des Thuringer Gesetzes Uber erganzende Bestimmungen zur Beamtenversorgung
sowie der voriibergehenden Gewahrung von Zuschlagen zum Ruhegehalt nach § 50e
BeamtVG jeweils in den bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes geltenden Fassungen.
Die neue Festsetzung des Ruhegehaltssatzes erfolgt nach den bis zum Inkrafttreten dieses
Gesetzes geltenden Bestimmungen des Beamtenversorgungsrechts.
(3) Ist die Entscheidung des Familiengerichts liber den Versorgungsausgleich vor dem
Inkrafttreten dieses Gesetzes wirksam geworden, wird die Kiirzung des Ruhegehalts nach § 75 bei
am 31. Dezember 2011 vorhandenen Ruhestandsbeamten erst dann vorgenommen, wenn aus der
Versicherung des berechtigten Ehegatten eine Rente zu gewahren ist. § 75 Abs. 4 findet
Anwendung.
(4) Fiir zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes vorhandene geschiedene Ehegatten eines
verstorbenen Beamten oder Ruhestandsbeamten, denen nach § 22 Abs. 2 oder 3 BeamtVG in der
bis zum 31. August 2006 geltenden Fassung ein Unterhaltsbeitrag gewahrt werden kann, ist diese
Bestimmung weiter anzuwenden. Die Zahlung des Unterhaltsbeitrags nach § 22 Abs. 2 oder 3
BeamtVG in der bis zum 31. August 2006 geltenden Fassung beginnt mit dem Ersten des Monats,
in dem eine der in § 22 Abs. 2 Satz 2 BeamtVG in der bis zum 31. August 2006 geltenden Fassung
genannten Voraussetzungen eintritt, frilhestens jedoch mit Ablauf des Sterbemonats. § 75 findet
keine Anwendung.
(5) § 8 findet fiir Anspriiche auf Versorgungsbeziige, die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes
entstanden sind, keine Anwendung.
(6) Beim Zusammentreffen von Versorgungsbeziigen mit Versorgung aus zwischenstaatlicher und
Uberstaatlicher Verwendung (§ 73) findet § 69c Abs. 5 BeamtVG in der bis zum 31. August 2006
geltenden Fassung Anwendung.
(7) Fir kommunale Wahlbeamte, die eine Amtszeit von acht Jahren erreicht oder tiberschritten
haben und bis zum 3. Oktober 2000 in den Ruhestand getreten sind, gelten auch die tUbrigen
Voraussetzungen des § 66 Abs. 2 BeamtVG in der am 31. August 2006 geltenden Fassung als
erfullt. Der Ruhegehaltssatz vermindert sich beim Zusammentreffen der Versorgungsbeziige mit
einer Rente im Sinne des § 72 um den in § 14 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 1 BeamtVG in der bis zum 31.
Dezember 2002 geltenden Fassung bezeichneten Vomhundertsatz der ruhegehaltfahigen
Dienstbezlige, vervielfaltigt mit dem jeweiligen in § 85 Abs. 3 und 4 genannten Faktor, fiir jedes
nach § 77 Abs. 9 berlicksichtigte Jahr. Die Hinterbliebenenversorgung bemisst sich aus dem sich
nach Satz 2 ergebenden Ruhegehalt.
(8) Kommunale Wahlbeamte, die eine mindestens zweijdhrige Amtszeit in der ersten
Kommunalwahlperiode zurlickgelegt haben, erhalten einen Unterhaltsbeitrag bis zur Hohe des
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Ruhegehalts unter Anrechnung von Erwerbs- und Erwerbsersatzeinkommen, wenn sie trotz
Bereitschaft zur Weiterfihrung des Amtes nicht wiedergewahlt wurden oder nicht wiedergewahlt
werden konnten und bei Ablauf ihrer Amtszeit das 50. Lebensjahr vollendet hatten. Im Ubrigen
gelten die §§ 24 und 54 entsprechend mit den MaRRgaben, dass 40 vom Hundert des
Erwerbseinkommens anrechnungsfrei bleiben und nach Anrechnung einer Rente im Sinne des

§ 72 mindestens ein Betrag in Hohe von 1,875 vom Hundert der ruhegehaltfahigen Dienstbeziige,
vervielfaltigt mit dem jeweiligen in § 85 Abs. 3 und 4 genannten Faktor, fiir jedes Jahr der
rentenversicherungsfreien Beamtendienstzeit, fiir Hinterbliebene mit dem fir sie maBgebenden
Anteil, zahlbar bleibt.

(9) Ansonsten gelten die Bestimmungen dieses Gesetzes. Soweit sich durch deren Anwendung der
Auszahlungsbetrag der Versorgungsbeziige vermindert, wird der Unterschiedsbetrag zwischen
den nach diesem Gesetz jeweils zustehenden Versorgungsbeziigen und dem vor dem
Inkrafttreten dieses Gesetzes zustehenden Versorgungsbezug durch eine Zulage ausgeglichen.

§ 88

Bestimmungen fiir Beamte und Richter
aus dem friiheren Bundesgebiet

(1) Die Zeit der Verwendung eines Beamten und Richters aus dem fritheren Bundesgebiet zum
Zweck der Aufbauhilfe im Beitrittsgebiet bis zum 31. Dezember 1995 wird doppelt als
ruhegehaltfahige Dienstzeit berlicksichtigt, wenn sie ununterbrochen mindestens ein Jahr
gedauert hat. Satz 1 gilt nicht fur eine Verwendung, die nach dem 31. Dezember 1994 begonnen
hat.

(2) Die Berticksichtigung der Zeit einer Kindererziehung fiir ein vor dem 1. Januar 1992 geborenes
Kind richtet sich nach § 6 Abs. 1 Satz 4 und 5 BeamtVG in der bis zum 31. Dezember 1991
geltenden Fassung.

§ 89

Regelung zu § 90 Abs. 8 des Thiiringer Hochschulgesetzes

Fiir Professoren, die nach § 90 Abs. 8 des Thiiringer Hochschulgesetzes von ihren amtlichen
Pflichten entbunden wurden oder werden (Entpflichtung), und ihre Hinterbliebenen gilt § 91
BeamtVG in der am 31. August 2006 geltenden Fassung entsprechend.

§ 90

Versorgungsabschlag fiir schwerbehinderte Beamte

Fir Beamte, die schwerbehindert im Sinne des § 2 Abs. 2 SGB IX sind und nach dem Inkrafttreten
dieses Gesetzes nach § 44 Abs. 2 und 3 ThirBG in den Ruhestand versetzt werden, ist § 21 Abs. 2
Satz 2 mit folgenden Maligaben anzuwenden:

1. Wenn sie vor dem 1. Januar 1952 geboren sind, tritt an die Stelle der Vollendung des 65.
Lebensjahres die Vollendung des 63. Lebensjahres.
2. Wenn sie nach dem 31. Dezember 1951 und vor dem 1. Januar 1964 geboren sind, tritt an

die Stelle der Vollendung des 65. Lebensjahres das Erreichen folgenden Lebensalters:

Geburtsdatum bis Lebensalter

Jahr Monat
31.Januar 1952 63 1
29. Februar 1952 63 2
31. Marz 1952 63 3
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30. April 1952 63 4
31. Mai 1952 63 5
31. Dezember 1952 63 6
31. Dezember 1953 63 7
31. Dezember 1954 63 8
31. Dezember 1955 63 9
31. Dezember 1956 63 10
31. Dezember 1957 63 11
31. Dezember 1958 64 0
31. Dezember 1959 64 2
31. Dezember 1960 64 4
31. Dezember 1961 64 6
31. Dezember 1962 64 8
31. Dezember 1963 64 10
3. Fur zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes vorhandene Beamte, deren

Schwerbehinderung im Sinne des § 2 Abs. 2 SGB IX bis zum 31. Dezember 2006 anerkannt
wurde und die nach § 44 Abs. 3 ThiirBG in den Ruhestand treten, tritt an die Stelle der
Vollendung des 65. Lebensjahres die Vollendung des 63. Lebensjahres.

§o1

Versorgungsabschlag bei Inanspruchnahme
der Antragsaltersgrenze des 62. Lebensjahres

Fiir Beamte, die nach Inkrafttreten dieses Gesetzes nach § 44 Abs. 1 und 4 ThiirBG in den
Ruhestand versetzt werden und nicht schwerbehindert im Sinne des § 2 Abs. 2 SGB IX sind, ist § 21
Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 mit folgenden MalRgaben anzuwenden:

1. Wenn sie vor dem 1. Januar 1949 geboren sind, tritt an die Stelle des Erreichens der
gesetzlichen Altersgrenze die Vollendung des 65. Lebensjahres.
2. Wenn sie nach dem 31. Dezember 1948 und vor dem 1. Januar 1950 geboren sind, tritt an

die Stelle des Erreichens der gesetzlichen Altersgrenze das Erreichen folgenden
Lebensalters:

Geburtsdatum bis Lebensalter
Jahr Monat
30. April 1949 65 1
31. August 1949 65 2
31. Dezember 1949 65 3
3. Fir zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes vorhandene Beamte, die nach § 44

Abs. 3 ThirBG in den Ruhestand treten, tritt an die Stelle des Erreichens der fiir den
Beamten geltenden gesetzlichen Altersgrenze die Vollendung des 65. Lebensjahres.

§92

Versorgungsabschlag bei Versetzung in den
Ruhestand wegen Dienstunfahigkeit

Fur Beamte, die nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes wegen Dienstunfahigkeit, die nicht auf

einem Dienstunfall beruht, in den Ruhestand versetzt werden, ist § 21 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 mit

folgenden MalRgaben anzuwenden:

1. Wenn sie vor dem 1. Januar 2012 in den Ruhestand versetzt werden, tritt an die Stelle der
Vollendung des 65. Lebensjahres die Vollendung des 63. Lebensjahres.
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2. Wenn sie nach dem 31. Dezember 2011 und vor dem 1. Januar 2024 in den Ruhestand
versetzt werden, tritt an die Stelle der Vollendung des 65. Lebensjahres das Erreichen
folgenden Lebensalters:

Zeitpunkt der Versetzung Lebensalter
in den Ruhestand vor dem

Jahr Monat
1. Februar 2012 63 1
1. Marz 2012 63 2
1. April 2012 63 3
1. Mai 2012 63 4
1.Juni 2012 63 5
1.Januar 2013 63 6
1.Januar 2014 63 7
1.Januar 2015 63 8
1.Januar 2016 63 9
1.Januar 2017 63 10
1. Januar 2018 63 11
1. Januar 2019 64 0
1.Januar 2020 64 2
1. Januar 2021 64 4
1. Januar 2022 64 6
1.Januar 2023 64 8
1.Januar 2024 64 10
3. Fur Beamte, die vor dem 1. Januar 2024 in den Ruhestand versetzt werden, gilt § 21 Abs. 3

Satz 1 Nr. 2 mit der MaRgabe, dass an die Stelle der Zahl ,,40“ die Zahl ,,35“ tritt.

§ 92a

Ubergangsbestimmungen zur Anderung der Professorenbesoldung

(1) Fir am Tag vor Inkrafttreten des Thiringer Gesetzes zur Anderung besoldungs-, versorgungs-
und dienstrechtlicher Vorschriften und am Tag des Inkrafttretens des Thiiringer Gesetzes zur
Anderung besoldungs-, versorgungs- und dienstrechtlicher Vorschriften vorhandene
Versorgungsempfanger der Besoldungsordnung W sind die ruhegehaltfahigen Dienstbezuige in
entsprechender Anwendung des § 66 a Abs. 1 bis 5 des Thiiringer Besoldungsgesetzes neu
festzusetzen.

(2) Fur Beamte, die am Tag vor Inkrafttreten des Thirringer Gesetzes zur Anderung besoldungs-,
versorgungs- und dienstrechtlicher Vorschriften und am Tag des Inkrafttretens des Thiiringer
Gesetzes zur Anderung besoldungs-, versorgungs- und dienstrechtlicher Vorschriften
hauptamtlich Funktionen der Hochschulleitung wahrnehmen, findet § 78 mit Ausnahme des
Absatzes 2 in der am Tag vor Inkrafttreten des Thiiringer Gesetzes zur Anderung besoldungs-,
versorgungs- und dienstrechtlicher Vorschriften geltenden Fassung Anwendung, sofern das
Ruhegehalt auf der Grundlage der Dienstbeziige der bei Inkrafttreten dieses Gesetzes laufenden
Amtszeit festgesetzt wird. Satz 1 gilt mit der MalRgabe, dass fur Beamte der Besoldungsgruppe W
2 die Vomhundertsatze nach § 78 Abs. 4 und 5 an die Stelle der Vomhundertsatze nach § 78 Abs. 4
und 6 in der am Tag vor Inkrafttreten des Thiringer Gesetzes zur Anderung besoldungs-,
versorgungs- und dienstrechtlicher Vorschriften geltenden Fassung treten.
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Zehnter Abschnitt
Schlussbestimmungen
§93

Gleichstehende Versorgungsleistungen
Fur die Anwendung der §§ 5 bis 9, 44, 45, 61 und 62 sowie des Fiinften und Sechsten Abschnitts

gelten

1. ein Unterhaltsbeitrag nach § 24 als Ruhegehalt,

2. ein Unterhaltsbeitrag nach § 34 als Ruhegehalt, auRer fir die Anwendung des § 43,

3. ein Unterhaltsbeitrag nach § 35 als Waisengeld,

4. ein Unterhaltsbeitrag nach den §§ 51 und 56 als Witwengeld,

5. ein Unterhaltsbeitrag nach § 54 als Witwen- oder Waisengeld,

6. ein Unterhaltsbeitrag nach den §§ 57 und 61 Abs. 1 Satz 3 als Witwen- oder Waisengeld,

auller fir die Anwendung des § 61 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und Satz 2,

ein Unterhaltsbeitrag nach § 42 ThiirBG, den §§ 43 und 61 Abs. 1 Satz 4 und § 81 als

Ruhegehalt, Witwen- oder Waisengeld,

8. die Bezlige der nach § 32 des Deutschen Richtergesetzes oder einer entsprechenden
gesetzlichen Vorschrift nicht im Amt befindlichen Richter und Mitglieder des Thiiringer
Rechnungshofs als Ruhegehalt,

9. die Bezlige, die nach oder entsprechend § 4 Abs. 1 Satz 1 ThirBesG gewahrt werden, als
Ruhegehalt;
die Empfanger dieser Versorgungsbeziige gelten als Ruhestandsbeamte, Witwen oder
Waisen.

~

§94

Verweis auf aufgehobene Vorschriften

Soweit in Gesetzen und Verordnungen auf Bestimmungen oder Bezeichnungen verwiesen wird,
die durch dieses Gesetz aulRer Kraft treten oder aufgehoben werden, treten an ihre Stelle die
entsprechenden Bestimmungen oder die Bezeichnungen dieses Gesetzes.

§ 95

Erlass von Verwaltungsvorschriften und
Ubertragung von Zustindigkeiten

(1) Die zur Durchfiihrung dieses Gesetzes erforderlichen allgemeinen Verwaltungsvorschriften
erlasst das fir das Versorgungsrecht zustandige Ministerium. Bis zum Erlass von
Verwaltungsvorschriften nach Satz 1 finden die Verwaltungsvorschriften zum
Beamtenversorgungsgesetz entsprechend Anwendung.

(2) Die Landesregierung kann durch Rechtsverordnung die nach diesem Gesetz den obersten
Dienstbehorden zugewiesenen Befugnisse auf andere Stellen ubertragen. Unberuhrt bleiben
gesetzliche Bestimmungen, die die Zustandigkeit anderer als in Satz 1 genannter Behorden
bestimmen.

§ 96

Gleichstellungsbestimmung

Status- und Funktionsbezeichnungen in diesem Gesetz gelten jeweils in mannlicher und
weiblicher Form.
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Anlage
(zu § 65 Abs. 4, § 66 Abs. 2, § 67 Abs. 3 und § 68)

Zuschlage
(1) Der Kindererziehungszuschlag nach § 65 betragt fir jeden Monat der Kindererziehungszeit
2,31 Euro.
(2) Der Kindererziehungserganzungszuschlag nach § 66 betragt fiir jeden angefangenen Monat, in
dem die Voraussetzungen nach Absatz 1 erfullt waren,
im Fall des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 1 Buchst. a 0,77 Euro,
im Fall des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 1 Buchst. b 0,58 Euro.
(3) Der Kinderzuschlag nach § 67 betragt fiir die ersten 36 Monate der Kindererziehungszeit je
Monat 1,54 Euro, fiir weitere Monate jeweils 0,77 Euro.
(4) Der Pflegezuschlag nach § 68 betrégt fiir jeden Monat der Pflege

1. bei einem Schwerstpflegebediirftigen ( § 15 Abs. 1 Nr. 3 SGB XI), wenn er
a) mindestens 28 Stunden in der Woche gepflegt wird, 1,81 Euro,
b) mindestens 21 Stunden in der Woche gepflegt wird, 1,36 Euro,
) mindestens 14 Stunden in der Woche gepflegt wird, 0,91 Euro,
2. bei einem Schwerpflegebediirftigen ( § 15 Abs. 1 Nr. 2 SGB XI), wenn er
a) mindestens 21 Stunden in der Woche gepflegt wird, 1,20 Euro,
b) mindestens 14 Stunden in der Woche gepflegt wird, 0,81 Euro,
3. bei einem erheblich Pflegebediirftigen ( § 15 Abs. 1 Nr. 1 SGB XI), 0,52 Euro.

(5) Der Kinderpflegeerganzungszuschlag nach § 68 betragt fiir jeden Monat der Pflege 0,77 Euro.

tbb beamtenbund und tarifunion thiiringen Seite 54 von 54



	Erster Abschnitt
	Allgemeine Bestimmungen
	§ 1
	Geltungsbereich
	§ 2
	Arten der Versorgung
	§ 3
	Regelung durch Gesetz
	§ 4
	Allgemeine Anpassung
	§ 5
	Festsetzung und Zahlung der Versorgungsbezüge
	§ 6
	Abtretung, Verpfändung, Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrecht
	§ 7
	Rückforderung von Versorgungsbezügen
	§ 8
	Verjährung von Ansprüchen
	§ 9
	Anzeigepflicht
	§ 10
	Nichtberücksichtigung der Versorgungsbezüge

	Zweiter Abschnitt
	Versorgung der Beamten
	Erster Unterabschnitt
	Ruhegehalt, Unterhaltsbeitrag
	§ 11
	Entstehen und Berechnung des Ruhegehalts
	§ 12
	Ruhegehaltfähige Dienstbezüge
	§ 13
	Regelmäßige ruhegehaltfähige Dienstzeit
	§ 14
	Erhöhung der ruhegehaltfähigen Dienstzeit
	§ 15
	Wehrdienst und vergleichbare Zeiten
	§ 16
	Zeiten im privatrechtlichen Arbeitsverhältnis im öffentlichen Dienst
	§ 17
	Sonstige Zeiten
	§ 18
	Ausbildungszeiten
	§ 19
	Zeiten vor dem 3. Oktober 1990
	§ 20
	Zurechnungszeit und Zeit gesundheitsschädigender Verwendung
	§ 21
	Höhe des Ruhegehalts
	§ 22
	Vorübergehende Erhöhung des Ruhegehaltssatzes
	§ 23
	Erneute Berufung in das Beamtenverhältnis
	§ 24
	Unterhaltsbeitrag für entlassene Beamte

	Zweiter Unterabschnitt
	Unfallfürsorge
	§ 25
	Allgemeines
	§ 26
	Dienstunfall
	§ 27
	Einsatzversorgung
	§ 28
	Erstattung von Sachschäden und besonderen Aufwendungen
	§ 29
	Heilverfahren
	§ 30
	Pflegekosten und Hilflosigkeitszuschlag
	§ 31
	Unfallausgleich
	§ 32
	Unfallruhegehalt
	§ 33
	Erhöhtes Unfallruhegehalt
	§ 34
	Unterhaltsbeitrag für frühere Beamte und frühere Ruhestandsbeamte
	§ 35
	Unterhaltsbeitrag bei Schädigung eines ungeborenen Kindes
	§ 36
	Einmalige Unfallentschädigung und einmalige Entschädigung
	§ 37
	Schadensausgleich in besonderen Fällen
	§ 38
	Nichtgewährung von Unfallfürsorge
	§ 39
	Meldung und Untersuchungsverfahren
	§ 40
	Begrenzung der Unfallfürsorgeansprüche

	Dritter Unterabschnitt
	Übergangsgeld
	§ 41
	Übergangsgeld für entlassene Beamte
	§ 42
	Übergangsgeld für entlassene politische Beamte

	Vierter Unterabschnitt
	Gemeinsame Bestimmungen
	§ 43
	Erlöschen der Versorgungsbezüge wegen Verurteilung

	§ 44
	Erlöschen der Versorgungsbezüge bei Ablehnung einer erneuten Berufung
	Dritter Abschnitt
	Hinterbliebenenversorgung
	Erster Unterabschnitt
	Allgemeine Hinterbliebenenversorgung
	§ 45
	Allgemeines
	§ 46
	Bezüge für den Sterbemonat
	§ 47
	Sterbegeld
	§ 48
	Witwengeld
	§ 49
	Höhe des Witwengeldes
	§ 50
	Witwenabfindung
	§ 51
	Unterhaltsbeitrag für nicht witwengeldberechtigte Witwen

	§ 52
	Waisengeld
	§ 53
	Höhe des Waisengeldes
	§ 54
	Unterhaltsbeitrag für Hinterbliebene von Beamten auf Lebenszeit und auf Probe
	Zweiter Unterabschnitt
	Unfall-Hinterbliebenenversorgung
	§ 55
	Unfall-Hinterbliebenenversorgung
	§ 56
	Unterhaltsbeitrag für Verwandte der aufsteigenden Linie
	§ 57
	Unterhaltsbeitrag für Hinterbliebene

	Dritter Unterabschnitt
	Gemeinsame Bestimmungen
	§ 58
	Versorgung von Witwern und hinterbliebenen eingetragenen Lebenspartnern
	§ 59
	Beginn der Zahlungen
	§ 60
	Zusammentreffen von Witwengeld, Waisengeld und Unterhaltsbeiträgen
	§ 61
	Erlöschen der Witwen- und Waisenversorgung
	§ 62
	Entzug von Hinterbliebenenversorgung


	Vierter Abschnitt
	Bezüge bei Verschollenheit
	§ 63
	Zahlung der Bezüge

	Fünfter Abschnitt
	Kinder- und pflegebezogene Leistungen
	§ 64
	Familienzuschlag, Ausgleichsbetrag

	§ 65
	Kindererziehungszuschlag
	§ 66
	Kindererziehungsergänzungszuschlag
	§ 67
	Kinderzuschlag zum Witwengeld
	§ 68
	Pflege- und Kinderpflegeergänzungszuschlag
	§ 69
	Vorübergehende Gewährung von Zuschlägen
	Sechster Abschnitt
	Ruhens- und Kürzungsbestimmungen
	§ 70
	Zusammentreffen von Versorgungsbezügen mit Erwerbs- und Erwerbsersatzeinkommen
	§ 71
	Zusammentreffen mehrerer Versorgungsbezüge
	§ 72
	Zusammentreffen von Versorgungsbezügen mit Renten
	§ 73
	Zusammentreffen von Versorgungsbezügen mit Versorgung aus zwischenstaatlicher und überstaatlicher Verwendung
	§ 74
	Zusammentreffen von Versorgungsbezügen mit einer Entschädigung oder Versorgungsbezügen nach dem Abgeordnetenstatut des Europäischen Parlaments
	§ 75
	Kürzung der Versorgungsbezüge
	§ 76
	Abwendung der Kürzung der Versorgungsbezüge

	Siebter Abschnitt
	Versorgung besonderer Beamtengruppen
	§ 77
	Beamte auf Zeit
	§ 78
	Personal an Hochschulen
	§ 79
	Gerichtsvollzieher
	§ 80
	Beamte als fliegendes Personal
	§ 81
	Ehrenbeamte

	Achter Abschnitt
	Versorgungsbeteiligung beim Dienstherrenwechsel
	§ 82
	Anwendung des Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrags
	§ 83
	Verteilung der Versorgungskosten
	§ 84
	Weitere Anwendung des § 107b BeamtVG

	Neunter Abschnitt
	Übergangsbestimmungen
	§ 85
	Bestimmungen aus Anlass des Versorgungsänderungsgesetzes 2001
	§ 86
	Bestimmungen für zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes vorhandene Beamte
	§ 87
	Bestimmungen für vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes vorhandene Versorgungsempfänger
	§ 88
	Bestimmungen für Beamte und Richter aus dem früheren Bundesgebiet
	§ 89
	Regelung zu § 90 Abs. 8 des Thüringer Hochschulgesetzes
	§ 90
	Versorgungsabschlag für schwerbehinderte Beamte
	§ 91
	Versorgungsabschlag bei Inanspruchnahme der Antragsaltersgrenze des 62. Lebensjahres
	§ 92
	Versorgungsabschlag bei Versetzung in den Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit
	§ 92a
	Übergangsbestimmungen zur Änderung der Professorenbesoldung


	Zehnter Abschnitt
	Schlussbestimmungen
	§ 93
	Gleichstehende Versorgungsleistungen
	§ 94
	Verweis auf aufgehobene Vorschriften
	§ 95
	Erlass von Verwaltungsvorschriften und Übertragung von Zuständigkeiten
	§ 96
	Gleichstellungsbestimmung

	Anlage


<<

  /ASCII85EncodePages false

  /AllowTransparency false

  /AutoPositionEPSFiles true

  /AutoRotatePages /None

  /Binding /Left

  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)

  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)

  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)

  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)

  /CannotEmbedFontPolicy /Error

  /CompatibilityLevel 1.4

  /CompressObjects /Tags

  /CompressPages true

  /ConvertImagesToIndexed true

  /PassThroughJPEGImages true

  /CreateJobTicket false

  /DefaultRenderingIntent /Default

  /DetectBlends true

  /DetectCurves 0.0000

  /ColorConversionStrategy /CMYK

  /DoThumbnails false

  /EmbedAllFonts true

  /EmbedOpenType false

  /ParseICCProfilesInComments true

  /EmbedJobOptions true

  /DSCReportingLevel 0

  /EmitDSCWarnings false

  /EndPage -1

  /ImageMemory 1048576

  /LockDistillerParams false

  /MaxSubsetPct 100

  /Optimize true

  /OPM 1

  /ParseDSCComments true

  /ParseDSCCommentsForDocInfo true

  /PreserveCopyPage true

  /PreserveDICMYKValues true

  /PreserveEPSInfo true

  /PreserveFlatness true

  /PreserveHalftoneInfo false

  /PreserveOPIComments true

  /PreserveOverprintSettings true

  /StartPage 1

  /SubsetFonts true

  /TransferFunctionInfo /Apply

  /UCRandBGInfo /Preserve

  /UsePrologue false

  /ColorSettingsFile ()

  /AlwaysEmbed [ true

  ]

  /NeverEmbed [ true

  ]

  /AntiAliasColorImages false

  /CropColorImages true

  /ColorImageMinResolution 300

  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK

  /DownsampleColorImages true

  /ColorImageDownsampleType /Bicubic

  /ColorImageResolution 300

  /ColorImageDepth -1

  /ColorImageMinDownsampleDepth 1

  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000

  /EncodeColorImages true

  /ColorImageFilter /DCTEncode

  /AutoFilterColorImages true

  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG

  /ColorACSImageDict <<

    /QFactor 0.15

    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]

  >>

  /ColorImageDict <<

    /QFactor 0.15

    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]

  >>

  /JPEG2000ColorACSImageDict <<

    /TileWidth 256

    /TileHeight 256

    /Quality 30

  >>

  /JPEG2000ColorImageDict <<

    /TileWidth 256

    /TileHeight 256

    /Quality 30

  >>

  /AntiAliasGrayImages false

  /CropGrayImages true

  /GrayImageMinResolution 300

  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK

  /DownsampleGrayImages true

  /GrayImageDownsampleType /Bicubic

  /GrayImageResolution 300

  /GrayImageDepth -1

  /GrayImageMinDownsampleDepth 2

  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000

  /EncodeGrayImages true

  /GrayImageFilter /DCTEncode

  /AutoFilterGrayImages true

  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG

  /GrayACSImageDict <<

    /QFactor 0.15

    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]

  >>

  /GrayImageDict <<

    /QFactor 0.15

    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]

  >>

  /JPEG2000GrayACSImageDict <<

    /TileWidth 256

    /TileHeight 256

    /Quality 30

  >>

  /JPEG2000GrayImageDict <<

    /TileWidth 256

    /TileHeight 256

    /Quality 30

  >>

  /AntiAliasMonoImages false

  /CropMonoImages true

  /MonoImageMinResolution 1200

  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK

  /DownsampleMonoImages true

  /MonoImageDownsampleType /Bicubic

  /MonoImageResolution 1200

  /MonoImageDepth -1

  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000

  /EncodeMonoImages true

  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode

  /MonoImageDict <<

    /K -1

  >>

  /AllowPSXObjects false

  /CheckCompliance [

    /None

  ]

  /PDFX1aCheck false

  /PDFX3Check false

  /PDFXCompliantPDFOnly false

  /PDFXNoTrimBoxError true

  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [

    0.00000

    0.00000

    0.00000

    0.00000

  ]

  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true

  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [

    0.00000

    0.00000

    0.00000

    0.00000

  ]

  /PDFXOutputIntentProfile ()

  /PDFXOutputConditionIdentifier ()

  /PDFXOutputCondition ()

  /PDFXRegistryName ()

  /PDFXTrapped /False



  /CreateJDFFile false

  /Description <<



    /BGR <>

    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>

    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>

    /CZE <>

    /DAN <>

    /DEU <>

    /ESP <>

    /ETI <>

    /FRA <>

    /GRE <>



    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)

    /HUN <>

    /ITA <>

    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>

    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>

    /LTH <>

    /LVI <>

    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)

    /NOR <>

    /POL <>

    /PTB <>

    /RUM <>

    /RUS <>

    /SKY <>

    /SLV <>

    /SUO <>

    /SVE <>

    /TUR <>

    /UKR <>

    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)

  >>

  /Namespace [

    (Adobe)

    (Common)

    (1.0)

  ]

  /OtherNamespaces [

    <<

      /AsReaderSpreads false

      /CropImagesToFrames true

      /ErrorControl /WarnAndContinue

      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false

      /IncludeGuidesGrids false

      /IncludeNonPrinting false

      /IncludeSlug false

      /Namespace [

        (Adobe)

        (InDesign)

        (4.0)

      ]

      /OmitPlacedBitmaps false

      /OmitPlacedEPS false

      /OmitPlacedPDF false

      /SimulateOverprint /Legacy

    >>

    <<

      /AddBleedMarks false

      /AddColorBars false

      /AddCropMarks false

      /AddPageInfo false

      /AddRegMarks false

      /ConvertColors /ConvertToCMYK

      /DestinationProfileName ()

      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK

      /Downsample16BitImages true

      /FlattenerPreset <<

        /PresetSelector /MediumResolution

      >>

      /FormElements false

      /GenerateStructure false

      /IncludeBookmarks false

      /IncludeHyperlinks false

      /IncludeInteractive false

      /IncludeLayers false

      /IncludeProfiles false

      /MultimediaHandling /UseObjectSettings

      /Namespace [

        (Adobe)

        (CreativeSuite)

        (2.0)

      ]

      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK

      /PreserveEditing true

      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged

      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile

      /UseDocumentBleed false

    >>

  ]

>> setdistillerparams

<<

  /HWResolution [2400 2400]

  /PageSize [612.000 792.000]

>> setpagedevice



